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Christliche Nächstenliebe 

Seit Men.schengedenken. d. h. mindestens seit 
15 Jahren, finden sonntags in der Kirche der 
Justizvollzugsanstalt Tegel Gottesdienste der 
evangelischen und katholischen Kirche statt. 
Bisher war es so, daß die Evange1en um 9 Uhr 
anfingen und um 10.20 Uhr dann der katho
lische Gottesdienst begann. Nun gibt es seit 
einigen Wochen die äußerst merkwürdige 
Schaltung, die Pausenzeiten der Bediensteten 
zwischen I 1.30 Uhr und 12.30 Uhr zu legen, 
so daß um 11.30 Uhr alles unter Verschluß 
sein muß. 

Das hat dazu geführt, daß der ,,Papst von 
Tegel", Pater ,.Don Vincente", den Gortes
dienstbeginn eigenmächtig von 10.20 Uhr auf 
I 0 Uhr vorverlegt hat, getreu dem Motto 
._Christliche Nächstenliebe: Ja - aber wir 
Katholiken sind natürlich dem Herrgott am 
nächsten". Mit dem Ergebrus, daß die evange
lischen Geistlichen nun ihren Gottesdienst 
erheblieb verkürzen musscn, wollen sie nicht 
in Schwierigkeiten mit dem nachfolgenden 
katholischen Andächtigen konunen. 

Wer jedoch meint, daß die evangelischen 
Pfaner gegen die Entscheidung von ,.Don 
Vincente" vorgeben würden, der irrt sieb. 
Unsere streitbaren Gottesjünger von evange
lischen Gnaden schweigen zu diesen Dingen 
und verkürzen ihre Gottesdienstzeit eben ent
sprechend. Sind vieUeicht auch sie der Mei
nung, die Katholiken stünden dem Herrgott 
näher, weil sie einen Papst haben? 
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Ich denke, da sollten die evangelischen 
Pfarrer einmal kräftig mit der Faust auf den 
Tisch klopfen und sich nichts von der ohnehin 
knappen Gottesdienstzeit nehmen lassen. 
Oder ist es möglicherweise in ihrem Sinne, 
daß man SOnntags gar nicht so lange arbeiten 
möchte .. . ? 
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die am 1. Februar 1993 in Krafl getretene Verordnung der Pausenregelung 
st6ßt seit Anbeginn auf heflige Kritik. Unter dem Motto .. Pausen im Gefäng
nis Stillstand - Wir wollen rein!!!" demonstrierten am 3 . . \lärz 1993 zahl
reiche Vertreter verschiedener Verbände, die im Gefängnis Beratungs- und 
Betreuungsarbeit leisten, vor den Toren der Justizvollzugsanstalt Tegel .. \1it 
diesem Protest sollte zum einen auf die Unsinnigkeit dieser Regelung 
aufmerksam gemacht, zum anderen die Forderung nach sofortiger Aufhebung 
der Pausenregelung unterstrichen werden. Der Vorsitzende des Verbandes der 
Justizbediensteten Berlins (Vd.JB), Joachim Jetschmann, meinte dazu: "Diese 
Pausenregelung ist uns einfach aufgedrflckt worden, weil der lnnensenator 
einen Ausgleichftlr die bisher häufig durchgearbeiteten Pausen abgelehnt hat 
(Berliner Morgenpost vom -1.3.1993) ". Far den Abgeordneten Albert Eckerr 
(Bandnls 90tGrüne) ist die Pausenregelung mit den Zielen des Strafvollzugs
gesetzes unvereinbar. Immerhin, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel, 
Klaus Lange-Lehngut, sagte den Betreuern zu, daß sie während der Pause 
ihre Gespräche mit den Inhaftierten fortsetzen können. Und, er hat Wort ge
halten, wie inzwischen festgesteilt werden konnte. Betroffen von der Regelung 
bleiben j edoch nach wie vor die Sprechstunden. 

Die Umstrukturierung in der Justizvollzugsanstalt Tegel scheint zu sta
gnieren. Das Papier wartet noch immer auf seine Absegnung durch den 
Rechtsausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses. Eine Erklärung daftlr, 
warum das so ist, könnte ein Schreiben beinhalten, das zwei Abgeordnete der 
SPD ihrer Sprecherin im Rechtsausschuß zusandten. In dem Brief. den wir ab 
Seite -1 ungektirzt veröffentlicht haben, wird einerseits Kritik an der Justizver
waltung im r.:mgang mit der Strukturrefonn geabt, andererseits eine Stellung
nahme zur Neustrukturierung der Justizvollzugsanstalt Tegel abgegeben. Die 
Kritik der beiden Abgeordneten an der Senatsvenvaltung fiJr Justiz ttußert 
sich darin, daß die Venvaltung die Planung der JVA Tegel als "eigene Pla
nung" in die Offentlichkeit gegeben hat, entgegen der Zusage, noch Kritik 
daran oben und Änderungsvorschlttge loswerden zu können, weil .. dies ledig
lich die Planung der Teilvollzugsanstalt Tegel sei, die die Weihen der Billi
gung durch die Senatorin fllr Justiz noch keineswegs erhalten habe". 

Die Überraschung der SPD-Abgeordneten scheint nur allzu verständlich, 
dann aus der Zeitung erfahren zu müssen, daß "die Justizsenatorin ihre Pla
nung nunmehr in die Offentliehkeif gegeben hat". Ob man sich in der 
Senatsvenvaltung fiJr Justiz an die Abmachung nicht mehr erinnern kann, 
oder soll mit derartigen Aktionen den Parlamentariern ein "_\1aulkorb " ver
paßt werden? 

Aber es gibt auch etwas Erfreuliches zu envalmen. In Sachen "Durchsuchung 
nach § 84 Abs. 2 StVollzG" hat die Strafvollstreckungskammer in einem Be
schluß vom 2. März 1993 festgestellt, daß in einem Fall die k6rperliche, mit 
einer Entkleidung verbundene Durchsuchung eines Gefangenen der JVA 
Tegel rechtswidrig gewesen ist. Zuviel Freude darllber sollte aber nicht an
gesagt sein, da es sich hierbei lediglich um ein erstinstanzliches Urteil 
handelt. Zumal auch nicht vergessen werden darf. daß die Maßnahme nicht 
mehr rllckgängig zu machen ist. 

Das Erscheinen der nächsten Ausgabe des Lichtblicks ist fiJr Anfang Juni vor
gesehen. 
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Zwei Abgeordnete der SPD sahen sich 
veranlaßt, der Sprecberin der SPD im 
Rechtsausschuß den nachfolgenden Brief 
zuzusenden. Wir hielten ihn auch tür so be
merkenswert, daß wir ihn im Wortlaut 
vollständig abgedruckt haben, denn er 
befaßt sich mit der Neustrukturierung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel. Wir denken, 
daß das für die Insassen hier von beson
derem Interesse sein dürfte. 

Hans-Georg Lorenz 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
von Berlin 
( ... ) 

Frau Abgeordnete 
Barbara Riedmüller-Seel 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
SPD-Fraktion 
1000 Berlin 62 

-red.-

5.2.1993 

Betr.: Strukturreform im Berliner Strafvollzug 

Liebe Genossin Riedmüller-Seel, 

wie Du der Presse entnommen hast, hat die 
Senatsverwaltung fi1r Justiz die Planung, die 
sie als ,,Neustrukturienmg der Justizvollzugs
anstalt T egel'' deklarierte, entgegen uns ge
machten Zusagen als die "eigene Planung'· in 
die Öffentlichkeit gegeben. In einer Vor
besprechung am 20. Januar 1993, an der Du 
aus tenninlichen Gründen leider nicht teilneh
men konntest, war uns nämlich zugesichert 
worden, Kritik desto ungehemmter äußern zu 
dürfen und Änderungen desto leichter durch
setzen zu können, als dies lediglich die Pla
nung der Teilvollzugsanstalt Tegel sei, die die 
Weihen der Billigung durch die Senatorin fi1r 
Justiz noch keineswegs- erhalten habe. Um so 
erstatmter waren wir, als wir am 29. Januar 
1993 in der Berliner Zeitung lesen mußten, 
daß die Justizsenatorin ihre Planung nunmehr 
in die Öffentlichkeit gegeben hat. Nachfragen 
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Strukturreform 
im Berliner 
Strafvollzug 
bei der Senatsverwaltung für Justiz ergaben, 
daß dies keine Zeitungsente war, sondern der 
Staatssekretär dies ausdrücklich so verfilgt 
habe. 

Wie Du mit diesen Fakten umgehst, möchten 
wir Dir als derjenigen, die die Gesamtverant
wortung fur diesen Teil der Frak--tionsarbeit zu 
tragen hat, überlassen. 

Du wirst aber verstehen. daß wir unSc-"Te 
Kritik an dieser Planung so äußern, wie wir 
dies fi1r erforderlich halten. Das Abgeordne
tenhaus kann sich nicht dadurch den Mund 
verbieten lassen, daß die Regierungsparteien 
durch blitzschnelle Aktionen in ihrer I<ritik
tahigkeit gelähmt werden, indem man sie auf 
den Schaden hinweist, der durch diese Kritik 
bei der Verwaltungschefin. die der eigenen 
Partei angehört, eintreten könnte. Wenn das 
vereinbarte Verfahren von unserer Frau Sena
torin und ihrem Herrn Staatssekretar ein
gehalten worden wäre, hätte ein solcher Scha
den vermieden werden können. 

Unsere Kritik fassen wir wie folgt zusammen: 

I. 

Die grundlegende Kritik muß bereits an der 
Tatsache einsetzen, daß eine isolierte Neu
strukturierung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
den Intentionen einer Gesamtplanung zu
widerlaufen kann. Auf diese Gefahr haben wir 
ausdrücklich hingewiesen. Dieser Hinweis 
wurde vom Herrn Staatssekretär ganz offen
sichtlich mißverstanden, der schon damals 
meinte, mit einigen kleinen ,,Rahmenbemer
kungen", diese Perspektive eröffnen zu 
können. 

Damit ist aber niemandem gedient Wir 
halten es fur unmittelbar einsichtig, daß die 
Neustrukturierung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel sieb auch daran orientieren muß, daß in 
ca. drei Jahren die Justizvollzugsanstalt für 
Frauen ebenfalls männliche Strafgefangene 
aufuehmen muß - insbesondere solche, deren 
Unterbringung einen hohen Sicherheitsstan
dard erfordert. Aus der jetzigen Umstrul:turie
rung von Tegel ergeben sich keine Anhalts
punkte, welche Strafgefangenen eines Tages 
in die dann ehemalige Frauenhaftanstalt um-

siedeln sollen tmd wie die dann frei werden
den Plätze in Tegel genutzt werden sollen. 
Wir können uns jedenfalls nicht vorstellen, 
daß eine Neustrukturierung von Tegel. die 
natOrlich aufwendig ist, schon nach ein bis 
zwei Jahren wieder obsolet wird. Auch Ge
spräche mit Fachleuten brachten keine Klä
rung, wie die Neustrukturierung von Tegel 
nach den Plänen der Justizsenatorin sich in 
ein solches Gesamtkonzept einpaßt. Dabei ist 
auch noch zu bedenken, daß der .,offene Män
nervoUzug'· ebenfalls ausgebaut werden soll 
und natürlich auch dadurch weitere Verlage
rungen und Umschichtungen in Tegel erfor
derlich werdea Welche AuswirkWlgen dies 
dann wiederum auf die neustrukturierte 
Justizvollzugsanstalt Tegel haben wird, ver
mögen \\'ir ebenfalls nicht zu erkennen. 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß schon aus 
diesen grundsätzlichen Erwägungen die Neu
strukturierung der Justizvollzugsanstalt Tegel 
ein Torso ist, bei dem erhebliche Zweifel an
gebracht sind, ob man an ihm irgendwann ein
mal sinnvoll wird Kopf und Glieder anfügen 
können. Bösartige Verdäcbtigtmgen, die CDU 
könne einer solchen Planung um so leichter 
zustimmen, weil sie Kopf und Glieder der in 
der von uns geWÜDSChten und von ihr akz.ep
tierten Form ohnehin nicht wolle, haben wir 
mit der uns eigenen Empörung zurückgewie
sen. Wir wollten Dich dennoch darauf hinwei
sen, damit Du gegen entsprechende Kritik ge
wappnet bist. 

2. 

Erhebliche Bedenken haben wir auch hin
sichtlieb der Vereinbarkeit dieser Planungen 
mit entsprechenden Formulierungen der 
Koalitionsvereinbarung. Dies gilt um so mehr, 
als viele Sozialdemokraten aus diesem Be
reich einer Koalition mit der CDU nur des
halb zugestimmt haben, weil sie entspre
chende Passagen in dieser Vereinbarung 
meinten, ernst nehmen zu dürfen. Wir können 
dies deshalb so bestimmt sagen, weil wir in 
diesen Koalitionsvereinbarungen eine nicht 
unbedeutsame Rolle gespielt haben. 

Die Koalitionsvereinbarung fordert ausdrück
lich ein Nutzwlgskonzept und einen Struktur
plan fil.r alle Vollzugsstandorte unter Berück-
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sichtigung der zuktlnftigen Gefangenenzahlen. 
Nach unserer Meinung wird eine solche Pla
nung durch die allein auf sich bezogene Neu
strukturienmg einer Justizvollzugsanstalt aus 
den obengenannten Gtiinden nachgerade ver
hindert. 

3. 

Weitere umfassende Kritik-punkte sind: 

3.1. 

Das Konzept ist ein statisches. Erstmals wird 
eine Vollzugskonzeption vorgelegt. die aus
schließlich darauf ausgerichtet ist, die Gefan
genen zu polarisieren. Sie werden nur noch in 
Drogenabhängige und Nichtdrogenabhängige 
unterschieden. Dies wird zukünftig das ein
zige Differenzierungsmerkmal dieser Voll
zugsanstalt sein und sie in zwei statische Be
reiche teilen. 

Ein solches Konzept wird aber der Differen
ziertheil von Vollzugs- und Resozialisierungs
angeboten nicht gerecht, die sich aus ver
ständlichen Gnlnden auch an anderen Krite
rien orientieren muß als an der Drogensucht 

Unsere Befiirchtung isL daß im Drogen
bereich eine Subk"Ultur entsteht, aus deren 
Strukturen sich zu befreien dem ctnzelnen 
kaum möglich sein wird. Bei aller Notwen
digkeit, gewisse Drogenkonsumenten gegebe
nenfalls auch zu isolieren: Ein so starres Kon
zept, wie das hier vorgelegte, wird nicht ein
mal der Drogenproblematik gerecht. 

Die hinter dieser Konzeption stehende Fiktion 
einer drogenfreien Anstalt ist so häufig als un
realistisch erkannt und beschrieben worden, 
daß sich hier weitere Ausfilhrimgen verbieten. 
Ob man durch eine Konzentration des Konsu
mentenmarktes diesem Ziel auch nur näher 
kommt muß tunliehst bezweifelt werden. 
Keinen Zweifel haben wir allerdings, daß sich 
ein solcher Gedanke bei den diesbezüglich 
wenig problembewußten und problemerfahre
nen Mitgliedern der CDU-Fraktion unmittel
bar eingehl Ob dieser Vorteil allerdings ein 
solches Konzept rechtfertigt, wird hier be
zweifelt. 

3.2. 

Eine d>ynamische Reaktion auf sich verän
dernde ·Populationen scheint uns bei diesem 

5 

Konzept kaum möglich LU sein. Es kann nicht 
t11!xibel auf sich verändernde Bedingungen 
reagiert werden, da eine Festlegung auf Teil
anstalten fiir Abhängige und Nichtabhängige 
erfolgt isl Es steht zu befürchten, daß die 
Bmnenditferenzierung in den Teilanstalten 
auf der Strecke bleibt, weil sie offenbar gar 
mcht erwünscht ist. 

3.3. 

Ein etwas komplizierterer Vorgang, der 
nichtsdestoweniger wahrscheinlich der gravie
rendste Punkt ist. ist die Beantwortung der 
Frage, ob diese Konzeption fiir die Drogenab
hängigen einen Anreiz zum Ausstieg aus der 
Droge bietet. Zweifel sind deshalb angezeigt, 
weil die Drogenabhängigen extrem rigiden 
Bedmgungen ausgesetzt werden sollen. Be
dingungen, die sie ja zum Drogenkonsum be
wogen und gefilhrt haben. 

Allein mit der Annahme, die Drogenkonsu
menten würden sich zur Drogenfreiheit durch
ringen, weil sie im Bereich der Drogenfreien 
einige Vergünstigungen erlangen, ist nach den 
bisherigen Erfahrungen bestenfalls blaUäugig. 

3.4. 

Wie wir sowohl der Senatorin als auch dem 
Staatssekretär schon mitteilten, hätte ein 
solches Konzept allenfalls darm positive 
Aspekte, wenn es einen erheblichen Teil von 
Ausruhrungen enthielte, die exakt beschrie
ben. wie in der .,Drogenhaftanstalt" motiviert 
und therapiert wi:rd. Das Konzept enthält da
filr keine soliden Ansätze. die über Sprechbla
sen hinausgehen. Wir wollen uns an dieser 
Stelle ersparen, Zitate aus dem Sprachdschun
gel aufZulisten, empfehlen Dir aber die Lek
tiire der Seite 41 f. Man muß bedauern, daß 
die Frau Senatorin hier nicht Opfer ihrer Leh
rerhaftigkeit geworden ist und im Rahmen 
von • .Fonnulierungshilfen" die "sprachlichen 
Unebenheiten'· ausgeglichen hat. 

Ich möchte aber ausdrücklich feststellen, daß 
die oben beschncbenen Mängel allein durch 
ein nachzulieferndes ,.Drogenberatungskon
zept" nicht ausgeglichen werden können. Da
zu ermangelt es der positiven Randbedingun
gim ft1r die Durchsctzung desselben. 

3.5. 

Zur Durchsetzung dieses Konzeptes wird die 
gesamte Anstalt von einem Kontrollsystem 
überzogen werden müssen, das die rigide 
Trennung erst ermöglicht. Die Drogenfreien 
müssen regelmäßig auf ihre Drogenfreiheit 
überprüft werden. die Drogenabhängigen 
müssen ständig auf weiterbestehende Drogen
abhängigkeit und eine Behauptung von Dro
genfreiheit überprü.ft werden. Werm manche 
schon von einer "Urink.ontrollanstalt" spre
chen. mag dies eine kabarettistische Über
treibung sein, das Kömehen Wahrheit ist 
allerdings schon ziemlich groß. 

3.6. 

Das Sicherheitskonzept der Anstalt muß sich 
m'8Ilgsläufig ebenfalls an den Kriterien der 
Drogenfreiheit orientieren. Da die Durchset-
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zung der Drogenfreiheit aber nun die schärf
sten und am meisten entwürdigenden Kon
trollmaßnahmen erfordert, steht zu beftlrch
ten, daß "Sicherheit und Ordnung" die be
herrschenden Maxunen dieser Justizvollzugs
anstalt sein v.rerden. Ob Resozialisierung hier 
die erforderlichen Freiräume erhält, wird an
gezweifelt 

3.7. 

Besonders schmerzhaft ftlr Sozialdemokraten 
ISt das Fehlen einer Perspektive zum Ausbau 
des offenen Vollzuges - wozu auch geeignete 
drogenabhängige Gefangene gehören können. 
Wie eine Justizvollzugsanstalt, deren beherr
schendes Regiment die rigide Kontrolle sein 

muß, auf eine solche Erweiterung des offenen 
Vollzuges vorbereiten soll, ist hier nicht nach
vollziehbar. 

4. 

Wir wollen luer nicht verhehlen, liebe 
Barbara, daß diejenigen Sozialdemokraten, 
mit denen wir bislang sprechen konnten, er
hebliche Kritik geäußert haben. Wir halten es 
ftlr nötig, diese Kritik auch institutionell auf
zuarbeiten, indem wir mit dem "Gesprächs
kreis Strafvollzug" und dem Fachausschuß TI 
Ober das Papier sprechen. Dann hättest Du 
auch Gelegenheit, unsere Kritik von sachkun
diger Seite abklopfen zu lassen. Ohne eine 
klare und auch in der Partei abgesicherte Stra-
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tegie erscheint uns eine Diskussion im 
Rechtsausschuß - vorsichtig gesagt - kritisch. 
In einer Situation, in der die Nähe der CDU 
zu unserer Senatorin bereits Gesprächsthema 
der Öffentlichkeit ist, Wäre ein Fortsetzungs
roman sicherlich keine passende Lektüre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gisela Grotzke I Hans-Georg Lorenz 

P.S.: An die Frau Senatorin, ihren Herrn 
Staatssekretär Wld (aus demmziatorischen 
Gründen) an den Herrn Fraktionsvorsitzenden 
und den Herrn Vorsitzenden des Fachaus
schusses TI haben wir Durchschläge gesendet! 

Sitzung im 
Rechtsausschuß 

cf' lv,t., J," . 5t ~h Äv-.~;o~,fv v v< n .>f c-c! sJ.,..;;(-.,~< ri~h.J i< .. 
W'' $"'/fe-.. J.., e;, ,~ J ' </e--. I 

Am Freitag, dem S. März 1993, erschien in 
der BlLD-Zeitung ein Artikel mit der Über
schrift ,,Ex-Knacki Mitarbeiter der Justiz". 
Was war geschehen? Der Vorsitzende vom 
Verband der Berliner Justizbediensteten 
(Vd.JB) "soll" der BlLD-Zeitung einen Tip 
gegeben haben, daß ein Bürger Berlins, der 
schon mal inhaftiert war (das ist doch eine 
köstliche Formulierung), jetzt in der Drogen
station Drogenberatung für Geld macht. Uner
·wahnt blieb in dem Artikel, daß der ehe
malige Gefangene schon fast zwei Jahre mit 
einem sogenannten Betreuerausweis Besuche 
in T egel durchgefil.hrt ha~ und daß es bei 
diesen Besuchen niemals auch nur den klein
sten Grund zur Beanstandung gab. 

Für die CDU war dieser Artikel ein gefunde-

wurde zur Rechtsausschußsitzung in der 
aktuellen Viertelstunde der Antrag gestellt, 
eine Aussprache zu diesem Thema durcbzu• 
fUhren. Der Vorsitzende des Rechtsausschus
ses eröffuete die Sitzung und erteilte dem 
Sprecher der CDU-Fraktion im Rechtsaus
schuß das Wort. Der allseits so beliebte 
Rechtsanwalt Gram erklärte, die CDU sieht 
sich veranlaßt, nachdem sie aus der BlLD
Zeüung erfahren hat (wie schö~ wissen wir 
doch nun, woher die CDU so ungewöhnlich 
gut unterrichtet ist). daß Suchtkranke und Ex
Knackies als Suchthelfer eingesetzt werden, 
folgende Fragen an die Senatorin ftlr Justiz zu 
richten: 

Was der betreffende Herr macht? 

nes Fressen. Am darauffolgenden Donnerstag Wieviel vergleichbare Fälle gibt es? 

Wer kontrolliert die Suchthelrer? 

Wer kontrolli~ die Drogenberater und was 
sie im Vollzug machen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde der 
Staatssekretär der Senatorin ftlr Justiz, Herr 
Borrmann, gebeten. Er bedauerte zu Anfang, 
daß er so früh an der Reihe sei. Natürlich 
gebe es Probleme mit den Drogen im Straf
vollzug. Als nonnaler Sterblicher kann man 
keine Drogenarbeit machen. Wirl..'"Uilgsvoll 
tätig werden kann am besten jeman~ der 
selbst einmal betroffen gewesen ist. Das ist 
doch ganz etwas anderes, als wenn einer, der 
über keinerlei persönliche Erfahrung verfUgt, 
irgendwas darüber erzählen will. Diejenig~ 
so sagte er wörtlic~ die auf diesem Gebiet 
gelitten ha~ und diese Phase überwunden 
haben, s.ind hervorragend geeignet, .anderen 
bei der Überwindung der Drogensucht zu 
helfen. Der Staatssekretär meinte weiterhin, 
daß der Landesdrogenbeauftragte auf Anfrage 
der Senatsverwaltung fur Justiz mitgeteilt hat 

Wirm6chtenfeslste//en, daß ohne die Mithilfe 
ehemaliger Drogenabhtingiger keine effektive 
Arbeit geleistet werden kann. 

Zur Geschichte des Suchthelfers teilte Herr 
Bonmann mit, daß dieser Herr 1991 die all
gemeine Erlaubnis bek8lll, in Berliner Voll
zugsanstalten Betreuungsarbeit zu leisten. 
Bisher habe er an über SO Tagen Beratungs
arbeit durchgeftlhrt. In Stellungnahmen der 
Anstalten wurde festgestellt, daß der Betrof
fene rigide gegen Abhängige, die drauf sin~ 
vorgehl Der Betreffende Würde Leute, die 
konsurnier~ nicht zu Gesprächen empfan
gen, und ihnen sagen, komm wieder, wenn du 
clean bist.. Der Leiter der Abteilung AIDS und 
Drogen in der Senatsverw-altung ft1r Justiz und 
der Leiter der Abteilung Strafvollzug hatten 
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schon persönliche Gespräche mit dem Sucht
berater gefuhrt. 

Darauf wandte Herr Gram ein, es ehrt die 
Justizverwaltung, daß sie ernsthaft prüft. Drei 
bis vier Prozent werden v.irklich clean. Er 
wüßte das aus eigener Erfahn.mg. Er bat als 
Student in der Drogenklinik gearbeitet. Herr 
Gram wollte wissen, wie viele Leute unter 
Bewährung als ehrenamtliche Betreuer im 
Vollzug arbeiten. Daraufhin erklärte der 
Staatssekretär, daß zwei Fälle bekannt sind, 
wo Leute Betreuungsarbeit leisten, die noch 
unter Bewährung stehen. 

Der SPD-Abgeordnete Lorenz äußerte, die 
Stellungnahme der CDU irritierte ihn. aber 
.,Sie, Herr Wruck, irritieren mich nicht". Dun 
Wllre klar, daß in der Drogenberatung ohne 
Betroffene keine gute Arbeit geleistet werden 
kann. Es braucht eben solche Leute, warum 
sollten sie als Drogenk"Uliere arbeiten? Seine 
Erfahrungen stimmten mit denen der Justiz
verwaltung überein. 

Der Abgeordnete von Bündnis 90/Grüne, Herr 
Eckert, fragte den Sprecher der CDU-Frak
tion: "Herr Gram, ist das Thre Vorstellung von 
Resozialisierung?" - Ich kann also lesen, daß 
umfangreiche Überprüfungen stattgefunden 
haben. und ich denke, daß man einem solchen 
Menschen, der aus semer eigenen Erfahrung 
schöpft, durchaus eine solche Arbeit zutrauen 
kann. 

Die Abgeordnete der SPD, Frau Riedmüller
Seel, meinte, man sollte die Justizverwaltung 
ermutigen, weiter auf diesem Wege zu gehen. 

Herr Lorenz hatte vorher auch noch erklärt, 
daß man ansonsten die Senatsverwaltung filr 
Justiz ja nicht so sehr loben könne, aber man 
sollte sie wirklieb ermutigen, diesen Weg 
weiter zu beschreiten und noch mehr ehemals 
Betroffene als Suchtberater tätig werden zu 
lassen. 

Der Abgeordnete der CDU, Gram, sagte dar
aufhin nochmals, ich habe verlangt, daß 
extreme Überprüfungen vorgenommen wer
den, denn es gibt im Knast eine Mafia. Ich 
fordere verschärfte Kontrollen. 

Diese Worte kennen '"ir seit langem. Kon
trolle ist die Wurzel aller Erfolge, und wenn 
man überlegt, was die besonders verschärften 
Kontrollen in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
bisher erbracht haben, kann man eigentlich 
darüber nur lachen. Die Erfolge sind gering. 
Es \vurden nur wenig Drogen und Bargeld 
gefunden. 

Besonders lustig fand ich noch den Einwurf 
der Abgeordneten vom Bündnis 90/Grüne, 
Frau Künast. Sie hätte Erfahrungen mit Dro
gen. Als Sozialarbeiterin habe sie im Knast 
gearbeitet, und sie hätte viel mehr Erfahrung 
als Herr Gr-atn. Gerade die ehemaligen Ab
hängigen sind besonders geeignet, die Bera
tung durchzuftihren, und der gute Herr Gram 
sieht Gespenster. 

Natürlich kann man sagen, viel Lärm um 
nichts, und die CDU stand wieder einmal in 
der Presse. Aber langsam kommt mir die 

Galle hoch. wenn ich die Äußenmgen des 
Sprechers der CDU im Rechtsausschuß höre. 
Wer als Rechtsanwalt arbeitet, sollte doch ein 
wenig Ahnung von den Dingen haben, über 
die er redet. Man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren. daß der Abgeordnete Gram 
über Dinge spricht, über die ctr nicht Bescheid 
weiß. Er redet oft \\ie ein Blinder über 
Farben. Die Erfahrungen, die er als Student in 
der Drogenklinik gemacht hat, scheinen von 
besonders prägender Natur gewesen zu sein. 
Aber wenn Herr Gram sich öfter einmal in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel oder in Moabit 
oder in der Vollzugsanstalt fil.r Frauen aufhal
ten würde, wußte er besser. was da so alles 
läuft. Jedenfalls ist mit stärkerer Kontrolle 
dem Drogenkonsum in den Berliner Vollzugs
anstalten nicht beizukommen. Wenn Men
schen, die wegen ihrer Sucht kriminalisiert 
werden, die Freiheit genommen wird, geht 
sicherlich aus dieser Tatsache keine Veran
lassung hervor, ftl.rderhin im Strafvollzug auf 
Drogen zu verzichten. Die triste Umgebung 
wird sie keinesfalls dazu animieren, drogen
frei zu leben. 

Besonders pikant war fil.r mich das Verhalten 
des Vorsitzenden des Rechtsausschusses (na-
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türlieh ein CDU-Mitglied). Als der Abgeord
nete Eckert von Bündnis 90/Grilne darum bat, 
daß sein Antrag ftlr die aktuelle Viertelstunde 
auch bearbeitet wird, antwortete ihm der Vor
sitzende, daß das nicht möglich sei, die 
ak"tUelle Viertelstunde wäre lange vorbei, man 
hätte weit über eine halbe Srunde diskutiert, 
und die Vorgänge würden der Reihe nach 
behandelt. Wenn Bündnis 90/Grilne ihren 
Antrag fiilher gestellt hätten, wäre er auch 
vorgezogen worden. Dem entgegnete der Ab
geordnete Eckert, daß das nicht stimme, er 
wäre als erster mit einem Antrag dagewesen. 
Erst nach ihm hätte die CDU einen Antrag 
gestellt. Das überpiilfte der Vorsitzende und 
meinte dann, ach, da muß ich mich entschul
digen, aber die Geschäftsordnung stellt mir 
\'öllig frei, welcher Vorgang zuerst behandelt 
wird, und ihre Sache ist schon beun letzten 
Mal ausfUhrlieh diskutiert worden. 

Für 1nich ist das einmal mehr ein leuchtendes 
Beispiel von Demokratie, ein Zeichen daftir, 
was die Regierungspartei CDU darunter ver
steht. Nicht umsonst heißt es, die Strafvoll
zugsanstalten eines Landes sind das Spiegel
bild der Öffentlichkeit. 

-gäh-
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DDRlET 
an die Redaktionen der Knastzeitungen 

Dokumentationsstelle Gefangenenliteratur, Institut fUr deutsche Sprache und Literatur, Fliednerstraße 21. 4400 Münster 

Wir über uns- die Dokumentationsstelle Gdangenenliteratur 

Was verbirgt sich hinter der ,J)okumentationsstelle Gefangenenliteratur"? Einige kennen uns 
bereitS von Veranstaltungen, Seminaren oder Briefkontakten. Für viele sind wir aber sicher nur 
eine Institution im Elfenbeinturm der Universität. Anlaß genug, uns in diesem ersten Rundbrief 
erst einmal selbst vorzustellen. 

Mit Erstaunen haben wir festgestellt, daß wir 
im vergangeneo Jahr eigentlich ein kleines 
Jubiläwn feiern konnten: Seit 1982 beschäf
tigt sich Pro( Helmut Koch mit Literatur aus 
Gefiingnissen. Damals hatte ein Seminar über 
den inhaftierten Schriftsteller Peter-Paul Zahl 
ftlr viel Wirbel an der Universität Münster 
gesorgt. Seine Texte - so die Meinung einiger 
Professoren - könnten literarisch nicht ,,rele
vant" sein. da der Autor schließlich inhaftiert 
wäre. Helmut Koch nahm das zum Anlaß, ein 
eigenes Seminar zu Texten aus dem GeOing
nis zu veranstalten, und dabei eröffnete sich 
ftlr ihn und die Studierenden eine bisher 
kawn wahrgenommene Welt 

Überrascht waren sie von der großen Zahl der 
Gefangenenzeitungen, die in den verschiede
nen Knasten erschienen, und der Vielzahl der 
literarischen Texte, die von einzelnen Gefan
genen in ihrer Haftzeit gescluieben werden. 
,,Berührungsängste" hatten die Gefangenen 
damals nicht, ganz im Gegenteil. Aus den 
Kontakten der Seminargruppe mit Inhaftierten 
entstand ein Buch mit dem bezeichnenden 
Titel .,Ungehörte Worte". Die Erfahrungen 
dieser ersten Begegnung mit Literatur aus 
dem Gefllngnis, mit Gefangenen, wurden 
grundlegend ftl.r die Arbeitsweise der Doku
mentationsstelle. Den "ungehörten Worten" 
sollte Gehör verschafft werden durch prak
tische Unterstützung, Lesungen, Seminaren, 
Dokumentation und Veröffentlichungen Ge
fangenen Gelegenheit gegeben werden, sich 
zu äußern. 

1986 wurde die ,,Arbeitsstelle Randgruppen
kultur/-literatur", der die Dokumentations
stelle angegliedert ist, als ArbeitSstelle der 
Universität Münster anerkannt. In diesem 
Jahr wurde auch der Aufbau des Archivs in
tensiviert. Es wird bis heute laufend ergänzt, 
die Sammlung aller seit 1969 in Deutschland 
erschienenen Gefangenenzeitungen (ca. 90 
Titel) ist nahezu vollständig. Ebenso archivie
ren wir die im deutschsprachigen Raum ver
öffentlichte Gefangenenliteratur, wobei der 
Schwerpunkt auf Titeln liegt, die nach 1945 

erschienen sind (ca. 250 Titel). Daneben 
existiert noch eine Sammlung historischer und 
internationaler Gefangenenliteratur. Eine ver
gleichbare Sammlung gibt es in Deutschland 
nicht Th.r Aufbau ist nicht leicht gewesen, da 
viele der Bücher in kleinen Verlagen odei im 
Selbstverlag veröffentlicht wurden und zu
meist heute vergriffen sind. Daher messen \vir 
dieser Archivierung auch großen Wert bei, da 
sie die Sicht des Strafvollzugs aus der 
Position der Betroffenen ermöglicht. 

Um die Bücher und Zeitungen aber nicht im 
Regal verstauben zu lassen, veranstalten \vir 
regelmäßig an der Universität Seminare zu 
diesen Themen. Das große Interesse daran 
zeigt uns, wie wichtig das Aufbrechen eines 
tabuisierten Bereichs wie Strafvollzug ist, daß 
die Vermittlung authentischer Erfahrungen 
vielen erst einen anderen Blick und den Air 
bau von Vorurteilen ermöglicht. Die Besuche 
von Seminargruppen bei einzelnen Knastzei
tungsredaktionen gehören dabei immer zu den 
beeindruckendsten Momenten im Semester. 

Die Gefangenenliteratur auch an der Schule 
zu thematisieren ist unser Ziel bei der Ent
wicklung einer Unterrichtsreihe, die wir in 
Kooperation mit einigen nordrhein-westfä
lischen Schulen durchftlhren. 

Auch der ,,Ingeborg-Drewitz-Preis fur die 
Literatur von Gefangenen", in dessen Träger
kreis die Dolmmentationsstelle Mitglied ist, 
soll die öffentliche Aufmerksamkeit stärker 
auf die Problerne der Gefangenen aufmerksam 
machen. Eine VielzahJ beeindruckender Texte 
beschreiben den Knastalltag und die persön
liche Situation der Gefangenen - allein zur 
letzten Ausschreibung erhielten wir über 700 
Texte- und vennitteln nach außen eine neue 
Sicht der Knastwelt 

Für die Redakteure von Gefangenenzeitungen 
aus Nordrhein-Westfalen veranstalteten wir in 
Zusammenarbeit mit dem Justizministerium 
1989 erstmalig eine Fortbildungsveranstal
tung. Aus dem Pilotprojekt isl inzwischen 

eine regelmäßige Einrichtung geworden; im 
November fand in der JVA Dosseidorf das 
dritte Seminar dieser Art statt. Es geht dabei 
um die Rahmenbedingungen der Zeitungs
arbeit, über die sich Redakteure und Vertreter 
aus Vollzugsämtern und Justizministerium 
auseinandersetzen können und \\'0 ohne 
langen Instanzenweg im direkten Gespräch 
Fragen der Finanzierung, der Materialausstat
tung, der Bezahlung der Redakteure etc. 
geklärt werden können. Dazu kommt ein the
matischer Schwerpunkt, der die konkrete Zei
tungsarbeit betrifft und unter Anleitung von 
Profis der Vermittlung des journalistischen 
"Handwerkzeugs" dienen soll. 

Und wer arbeitet in der Dokumentations
stelle? Helmut Koch, Professor der Litera
turwissenschaft, ist Leiter der Arbeitsstelle 
und schafft es tro1z steigender ArbeitSbela
stung schon seit über zehn Jahren, sich inten
siv mit Gefangenenliteratur zu beschäftigen. 
Uta Klein hat das Archiv maßgeblich mit auf
gebaut und eine umfangreiche Studie mit dem 
Titel "Gefangenenpresse - Th.re Entstehung 
und Entwicklung in Deutschland" verfaßt llir 
Arbeitsschwerpunkt liegt im Moment im Be
reich Frauen im Strafvollzug. Nicola Nahr
gang befaßt sich mit den uns zugeschickten 
Manuskripten; ihr aktuelles Forschungs
vorhaben untersucht Literatur und Briefe von 
lebenslänglich Inhaftierten. Andreas Eber
hardt ist Euer Ansprechpartner bei aktuellen 
Problemen und Zusendungen ftl.r den Rund
brief. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im 
Moment bei der Archivierung von Gefange
nenliteratur und der Betreuung von Zeitungs
redaktionen in den neuen Bundesländern. 

Literatur: 

U. Klein/Helmut H. Koch (Hg.): Gefangenen
literatur. Sprechen - Schreiben - Lesen in deut
schen Geß.ngnissen. Hagen 1988 

lngeborg-Drewitz-Literaturpreis (Hg.): Risse im 
Fegefeuer. Hagen 1989 

lngeborg-Drewitz-Literaturpreis (Hg.): Fessel
ballon. MOnster I 992 

U. Klein: Gefangenenpresse - Ihre Entstehung 
und Entwicklung in Deutschland. Bad Godesberg 
1992 
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3. Fortbildungstagung für Knastzeitungsredakteure in Nordrhein-Westfalen 

Vom 24.-26.11.1992 fand die dritte Fortbildungstagung fiir die Redakteure von Gefangenenzei
tungen aus Nordrhein-Westfalen in der NA DUsseldorf statt. An der von der Dokumemarions
stel/e Gefangenenliteratur in Zusammenarbeit mit dem Justizvollzugsamt Köln und der Öko
logie-Stiftung Nordrhein-Westfalen konzipierten Veranstaltung nahmen die Vertreter von neun 
Zeitungsredaktionen sowie interessierte Gefangene und Betreuer aus einer weiteren NA in 
Nordrhein-Westfalen teit 

Bestandsaufnahme 

Bei einer Bestandsaufuahme der Situation in 
den verschiedenen Zeitungsredakiionen zeig
ten sich bereits zu Beginn der Tagung die ver
schiedenen Bedingungen, unter denen die ein
zelnen Redaktionen arbeiten. So ist die Be
zahlung der hauptamiliehen Redakteure nicht 
einheitlich geregelt, ste schwankt zwischen 
Lohngruppe IT-IV. Herr RD Scbmidt vom 
Vollzugsamt Westfalen wies darauf hin, daß 
die Eingruppierung durch eine Absprache 
zwischen AL und Arbeitsverwalter geregelt 
werden soll, wobei die Qualität der Zeitung 
zu berUcksichtigen ist. Generell ist aber fest
zuhalten, daß jede Zeitung (in NRW) An
spruch auf mindestens eine bezahlte Redak
teursstelle hat, wobei die Einrichtung einer 
zweiten Stelle nicht ausgeschlossen ist. 

Zur Festlegung der Auflagenhöhe, die von der 
jeweiligen Anstalt finanziert wird, besteht fol
gende Faustregel: Belegungszahl x 2 = Auf
lage. Zwar sollen nicht alle außerhalb vertrie
benen Exemplare einzeln per PoSI verschickt 
werden, aber die ftlr den nonnalen Versand 
notwendigen Portokosten trägt auf Grundlage 
einer Absprache mit der Redaktion über die 
etwaige Höhe ebenfalls die Anstalt. Hier be
stätigte Herr RD Schmidl noch einmal das 
Interesse der Strafvollzugsbehörde, ihre Ein
richtungen nach außen zu öffuen und darzu
stell~ dazu dienen auch die Gefangenenzei
tungen. 

Laut ministerieller Anweisung ist er in NRW 
nur unter besonderen Voraussetzungen zu
gelassen, um Mißbrauch auszuschließen. Die 
Erfahrung zeigt aber, daß elektronische Text
verarbeitungssysteme in N As anderer Bun
desländer zur Herstellung von Zeitungen ver
wendet werden, ohne daß dabei bisher eine 
mißbräuchliche Benutzung bekannt geworden 
ist. Außerdem überrollt die Praxis hier die 
Justiz: in einigen NAs in NRW können Com
puter bereits eingesetzt werden. Diese Grau
zone muß durch eine neue Regelung beseitigt 
werden, zumal durch technische Eingriffe und 
Zugangsbeschränkungen ein Mißbrauch kaum 
vorstellbar erscheint. 

Wie auf vorhergehenden Tagungen spielte 
auch diesmal der Begriff ,,Zensur·< eine große 
Rolle. In der alltäglichen Arbeit der Redaktio
nen äußern sich die Eingriffe von außen aber 
inzwischen seltener durch direkte Entnahmen 
durch den AL. Vielmehr sprachen einige 
Redakteure von ihrer ,.Schere im Kopf·, die 
sie bei heiklen Themen einsetzen, um alltäg
lichen Repressionen durch das Personal oder 
negativen Beurteilungen m Vollzugskonferen
zen zu entgehen. Wir weisen hier noch emmal 
auf die Einrichtung von Redaktionsstaruten 
hin, um zumindest im Ansatz eine ,,innere 
Pressefreiheit" im Knast zu erlangen. Wenn 
Redaktionen Erfahrungen und Beiträge zu 
ihrem Umgang mit (Selbst-) Zensur haben, 
freuen wir uns über Zusendungen, die auf 
Wunsch auch vertraulich behandelt werden. 

Nach dieser ausfi\hrlichen Bestandsaufuahme 
und dem Erfahrungsaustausch zwischen den 
Redaktionen folgten Vorträge von Dr. Uta 
Klein zur ,,Entstehungsgeschichte der Gefan-
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genenpresse.. und der Journalistin Sybille 
Müller zum ,,Erscheinungsbild des Strafvoll
zugs in den Medien". Am Abend lasen dann 
Karin Amann, Preisträgerio des lngeborg
Drewitz-Literaturpreises ftlr Gefangene, und 
Klaus Wachter, ehemaliger Reda'kteur des 
.Kuckucksei", Gedichte und Geschichten aus 
dem Knast, über die bis in den späten Abend 
hinein lebhaft diskutiert wurde. 

Ober Wörter u.nd Sätze 

Der zweite Tagungstag war angeftlllt mit 
praktischer Arbeit: "Über Worte und Sätze'\ 
so hieß der Workshop von Dr. Norbert 
Franck, Journalistenausbilder. Er war am 
Ende des Tages erstaunt, wie kreativ und mit 
welcher Energie die Teilnehmer mitarbeite
ten, forderte das Programm doch einige Kon
zentration. Die Grundsätze einer ,,flotten 
Schreibe", der Aufbau von Artikeln, die The
menwahl, der Bezug auf das Wesentliche und 
die Auswahl der Zielgruppe waren seine 
Schwerpunkte. Anband vieler praktischer Bei
spiele und Übungen erfuhren die Redal-teure 
einiges über das ,,richtige" Schreiben von 
Artikeln und fiir ihre tägliche Redaktions
arbeit. 

Der abschließende Tag begann mit Arbeits
gruppen zur "Öffentlichkeitsarbeit'· von Ge
fangenenzeitungen, um außenstehende Ziel
gruppen zu erreichen und die Zeitung im 
lokalen Geschehen zu verankern. Danach be
richtete Dieter Wendorf, der Pressesprecher 
des Justizministeriums in Düsseldorf, über 
seinen journalistischen Alltag und die Pro
blerne der Justiz mit der Öffentlichkeitsarbeit. 

Zum Abschluß der Tagung vrorden dann noch 
einmal die aufgetretenen Problernbereiche in 
einem Gespräch am runden Tisch aufgegrif
fen, an dem auch der Präsident des Vollzugs
amtes Rheinland, Dr. Koeppsel, teilnahm. Er 
sagte zu, daß es auch im nächsten Jahr eine 
derartige Fortbildungsveranstaltung geben 
wird. 

Zur Festschreibung der Arbeitsgrundlage 
wurde noch einmal darauf hingewiesen, wie 
sinnvoll ein Statut fi1r die Gefangenenzeitung 
ist. In dieser Vereinbarung zwischen AL und 
Redaktion kann z. B. die Auflagenhöhe, die 
Frage des Versands, die Einrichtung bezahlter 
Stellen, ihre Eingruppierung etc. festgelegt 
werden. Damit hat z. B. die ,,Hauspost" aus 
Werl gute Erfahrungen gemacht. Die Volt
zugsämter Rheinland rutd Westfalen unter
stutzen die Vereinbarung solcher Statuten für 
Gefangenenzeitungen, halten sie sogar ftl.r 
,,unabdingbar". 

l'lNN\VAND 
Um dnngend benötigte weitere Finanzquellen 
zu erschließen, ist der Abdruck von Werbung 
in einer Gefangenenzeitung gnmdsätzlich zu
lässig. Dazu existiert in NRW ein ministeriel
ler Erlaß (Az. 45641.42), wonach der jewei
lige Herausgeber (in NRW also der AL) nicht 
daran gehindert ist. Notwendig ist aber eine 
Absprache mit dem örllichen Finanzamt, um 
eine Steuerbefreiung zu erlangen. 

Immer wieder wurde der Gebrauch von Com
putern als Voraussetzung fi1r eine sinnvolle 
und effektive Zeitungsarbeit von den Redak
tionen angemahnt. Einige Redaktionen ver
ftlgen bereits liber Computer oder hätten die 
Möglichkeit, durch eine Spende an einen PC 
zu gelangen, dürfen ihn aber nicht benutzen. 

lngeborg-Drewitz-Prtis für die Literatur von 
~fangenen 

Die nächste Ausschreibung des Ingeborg-Dre"'itz
Preises für die Literatur von Gefangenen findet im 
Frtlhjahr 1993 statt. In den Ausschreibungsunter
lageo, die den Zeitungsredaktionen und interes
sierten Gefangenen zugesendet werden. finden 
sich nähere Informationen zum Motto und Wette
ren Ablauf der Ausschreibung. 

Ort der dritten Preisvergabe wird diesmal Leipzig 
sein. um auf die speziellen Probleme im Strafvoll
zug der neuen Bundesländer hinzuweisen. Oie 
Schriftstellerio Luise ' Rinser (Rom) und der 
Superintendent Friedrich Magirius (Leipzig) 
haben sich bereits bereiterklArt. die Schinnherr
schaft Qber den Preis zu Obernehmen. 

Anschrift: lngeborg-Drewitz-Preis, clo Gefarrge
neninitiaffve Lessingstraße 18, 4600 Dortmund 

"Trotzdem"-Keine Vorlagepflicht 

Die Gefangenenzeitung "Trotzdem" aus Olden
burg muß dem AL vor Erscheinen nicht mehr vor· 
gelegt werden. Nach einer Vereinbarung zwisoben 
Redal"tion und AL wird es keine .,SchlAge unter 
die Gürtellinie" geben. Ansonsten soll in dem 
Blan die Meinung der Gefangenen und nicht der 
Anstaltsleitung wiedergegeben werden, so AL 
Gerd Koop. 

Quelle: Der Weg, 2192. Trotzdem Nr. 14 

Anschrift: Trotzdem, JVA Gerichtssrrajk I. 2900 
0/denhurg 
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Strafvollzug 
in Dänemark 

'der Iichtblick'- März/Aprill993 

Die Knast-Kontaktgruppe HannoveriRintein 
zu Besuch in den Gefängnissen Nakshov 
und Albertslund 

Der .Strc.c.fvollz..uj DäneW\CAr-k.s u."d mcc~Gh 
a nde.,e.r evror ~ isc.her- Nach be<r.-, -6teh+ 

zu strafen, .,wegzuschließen", wie die 
Knackies sagen. Wie kann es geling~ zu 
einem verantwortungsvollen Hande]n sich und 
anderen gegenüber zu kommen? Müßten nicht 
wesentlich andere Formen eines Vollzugs ge
funden werden, der Menschen nicht "weg
schließt", gesellschaftlich ,,kaltstellt'', son
dern ihnen dte Möglichkeit öffuet, Wege zu 
selbstverantwortendem Hande.ln neu zu 
finden. 

bei..sr._lelhaft für eirteVJ''huwaanere..,"Vollzllj, 

,,Jugendanstalt Hame1n - Ehrenamiliehe 
Knast-Kontaktarbeit - Menscllen beiderseits 
der Mauem", unter diesem Thema trafen sich 
vom 30.9.-4.10.1992 in Albertsdorf auf der 
Insel Fehrnarn 21 Jugendliche (Schülerlnnen 
und Auszubildende) der BBS 4 und BBS 21 , 
Hedwig-Heyl-Schule und BBS-Zentrums Rin
teln mit ihren Berufsschulpastoren Kitzka, 
Pfaff und Schacht und vier Beamten der JA 
Hameln-Tündem. 

Eine Begegnung zwischen Knast-Kontak
terinDen und Beamten hat es bei der seit 1987 
bestehenden Knast-Kontaktarbeit noch nicht 
gegeben. Sie war längst überfilllig, um einan
der kennenzulernen, Fragen, Probleme und 
Schwierigkeiten der je spezifischen Arbeit in 
freier und nicht vom Arbeitsrhythmus und 
Tennindruck belasteten Atmosphäre unterein
ander austauschen zu können. 

Diese Hoffnung, die sich sowohl von den 
Kontakterinnen und den Beamten an dieses 
Seminar auf der Insel Felunarn knüpft~ sind 
erftlllt worden. Heute ist jetzt schon deutlich, 
daß im nl!chsten Jahr ein mehrtägiger Aus
tausch zwischen Kontakterinnen und Beamten 
stattfinden wird. 

Einmal monatlich fahren ca. 30-40 Jugend
liche mit ihren Pastoren in die JA Hameln. 
Dort betreuen sie zur Zeit acht Gruppen in 
zwei Hausem Jede Gruppe der JA Hame1n 

besteht aus acht Strafgefangenen. Die Jugend
lichen bringen ein Stü.ck Realität von draußen 
nach drinnen, essen, spielen, diskutieren mit 
den Gefangenen. Fußballspiele im Knast, 
Weihnachtsessen mit allen Gefangenen der 
besuchten Häuser, Freizeiten außerhalb des 
Knasts mit Strafgefangenen sind nur einige 
der Aktivitäten, die das Programm der Knast
Kontaktgruppe auszeichnet. 

Manches von dem, was die Knast-Kontakt
gruppe tut, wird von manchen Beamten mit 
kritischen Augen.gesehen. 

So hat dieses Seminar auf Fehmam entschei
dend dazu beigetragen, Mißverständnisse auf 
beiden Seiten abzubauen. Die Beamten be
richteten engagiert aus ihrer beruflichen 
Arbeit den Zwängen, Schwierigkeiten und 
Problemen des alltäglichen Vollzugs. 

Die JA Hame1n - eine der modernsten 
Jugendstrafanstalten Europas- wurde in ihrer 
Struktur und Konzeption vorgestellt und dis
kutiert. Die Motivation zur ehrenamtlichen 
Knast-Kontaktarbeit, aber auch die Rechte 
und Pflichten, die sich daraus ergeben, 
nehmen einen breiten Raum innerhalb der 
Diskussion ein. 

Ganz natürlich ist es dabei, wenn man sich in 
diesem Lebensfeld bewegt, die Frage nach 
den Werten zu stellen, welcllen Sinn macht es 

Der Strafvollzug Dänemarks und manch an
derer europäischer Nachbarn steht beispiel
haft filr einen ,,humaneren" Vollzug. 

Ein voller Tag fuhrte uns in das Arrest/ws 
nach Nakshov in der Nähe von Roedby, wo 
wir herzlich empfangen wurden. Wir hatten 
Gelegenheit, das kleine Untersuchungsgefling
nis mit 24 Pl4tzen zu besichtigen. Wir wurden 
vom deutsch sprechenden Gefiingnisdirektor, 
Herrn Smadegaard, einen ganzen Vormittag 
über dänischen Vollzug informiert. 

Es führt an dieser Stelle zu weit, das sehr dif
ferenzierte Strafvollzugssystem Dänemarks zu 
schildern. Ein Eindruck jedoch blieb haften: 
Der dänische Strafvollzug ist offener, viel
leicht auch humaner, aufjeden Fall liberaler. 

Von den 3600 Getl!.ngnisplätzen Dänemarks 
gehören über 2/3 dem offenen Vollzug an. 
Auch in den fl1nf geschlossenen Geflingnissen 
Dänemarks, die eine Maximalbe!egung von 
250 nicht übersteig~ ist das gesamte VoU
zugssystem nach unserem Eindruck liberaler. 
Wir haben dies in Albertslund, am Rande 
Kopenhagens, in einem geschlossenen Ge
fllngnis, sehen können, mit Gefangenen spre
chen und mit dem Personalchef, Herrn Flem
ming-Brand noch mal über dänischen Vollzug 
diskutieren können. Bemerkenswert bleibt 
noch zu sagen, daß die dänischen Vollzugs
beamten keine Schußwaffen tragen, auch im 
geschlossen Vollzug nicht 

Die Tage auf fehmam und Dänemark waren 
ausgefill.lt mit Programm. Aber es hat sich ge
lohnt Danken möchten wir dem Verein der 
Jugendllilfe Hameln-Tündern, der Hanns~ 
Lilje-Stiftung und der evangelischen Landes
kirche Hannovers. Ohne deren großZÜgige 
fmanzielle Unterstützung hätten wir dieses 
Seminar nicht durch.ftlhren können. 

Heinz Kitzka 
Schulpastor in Hannover 



'der Iichtblick'- März/April I 993 II 

Pressemitteilung 
Soziale Betreuung in den Berliner Vollzugsanstalten gefährdet 

Die Zentrale Beratungsstelle ist seit Jahren in 
den Berliner Vollzugsanstalten filr die Be
ratung und weitergehende Betreuung von In
haftierten im .Kalunen der Hilfe filr Personen 
in besonderen sozialen Notlagen tätig. Ziel 
unserer Arbeit ist es, den Inhaftierten clie 
Möglichkeil zu verschaffen, sich während der 
Haft auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. 

Seit Montag, dem 1.2.1993 gilt die neue Be
triebsruheregelung filr die Bediensteten der 
Berliner Justizvollzugsanstalten. 

Die Betriebsruheregelung hat dazu geführt, 
daß die Zusammenarbeit in der Straffiilligen
hilfe zwischen dem Strafvollzug einerseits 
und der Zentralen Beratungsstelle (ZB) und 
anderen freien Trägern andererseits erheblich 
behindert wird 

So milSsen aufgrund der festen Pausenrege
lung Mitarbeiter der Zentralen Beratungs
stelle ihre Gespräche mit Inhaftierten vorzei
tig beenden 1md notgedrungen sich der Pau
senregelung fitr die Bediensteten der Justiz
vollzugsanstalten unterwerfen. Dies kann im 
ungünstigsten Fall unserer Beratungsangebot 
in den N As um 2 V: Stunden mindern. 

Die Einschränkung ist nicht nur quantitativer 
Natur. sondern '"irkt sich massiv auf die Qua
lität un.seres pyscho-sozialen Beratungsan
gebots aus, in dem von uns nicht mehr in dem 
gewolmten Umfang im einzelnen Klienten be
raten und betreut werden köiUlen. 

Wir akzeptieren selbstverständlich die Rechte 
der Bediensteten in den Anstalten auftariflich 
festgelegte Pausen, dies darf aber nicht auf 
Kosten der Rechtsansprüche der Inhaftierten 
geschehen (Kontakte zu freien Beratwlgsstel
len, Be\'•ährungshilfe, Gerichtshilfe, e>..ternen 
Mitarbeitern und Vollzugshelfern. Rechtsan
\valten etc.). 

Nach§ 154 Abs. 2 StVollzG gibt es die Ver
pflichtung aller Beteiligten der Straffiilligen
hilfe zur Zusammenarbeit. 

Wir befitrchten, daß zukünftig aufgnmd der 
jet:zt eingefiihrten starren Pausenregelung der 
gesellschaftliche und gesetzliche Auftrag mit 
dem Ziel der Resozialisierung nicht durch
gefUhrt werden karu1. 

Es ist nichJ hinnelunbar, daß unser psycho
soziales Beratungsangebot in den Justizvoll-

zugsanstallen in den Kernzeiten von lO bis 19 
Uhr zeitliche Unterbrechungen jeweils von 
mmdestens 1 V: Stunden erfahrt. 

Es muß in den Justizvollzugsanstalten ebenso 
wie in allen anderen Bereichen des öffent
lichen Dienstes wie z. B. im Krankenhaus
und Polizeidienst möglich sein, eine funk1io
nierende Dienstleistung angemessen zu orga
nisieren. 

Wir fordern die zuständigen Senatsvt--rwaltun
gen auf, umgehend dafitr Sorge zu tragen, daß 
diese Betriebsruheregelung geändert wird. 

Die Mitarbeiterinnen der Zentralen Bera
tungssteUe der freien Straffiilligcn.hilfe in 
Berline. V. 

3. Februar 1993 

Klaus Nolden 
Zentrale Beratungsstelle der 
freien Straffalligenhilfe in Berlin 
Bundesallee 42 
W-lOOOBerlin 31 
• 0 30 /86 05 41 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen w ir mit Rat und Tat zur Verfügung : 

Die U N IVE RSAL-STI FTU NG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum J VA Moabit, TA 1- E 4 

Wir s ind auch telefonisch zu e rreichen! 

Unsere Telefonnummer: 39 79-37 87 
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Durchsuchung nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG (3) 
Freikörperkultur im Sprechzentrum oder die 
pervertierte Schöpfung des gläsernen Gefangenen? 

StVK erklärt Durchsuchung nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
für rechtswidrig! 

Die Durchsuchungen nach § 84 Abs. 2 StVollzG im Sprechzentrum 
JIIUI haben ihren Schrecken noch nicht verloren! Ein offener Brief an 
den AnstaJtsleiter, welcher in der üchtblick-Ausgabe Nov.!Dez. 1992, 
S. 28129, veröffentlicht war, blieb bis beute ohne Antwort. Auf ein 
ähnliches Schreiben, welches bereits am 28.1 1.1992 an Herm Flügge, 
Sen.Just, gesandt wurde, ging letztlich am 10.2.1993 eine Stellung
nahme ein (siebe Anhang). Ein Inhaffierur (Name der Redaktion be
kannt) in der TA V hat nun zwischenzeitlich eine Antwort auf seine 
Dienstaufsichtsbeschwerde erhalten. Die Stellungnahme ist im Kern 
die gleiche wie in dem Schreiben von Sen.Just vom 3.2.1993. Interessant 
ist auch ein Antwortschreiben vom 26.3.1993 vom Anstaltsleiter an 
einen Inhaftierten (Name der Redalaion bekannt) in der TA V, wonach 
gleich auf zwei Dienstaufsichtsbeschwerden geantwortet wurde. Der 

Ein anderer Schauplatz wird durch 
die Rechtsprechung eröffuet Hier 
bin ich zwar nicht ganz ohne 
Hoffnung, aber so wie es mit der 
zurßckliegenden Rechtsprechung 
durch die Gerichte ausschaut, wer
den die Inhaftierten auch weiterhin 
ein Spielball der Anstaltsleitung 
sein? Ein kleiner Lichtblick. der 
wegweisend sein kOnnte, läßt aller
dings hoffen. Ein Inhaftierter (Name 
der Redaktion bekalint) in der TA 
VI, der in seiner Angelegenheit zu 
der bei ihm vollzogenen Durch
suchung eine gerichtliebe Entschei
dung bei der Strafvollstreckungs
kammer (StVK) beantragte, hat in 
dem Sinne recht erhalten, daß die 
mit einer Entkleidung verbundene 
Durchsuchung des Betroffenen 
rechtswidrig wa.r (siebe auch An
hang - 545 StVK 304/92). Dem 
Recht ist alJerdings immer noch 
nicht Genüge getan! 

Die vollzogene Maßnahme an sieb 
wurde als rechtswidrig erkannt und 
erklärt Dennoch besteht auch wei
terhin die drohende Gefahr. daß der
selbe Inhaftierte nach § 84 Abs. 2 
StVollzG durchsucht wird. Der Be
troffene hat zwar zu seiner Situation 
recht bekommen. aber im Grunde 
genommen kann er nichts damit an
fangen . Sollte das hier zugrunde 
liegende Urteil rechtskräftig werden, 
liegt zwar eine Rechtsnorm vor, was 
folgerichtig seine Wirkung dahin
gehend haben soiJte, daß die An
staltsleiLUng zu.k!lnftig in ihrer Ent-

SCheidungspraxis diese Rechtsnorm 
mit berOcksicbtigt Das ist alJerdings 
die Theorie! Die Wirklichkeit wird 
sich voraussichtlich hier anders er-· 
weisen. Die Anstaltsleitung hat in 
einem Gespräch mit der GIV. wel
ches arn 11.3.1993 stattfand. durch 
den Vollzugsleiter. Herrn Scbmidt
Fich, sinngernaß erklärt. daß die bis
herige Praxis der Durchsuchungen 
nach § 84 Abs. 2 StVollzG im 
Sprechzentrum Will auch weiterhin 
beibehalten wird. 

Die einzigste Möglichkeit, um die 
Anstaltsleitung wieder zurückzupfei
fen, sehe ich in der Aufsichtsbe
hörde (SenJust). Diese kann durch
aus veranlassen. daß die Anstaltslei
tung nicht nach willl..ilrlichem Recht 
handelt, sondern ihre Entscheidung 
nach der geltenden Rechtsnorm 
trifft. 

Das Urteil (545 StVK 304/92) ist 
keine Blankoerlaubnis. daß man die 
Durchsuchung ablehnen darf. Da 
der Inhaftierte gegenüber den Be
diensteten weisungsgebunden ist, 
muß der Betroffene erst einmal die 
Durchsuchung über sich ergehen 
lassen. Dan.ach kann er dann die ge
richtliche Entscheidung nach § I 09 
StVollzG beantragen und eventuell 
die Rechtswidrigkeit der Maßnahme 
feststellen lassen! ln diesem Zusam
menhang geseUt sich in letzter Kon
sequenz die Frage: Was geschieht 
eigentlich. wenn ein Betroftener die 
völlige Entkleidung bei der Durch-

Schlüsselsatz: " ... Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde vom 17.12. und 
30.12.1992 haben wir geprüft, e in pflichtwidriges Verhalten des 
Leiters der Abteilung für Zentrale Aufgaben babe.n wir jedoch 
nicht feststellen können. Unsere Auffassung ist inzwischen auch 
von der Senatsverwaltung für Justiz überprüft und bestätigt 
worden, ... ". 

Da die Hergehensweise dieser Durchsuchungen auch weiterbin für die 
Inhaftierten belastend und auch mit meinem Recbtsnrständnis nicht 
vereinbar sind. habe ich eine weitere Eingabe vom 12.3.1993 an 
Sen.Just gerichtet (siehe AnJage). Dort gebt es nochmals um wesentliche 
Sachl'erhalte, wo ich der Auffassung bin, daß ein Klärungsbedarf un
erläßücb ist! 

suchung nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
ablehnt? 

In diesem Sinne ... 

Der Vollständigkeit halber. damit 
sieb jeder selbst ein Bild von dem 
zureckliegenden Rechtsstreit 
machen kann. wurden die diesbe
züglichen Schriftsatze hier im An
hang veröffentlicht! 

Hans-Joachim Fromm 

Anhang 

Senatsverwaltung filr Justiz 

Herrn 
Hans-Joachim Fromm 

3. Februar 1993 

Betrifft: Durchsuchungen von Ge
fangenen nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
im Rahmen der Drogenbekämpfung 
in der NA Tegel; hier: Ihre Eingabe 
vom 28. November 1992 

Vorgang: Unser Zwischenbescheid 
vom 3. Dezember 1992 

Sehr geehrter Herr Fromm! 

Nach abschließender Überprufung 
Ihrer o. g. Eingabe teilen wir Tbnen 
folgendes mit: 

In dem Bericht der Senatsverwal
tung filr Justiz über die Drogenpro
blematik im Berliner Justizvollzug 
unter besonderer Berßcksichtigung 
der Situation in der Justizvollzugs· 
anstalt Tegel vom 18. Oktober 1991 
war seinerzeit angekündigt worden. 
im Rahmen der Drogenbekämpfung 
Kontrollen nach § 84 Abs. 2 
StVollzG in der Anstalt auszuwei
ten. Vor diesem Hintergrund sieht 
sich der Leiter der Justizvollzugsan
stalt Tegel veranlaßt, nach Beendi
gung der im Sprechzentrum Will 
durchgefilbnen Sprechstunden 
stichprobenartig im Einzelfall ca. 
fllnf bis zehn Inhaftierte gemäß § 84 
Abs. 2 StVollzG zu kontrollieren. 
Die Auswahl der betreffenden Ge
fangenen obliegt dem Leiter der Air 
teilung filr Zentrale Aufgaben. dem 
diese Befugnis mit unserer Zustim
mung übertragen worden ist. 

Hierbei richtet sich dieser einerseits 
nach Merkmalen und Erkenntnis
sen, die bei einzelnen Gefangenen 
die Befilrchtung begn1nden, daß 
diese innerhalb der Anstalt am Han
del mit Betäubungsmitteln bzw. 
hiermit in Verbindung stehenden 
Straftaten beteiligt sein könnten; an
dererseits hat er zu berßcksiohtigen, 
daß gerade Gefangene, die aufgrund 
langjähriger Hafterfahrung oder auf
grund ihrer Persönlichkeit als "un
auffllllig" gelten - insbesondere 
wenn sie nach Aktenlage bislang 
keinerlei Berührung mit Betäu
bungsmitteln hatten - von sk:rupel-
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losen Rauschgifthändlern bzw. -kon
sumenten zu Kurier· und ßotendien
sten genötigt werden. Diese Gefan
genen tragen - zunächst unerkannt 
ftlr die Anstaltsleitung - ihren Teil 
zum Drogenhandel innerhalb der 
Anstalt be~ sei es durch das Ein
bringen bzw. Transportieren und 
Schmuggeln von Betäubungsmitteln 
an steh. sei es durch die Einbrin
guns entsprechender Geldmittel, die 
zur Finanz.ierung des Drogenge
schäfts bzw. zur Begleichung von 
daraus entstandenen Schulden die
nen. Aus diesem Grunde betriffi die 
von dem Leiter der Abteilung ftlr 
Zentrale Aufgaben getroffene An
ordnung im Einzelfall auch Gefan
gene. bei denen zunächst keine kon
kreten Hinweise auf Berührungs
punkte zu Betäubungsmitteln vor
liegen. Die Anordnung, die im Sep
tember 1992 in Kraft getreten ist. 
hat bereits mehrfach zum Auffinden 
von Bargeld, insgesamt DM 570,- . 
2 Spritz.kanlllen sowie sechs Stock 
Haschisch und 0.4 g Heroin gefllhrt. 

Wir halten die von dem Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Tegel getrof
fene Anordnung unter BerOck-sicbti
gung der besonderen VerhAltnisse 
der Justizvollzugsanstalt Tegel flir 
rechtmäßig, um die geplante pri,ile
gierte Vollzugsgestaltung in den 
Teilanstalten V und VI im Rahmen 
der Neustrukturierung der Justizvoll
zugsanstalt Tegel konzeptionell ab
zusichern. Diese Konzeption ist 
mittel- bis langfristig nur durchsetz
bar, \\enn es gelingt. in betden Teil
anstalten die Existenz von Drogen 
gering zu halten. 

Wir haben bei dieser Einschätzung 
berOcksichtigt, daß die Durch
suchung nach§ 84 Abs. 2 StVollzG 
einen intensiven Eingriff in das Per
sönlichk.ettsrecht der Betroffenen 
darstellt: die Anordnung wtrd daher 
in regelmäßigen ZeitabstAnden unter 
dem AspeJ...-t der Verhältnismäßigkeit 
auf die Notwendigkeit ihres Fortbe
standesoberprüft werden. 

Hochachtungsvoll 

lm Auftrag 
Marhofer 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

2. Februar 1993 

Sehr geehrter ... ! 

Ihre Beschwerde vorn 25. Januar 
1.993 haben wir geprüft. 

Die Anordnung des Leiters der Ab
teilung filr Zentrale Aufgaben. Sie 

nach der Sprechstunde am 
25.1.1992 - gegen 15.05 Uhr - tu 
durchsuchen. ist nicht zu bean
standen. Es dOrfte Ihnen bekannt 
sein. daß die JVA Tegel besonderes 
Augenmerk auf die Bekämpfung des 
inneranstaltliehen Drogenmiß. 
brauchs, insbesondere aber des Dro
genhandels legt. 

Von erheblicher Bedeutung sind da· 
bei Durchsuchungen gemäß § &4 
Abs. I und 2 StVollzG. im Rahmen 
derer regelmäßig Stoffe. die dem Be
täubungsmittelgesetz unterliegen. 
aber auch sonstige unerlaubte Ge
genstände. insbesondere Bargeld 
sichergestellt werden. Vor dem ge
nannten Hintergrund wurde an
geordnet, daß nach Beendigung der 
im Sprechzenlrum ITIIII durch· 
geflihrten Sprechstunden stichpro
benartig im Einzelfall ein Teil der 
Gefangenen gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG zu kontrollieren sind. 

Die Auswahl der betreffenden Ge
fangenen obliegt dem Leiter der Ab
teilung ftlr Zentrale Aufgaben, dem 
diese Befugnis gemäß § 156 Abs. 3 
StVollzG mit Zustimmung der Auf· 
sichtsbehOrde Obertragen worden 
ist. Hierbei richtet er sich einerseits 
nach Merkmalen und ErkenntniS· 
sen, die bei einzelnen Gefangenen 
die Befilrchtung begrOndcn. er sei 
am inneranstaltliehen Handel mit 
Betäubungsmitteln bzw. assoziierteil 
Straftaten, etwa nötigenden bzw. er
presserischen Delikten beteiligt. an
dererseits hat er jedoch zu beden
ken. daß gerade Gefangene, die als 
~unaufOOiig'' gelten, von skrupello
sen Rauschgifthändlern bzw. ·KOn
sumenten zu Kurier- und Botendien
sten genötigt werden und insofern, 
zunächst quasi unerkannt ftlr die 
VollzugsbehOrde. ihren TeiJ am Dro
genhandel innerhalb der Anstalt bei
tragen. sei es durch das Einbringen 
bzw. Transportieren und Schmug
geln von Betäubungsmitteln an sich, 
sei es durch entsprechende Geldmit
tel, die zur Finanz.ierung des Dro
gengeschäftes bzw. zur Begleichung 
von daraus entstandenen Schuldeo 
dient. 

Insofern ist es erforderlich. im Ein
zelfall auch Gefangene gemäß § 84 
Abs. 2 StVollzG zu durchsuchen. 
bei denen zunächst keine konkreten 
Hinweise im vorgenannten Sinne 
vorliegen. 

Nach alledem haben wir keinen An· 
laß. Maßnahmen im Wege der 
Dienstaufsieht einzuleiten und wei
sen Ihre Eingabe als unbegründet 
zurück. 

Hochachtungsvoll 

Lange-Lehngut 

I 000 Berlin 27. den 17 11.1992 

Landgericht Berlin 
Strafvollstreckungskammer 

Antrag auf gerichtliche Entschei
dung wegen Feststellung der Rechts· 
widrigkeit einer Maßnahme nach 
§ &4 Abs. 2 S1VollzG 

des Strafgefangenen .. . 

gegen 

die NA Tegel. 
vertreten durch den Anstaltsleiter, 

Ich beantrage wie folgt festzustellen: 

I. Die am 25.10.1992 gegen den 
Antragsteller veranlaßte Maßnahme 
nach § &4 Abs. 2 SlVollzG war 
rechtswidrig. 

2. es ist unzulässig. gegen den An· 
tragsteiler - ebenso wie gegen jeden 
anderen Strafgefangenen - eine 
Maßnahme nach § 84 Abs. 2 
StVollzG durchzu.ftlhren. wenn nicht 
Gefahr im Verzuge vorliegt und eine 
Einzelfallanordnung des Anstaltslei· 
ters vorliegt. 

Begründung: 

I. Ich verbüße zur Zeit in der NA 
Tegel eine Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren. Ich habe mich wäluend des 
Vollzuges stets beanstandungsfrei 
geftlhrt: insbesondere sind bisher 
gegen mich keinerlei disziplinarische 
Maßnahmen durchgefilhrt worden. 

Beweis: Auskunft der NA Tegel 
und Beiziehung meiner Vollzugs
akte. 

2 . Am 25. Oktober 1992 gegen 
13.30 Uhr wurde nach einem Be
such in einem Nebenraum des 
Speechzentrums gegen mich eine 
Maßnahme nach § 84 Abs. 2 
StVollzG- vollständige Entkleidung 
mit körperlicher Durchsuchung -
durchgeillhrt. Die Maßnahme verlief 
negath•. 

Beweis: Auskunft der NA Tegel. 

Bereits während der Maßnahme 
hatte ich die die Maßnahme durch
ftlhrenden Beamten nach einer Be
gründung gefragt. Sie erklärten mir. 
die Anstaltsleitung habe Anweisung 
gegeben, willkOrlieh eine bestimmte 
Anzahl von Gefangenen auszuwäh· 
len, an denen die Maßnahme durch
geftlhrt werde. Dies sei erforderlich. 
um die Einbringuns von unerlaubten 
Gegenständen anlAßlieh von Be-
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suchen - gemeint waren insbeson
dere Drogen - zu unterbinden. 

Ich habe dann um einen Termin in 
der Sprechstunde des hiesigen Teil
anstaltsleiters Vl. Herrn Blomel. ge
beten. der am 4.11.1992 gegen 
I 8.30 Uhr stattfand. 

Herr Biome! bestätigte mtr. daß 

a) gegen mich keinerlei Erkenntnisse 
vorlägen, daß ich Besuchstermine 
zum Austausch von unerlaubten Ge
genst!npen ausnutze oder auszunut· 
zen beabsichtige. 

b) auch am 25.10.1992 im Hinblick 
auf meine Person keine Erkennt
nisse vorlagen, die eine ,.Gefahr im 
Verzuge" begründeten. 

c) tatsAchlich eine Anweisung der 
Anstaltsleitung bestehe. wöchentlich 
bei 15 willkürlieb ausgesuchten Per· 
sonen emc Maßnahme nach § 84 
Abs. 2 StVollzG durchzufllhren 

Beweis: Zeugnis des TAL V1 
Blomel. 

3. Die gegen mich am 25. 10.1992 
ausgefilbrte Maßnahme nach § &4 
Abs. 2 StVollzG war rechlS\\idrig 
und hat mich in metnen Rechten 
verletzt: 

Gemliß § 84 Abs. 2 StVoUzG ist es 
nur bei Gefahr im Verzuge oder auf 
Anordnung des Anstaltsleiters im 
Einzelfall zulässig, eine mit einer 
Entkleidung verbundene kOrperliehe 
Durchsuchung vorzunehmen. 

Nach der eigenen Erklärung des An
tragsgcgners lag Gefahr im Verzuge 
nicht vor. 

Der Antragsgegner hält seine Maß
nahme offenbar flir rechtmäßig. \Yeil 
sie sich auf eine Anordnung des An
staltsleiters stützt. Der Antragsgeg· 
ner verkennt dabei ganz offensicht
lich das Einzelfallerfordernis des 
§ &4 Abs. 2 StVollzG. Die Vor
schrifi verbietet jede schematische 
Anwendung - also Auswahl von J 5 
beliebigen Gefangenen pro Woche. 
Unter Einzelfall im Sinne von § 84 
Abs. 2 StVollzG ist nur die Anord
nung der körperlichen Durch
suchung im Hinblick auf einen be
stimmten Gefangenen zu sehen (vgl. 
Calliess/MOI!er-Dietz, StVollzG, 
§ 84 Anm. 3). 

Damit ist der Antrag zu 1 be
gründet. 

Der Antrag zu 2. ist erforderlich. da 
aufgrund der Erklärungen des TAL 
V1 Wiederholungsgefahr gegeben 
ist. 
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1000 Berlin27, den 15.12.1992 

LandgerichtBerlin 
Strafvollstreckungskammer 

In der Strafvollstreckungssa.che 

545 StVK (Vollz) 304192 

wird auf den Schriftsatz des An
tragsgegners vom 7 .12.1992, zuge
gangen am heutigen Tage, wie folgt 
erwidert: 

Der Antragsgegner trAgt nachweis
lieb falsch vor. wobei es dahinstehen 
kann, ob er entgegen seinem Vor
trag den Sachverhalt nicht geprüft 
hat oder das Gericht täuschen will, 
Beides wäre in gleicher Weise vor
werfbar. 

Aufgrund des Schriftsatzes vom 
7.12.1992 habe ich heute durch den 
hiesigen Zentralbeamten, den Zeu
gen Tb., die Unterlagen aber die 
Maßnahme nach § 84 Abs. 2 
StVollzG vom 25.10.1992 einsehen 
lassen. Der Zeuge Th. hat mir so
eben bestätigt, daß die Anstaltsun
terlagen die Durchfllhrung der Maß
nahme am 25.10.1992 belegen, und 
daß die Maßnahme seinerzeit von 
dem mir bis dahin unbekannten Be
diensteten Sehn. durehgcftlhrt 
wurde. 

Beweis: Zeugnis 

1. des Zentralbeamten, 

2. des Vollzugsbediensteten, 

beide zu laden aber die NA Tegel. 

Ich bitte das Gericht, diesen Vor
gang zum Anlaß zu nehmen, den 
Antragsgegner an seine prozessuale 
Wahrheitspflicht zu erinnern. 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

An das 
L4ndgerichtBerlio 

545 StVK (Vollz) 304/92 -

13. Januar 1993 

In der Strafvollzugssache 

beantragen wir nunmehr, den An
trag auf gerichtliche Entscheidung 
vom 17.11.92 als unbegrOndet 
zurQck:zuweisen. 

Begrnndung: 

Mit seinem Antrag begehrt der An
tragsteller fes12ustellen, daß die, 
nach seinem Vortrag am 25.1 0.92, 
nach den hiesigen Unterlagen am 
11.10.92 erfolgte Durchsuchung 
gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG rechts
widrig gewesen sei. 

Der Antrag ist unbegrQndet. 

Gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG ist es 
nur bei Gefahr im Verzuge oder auf 
Anordnung des Anstaltsleiters im 
Einzelfall zulässig. eine mit einer 
Entkleidung verbundene körperliche 
Durchsuchung vorzunehmen. 

Sie muß in einem geschlossenen 
Raum durchgefllhrt werden. Andere 
Gefangene darfen nicht anwesend 
sein. Diesen Voraussetzungen 
wurde die in Rede stehende Maß
nahme (vgl. dienstliche Meldung 
vom 11.1 0.92. Anlg. 2) gerecht. 

Es ist gerichtsbekannt, daß die 
Justizvollzugsanstalt Tegel, unab
hängig von der Tatsache ihres obli
gatorisch notwendigen Sicherheits
standards, besonderes Augenmerk 
auf die Bek4mpfung des inneran
staltliehen Drogerunißbrauchs. aber 
insbesondere Drogenhandels legt, 
um dem diesbezüglichen hohen 
SteUenwert der Minimierung der zi
tierten BetäubungsmittelmißbrAuche 
angemessen und gleichzei1ig verhält
nismäßig Ausdruck zu verleihen. 

So verfUgt die - ohnehin mit einem 
hohen Sicherheitsrisiko behaftete -
Anstalt Ober eine sogenannte A~ 
schirm.station ftlr Rauscbmittelbänd
ler, die als starker gesicherter Be
reich zur Bekämpfung des Drogen
mißbrauchs eingerichtet ist und ins
besondere dem Zweck dient, alle 
nur denkbaren Vcrso.rgungsw·ege 
der des Handeins mit Stoffen. die 
dem Betäubungsmittelgesetz unter
liegen, verd4chtigen Gefangenen zu 
unterbinden. 

Neben diesem. f!lr den zitierten Per
sonenlcreis innerhalb der Anstalt 
(notwendigerweise) vorgehaltenen 
gesonderten Bereich, liegt es auf der 
Hand, daß die Vollzugsbehörde wei
tere flankierende Maßnahmen triffi. 
um den Personenkreis der Gefange
nen einerseits insgesamt zu verun
sichern, mithin präventiv zu ver
deutlichen, daß die Anstalt den Miß. 
brauch von Betäubungsmitteln mit 
Nachdruck versucht zu verfolgen 
und das Geflecht von Abhängigkei
ten, Händlerstrukturen und subkul
turellen Entwicklungen bereits im 
Ansatz auttudecken und zu unter
binden, andererseits. um bereits in 
begrOndetem Verdacht an der Betei· 
ligung am inneranstaltliehen Dro
genhandel stehende Gefangene 

durch nachweisbegrQndete Maßnah
men diesbezoglieh zu aberfilhren. 

Von erheblicher Bedeutung im vor
genannten Sinne sind insofern 
Durchsuchungen gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG, im Rahmen derer regel
mäßig Stoffe, die dem Betäubungs
mittelgesetz unterliegen, aber auch 
sonstige unerlaubte Gegenstände. 
insbesondere Bargeld, sichergestellt 
werden. 

Vor dem genannten Hintergrund bat 
der Leiter der Justizvollzugsanstalt 
angeordnet, daß nach Beendigung 
der im Sprechzentrum wm durch
geib.hrten Sprechstunden stichpro
benartig im Einzelfall ein Teil der 
Gefangenen gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG zu kontrollieren sind. 

Die Auswahl der betreffenden Ge
fangenen obliegt dem Leiter der Ab
teilung fiir Zentrale Aufgaben, dem 
diese Befugnis mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde Obertragen wor
den ist (vgl. hierzu Anlage 3). Hier
bei richtet er sich einerseits nach 
Merkmalen und Erkenntnissen, die 
bei einzelnen Gefangenen die Be
ftlrchtung begrQnden. er sei am 
inneranstaltlieben Handel mit Betäu
bungsmitteln bzw. assoziierten 
Straftaten. etwa nötigenden bzy,. er
presserischen Delikten beteiligt, an
dererseits hat er jedoch zu beden
ken, daß gerade Gefangene, die auf
geund langjähriger Hafterfahrung 
oder resultierend aus ihrer Persön
lichkeit als ,.unauffiillig" gelten (ins
besondere dann, wenn ihre Vita 
(Lebenslauf- Anm. d. Red.) in Ver
bindung mit den während des lau
fenden F reiheitsen12uges festgesteD
len Verhaltensmerkmalen keine Hin
weise auf eine Betäubungsmittelpro
blematik enthält), von skrupellosen 
Rauschgifthändlern bzw. -konsu
menten zu Kurier- und Botendien
sten genötigt werden und insofern. 
zunächst quasi unerkannt fllr die 
Vollzugsbeborde. ihren Teil am Dro
genhandel innerhalb der Anstalt bei
tragen, sei es durch das Einbringen 
bzw. Transportieren und Schmug
geln von Bet4ubungsmitteln an sich. 
sei es durch entsprechende Geldmit
teL die zur Finanzierung des Dro
gengeschäfts bzw. zur Begleichung 
von daraus entstandenen Schulden 
dienen. 

Insofern beinhaltet die vom Leiter 
der Abteilung ftlr Zentrale Aufgaben 
getroffene Anordnung im Einzelfall. 
die sowohl den Zeitpunkt (Tag) als 
auch die Person des Gefangenen ab
schließend definiert, auch Gefan
gene. bei denen zunächst keine kon
kreten Hinweise im vorgenannten 
Sinne vorliegen. 

Gleichwohl bleibt zu betonen, daß 
diese stichprobenartigen Durchsu-

'der Iichtblick'- März/April 1993 

chungen seit Anordnungsbeginn 
(September 1992) bereits mehrfach 
zum Auffinden von Bargeld, insge
samt DM 770,- , von 2 Spritzkanü
len, in 5 Fällen von Haschisch (u. a. 
Portionierungen von 2 Gramm bzw. 
8 ÜTamm) sowie von Heroin (0.4 
Gramm) geftlhrt haben, so daß ihre 
Notwendigkeit auch tatsäeblich be
legt ist. 

Die Verfahrensweise der aus Sicher
heitsgrßnden unvenicbtbaren 
Durchsuchungen gemäß § 84 Abs. 2 
St VollzG ist demgemäß J'C(:htmaßig. 

1m Interesse der vom Gesetzeszweck 
gedeckten Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt war es zudem - bei pflicht
gemäßer Abwägung des entgegen
stehenden Interesses des Antragstel
lers an der Wahrung seiner Intim
sphäre - auch sachgerecht, die kör
perliche Durchsuchung mit einer 
Entkleidung zu verbinden und auf 
die Inaugenscheinnahme der Kör
perhöhlen und damit dem Intimi» 
reich zu erstrecken, weil zum Schu12 
drogenabhängiger oder -getllb rdeter 
I.nsassen alles getan werden muß, 
um das Einschmuggeln von Rausch
mitteln u. Ä. zu Yerbiodem. 

ErgA.n.zend erlauben wir uns, die 
Rechtsauftassung nachfolgender 
Gerichte anzufilhren: 

OLG Hamm, Beschluß vom 
26.5.81 - 7 Vollz (Ws) 102181 -

Die gen~lle Ancrcbwng, Strafge
fangene vor uruJ 110ch Oberwachten 
Besuchen kerperlich zu durchsu
chen Wld zu diesem Zweck (110t
falls) zu entkleiden, ist tm RahTTum 
von § 84 Abs. 2 StVollr.G zullisslg 
uruJ daw1 enne.ssensfehlerfrei. 
lUWI sie durch das Sicherlleits
bedDrfnis <kr Allstaft gedeckt ist. 

LG Regensburg, Beschluß vom 
13.5.82-2 StVK 50/80-

Die Anordmmg des Anstalts/eiters. 
an einem bestimmten Besuchstag an 
je<km dritten Gefangenen. dessen 
Besuchsverkehr iJ1 einem gemein
sch(l/1/ichen Besuchsraum abgewik
kelt wird. eine mit einer Entklei
dung verbundene kiJrperliche 
Durchsuchung vorzunehmen, ist zu
ltissig. Der Anstaltsleiter m11ß die 
Voraussetzungen für die Durch
suchung uruJ den Zeitpunkt geiWU 
bestimmen. Dabei isl nicht erfor
derlich, dajJ auch die Person des zu 
durchsuchenden Gefangenen bei 
Erlaß der Afll)rdmmg feststeht. 
Eine Ei11Ze/fa/lregelung i. S. von 
§ 84 Abs. 2 StVollr.G liegt aber nur 
dann vor. wenn für jeden Besuchs
tag gesondert eine entspnchende 
Anordmmg getroffen wird. 
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OLG Nümberg, BeschluJI vom 
20.8.82 - Ws 530182 -

Bei der VerfUgung des Anstaltslel
ters, daß an einem bestimmten Tag 
an jedem dritten Gefangenen, der 
unter beschränkter optischer Über
wachwlg Besuch empfangen hat. 
eine mit einer Enikleidung \>erbun
dene körperliche Durchsuchung 
vor.zunelrmen sei, handelt es sich 
um eine ,.Anordnung im Ein::elfa/1" 
i. S. von § 84 Abs. 2 Satz 1 
StVollzG. 

OLG Hamm, BeschluJI vom 
29.7.83- 7 Vollz (Ws) 100/83-

ROtltinemlißige w!d stichproben
weise durchgeftihrte klirperliche 
Durchsuchung der Gefangenen in 
einer Atzstall mit hohem Sicher
heitsrisiko (wie der JVA Wer/) sind 
rechtlich nicht zu bemzstandmde 
Eitr::.elmoßnahmen; sie lassen emen 
Verstoß gegen das Übemwß- oder 
Wl/lktJrverbotnicht erkenne11. 

Die streitbezogene Maßnahme steht 
alledem im Einklang mit der vor
zitierten Rechtsprechung. 

Nochmals bleibt abschließend zu be
tonen, daß es im Sicherheitsinteresse 
und im Interesse des Vollzugszieles 
geboten ist, die erforderlichen Vor
kehrungen gegen das Einschleusen 
und den Besitz von Betäubungsmit
teln u. a. durch stichprobenweise 
körperliche Durchsuchung zu 
treffen. 

Die mit einer Entkleidung verbun
dene körperliche Durchsuchung ist 
auch ohne konkrete Geflhrdung 
der Sicherheit und Ordnung der 
Vollzugsanstalt zulässig, wenn sie 
auf einer Anordnung im Einzelfall, 
\\~e ausftlhrlich zuvor geschildert, 
beruhL 

( ... ) 

[m Auftrag 
Beran-Kohnemann 

Landgericht Berlin 

( ... ) 

20.1.1993 

S~ratvollzugssache .. . gegen NA 
Tegel 

Das Gericht faßt aus dem vorgetra
genen Sachverhalt unter Einschluß 
des eingereichten Artikels im Licht
blick einiges zur Klarstellung wie 
folgt zusammen: Mit Entkleidung 
verbundene körperliche Durchsu
chungen finden bis heute grundsätz-

lieb an jedem Tag mit Besuchsver
kehr staTL Davon sind pro Tag 15 
Strafgefangene betroffen. - Die Be
teiligten werden gegebenenfalls um 
Richtigstellung gebeten. 

a) Der Antragsteller erhält die Er
\~derung der Antragsgegnerin mit 
der Gelegenheit zur Stellungnahme. 
lm Hinblick auf den Meldezettel 
geht das Gericht von einer Durch
suchung am II. Oktober 1992 aus, 
sofern der Antragsteller nicht \~der
spricht. In bezug auf das andere 
Datum ändert sich an der Beurtei
lung der Zulässigkeil des Antrages 
nichts. 

b) Die Antragsgegnerin wird um 
Erläuterung gebeten. wie die von der 
Maßnahme Betroffenen im Detail 
ausgewählt werden. Handelt es sich 
um eine Zufallsauswahl in dem 
Sinne, daß jeder soundso~elte Straf
gefangene durchsucht \~rd? Dem 
Gericht wäre mit der Vorlage der er
wähnten Anordnung des Leiters der 
Abteilung ftlr Zentrale Aufgaben ge
dient. Desweiteren bittet das Gericht 
um Mitteilung des Inhalts von Nr. 
1.8. der Dienstanweisung. die im 
Schreiben der Senats,·erwalrung ftlr 
Justiz erwähnt wird. Was ist unter 
der dortigen Angabe ,im Bereich der 
Bekämpfung der Rauschgiftkrimina
litär' zu verstehen? Wie viele Be
suche werden pro Tag durchschnitt
lich im Sprechzentrum IIIIII abge
wickelt? 

Hochachtungsvoll 

Heydemann 
Richter 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

An das 
Landgericht Berlin 
- 545 StVK (Vollz) 304192-

8. Februar 1993 

In der StrafVollzugssache 

teilen w1r 1m Hinblick auf die ge
richtliche Verfllgung vom 20.1.93 
ergänzend mit. daß die vom Leiter 
fllr Zentrale Aufgaben getroffenen 
Anordnungen im Einzelfall einer
seits am Zufallsprinzip, andererseits 
an vorliegenden Erkenntnissen, die 
den Verdacht einer Beteiligung am 
inneranstaltliehen Handeln mit Be
täubungsmitteln begranden. orien
tiert sind. 

Den jeweiligen Anordnungen liegt 
das Besucherbuch über die durchzu
ilihrenden Sprechstundentermine 
zugrunde. anband dessen der Leiter 

für Zentrale Aufgaben die Kontroll
maßnahme anordnet. dergestalt. daß 
er die Person des Gefangenen als 
auch den Zeitpunln eindeutig fest
legt. 

Der Anteil der Gefangenen. die nach 
dem Zufallsprinzip kontrolliert wer
den. unterliegt keiner Systematik 
(et\\a nach dem Prinzip .jeder 7. 
v.ird kontrolliert'). schon um das 
präventive Handeln der Vollzugs
behörde nicht berechenbar werden 
zu lassen. 

Zur Frage der quantitativen durch
schnittlichen Abwicklung von Be
suchen im Sprechzentrum Il!ID der 
Anstalt SO\\ie der durchschnittlich 
erfolgten Kontrollmaßnahmen. er
lauben wir uns, auf die nachstehend 
statistische Erhebung hinzuweisen: 

Okt. Nov. Dez. Jan. 
1992 1992 1992 1993 

Anzahlder 
Besucher 
(tägl. im 0) 63,0-168.1 62.6 68.6 

Anzahl der 
Kontrollen 6,57 9 3,9 4.5 
(tägl. im 0) • 10,)~··19 .. •6,7'> ~6.9~• 

Ferner teilen wir mit, daß der Leiter 
ftlr Zentrale Aufgaben gemäß Ziffer 
1.8. der Dienstanweisung Nr. 
61/ 1991 vom 20.12.91 (vgl. Anlage. 
insbesondere Rotstelle) ftlr die Er
mittlung und Bearbeitung von An
gelegenheiten der Bekämpfung der 
Rauscbgi.ftkriminalit4L inclusive der 
Anordnung von Maßnahmen gemäß 
§ 84 Abs. 2 StVollzG des gesamten 
Anstaltsbereiches zuständig ist. Die 
zitierte Ermächtigung gilt insofern 
inneranstaltlieh uneingeschränkt. 

( ... ) 

1m Auftrag 
Beran-KOhnemann 

Anlage: 

Senatsverwaltungfor Justiz 

An die 
Jusrizvoll=ugsmzstalt Tegel 

17. Juli 1991 

Betr.: Bekämpfung des Drogenlzml
de/s in der Jusfb'oll=ugsmzstafl 
Tegel: hier: "Abteilung for Zen
trale Aufgaben (ZA)" 

Vorg.: Bericht vom 8. Juli 1991 -
LPVa - #3 - 1873/90 -

Dem mit vorbceichneten Bericht 
i1bersm1dten Enr..11rj emer Ge
sch(Jjtsverteilun~for die ,.Abteilung 
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ftlr Zemra/e .rl.u.fkaben fZ~)" stim
men wir Wtemgesclrränkt :u. lnso
fem erteilen wir gemäß § 156 
Ab.s. 3 SrVo//zG unsere Zustim
mung. daß dem Leiter der ,.Abtei
ltmg ftlr Zentrale Aufgaben" im Be
reich der Bekämpfung der Rausch
giflkrimina/ität (Ziffer 1.8. der 
Dietzstmlweisrmg) die Befugnis :.ur 
Anordnw1g von Kontrollen gemäß 
§ 84 Abs. 2 StVollzG Obertragen 
wird. 

Femer sind wir dan1il einverstan
den, daß der Leiter dieser Dienst
stelle gemäß § 3 JISA zun1 Geheim
schut:beauftragten bestellt 'IHrd. 

Bei der noch zu treffendetl Ent
scheidwlg hiliSichtlich der Vertre
llmg des Leiters der .,Abteilung jiir 
Zemrale Aufgaben" wären wir for 
eine rechtzeitige Beteiligung sehr 
dankbar. 

im Auftrag 
F reisewinkel 

LANDGERICHT BERLIN 

BeschluJI 

545 StVK 304 92 

In der SIIafVollzugssache 

des Strafgefangenen 

( .. ) 

wegen körperlicher. mit einer Ent
kleidung verbundenen Durchsu
chung 

bat die 45. Strafkammer - Strafvoll
streckungskammer - am 2. Märl 
1993 beschlossen: 

Es \\ird festgestellt. daß die körper
liebe, mit einer Entkleidung \'erbun
dene Durchsuchung des Antragstel
lers am 11. m .. '1ober I 992 rechts
widrig gewesen ist. 

Die Landeskasse trägt die Kosten 
des Verfahrens und die notwendigen 
Auslagen des Antragstellers. 

Der SIIeitwert \\ird auf DM 500 
festgesetzt. 

Gründe 

I. 

( ... ) Er streitet sieb mit der Justiz
vollzugsanstalt Tegel Ober die 
Rechtmäßigkeit einer körperlichen. 
mit seiner Entkleidung verbundenen 
Durchsuchung am 11. Ol..iober 
1992. 

Die Anstalt nimmt seit September 
1992 an jedem Tag mit Besucbsver-
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kehr kOrperliche. mit einer Entklei
dung verbundene Durchsuchungen 
von Strafgefangenen vor. die nach 
dem Abschied von ihrem Besucher 
das Sprcchzentrum ll/lll verlassen 
wollen. Betroffen waren pro Be
suchstag 6,57 von 63.04 Gefange
nen im OJ...-tober 1992. 9 von 68, I 
Gefangenen im November 1992, 3 ,9 
von 62,6 Gefangenen im Dezember 
1992 und 4,5 von 68,6 Gefangenen 
im Januar 1993. Die Durchsuchung 
dient dazu, eingeschleuste Betäu
bungsmittel. Geld und sonstige un
zulässige Sachco aufzuspüren. Vor 
dem 13. Januar 1993 sind einmal 
0,4 Gramm Heroin. in filnf Fällen 
Haschisch. darunter Portionen von 2 
und 8 Gramm, 2 Spritzkanülen und 
mehrfach Bargeld in der Gesamt
höhe von DM 770 gefunden 
worden. 

Die Auswahl der zu durchsuebenden 
Gefangenen triffi der Leiter der Ab
teilung filr Zentrale Aufgaben (LZA) 
anband des Besucherbuches, in dem 
die Durchsuchung des zu kontrollie
renden Gefangenen v-orab vermerkt 
\\i rd . Der LZA wählt einerseits Ge
fangene aus. die bereits im Verdacht 
stehen bzw. Oberf!lhrt sind. inner
halb der Anstalt mit Betäubungsmit
teln umzugehen, andererseits auch 
Gefangene, die - wie der Antragstel
ler - unverdächtig sind. 

Auch bet diesen bisher unverdächti
gen Gefungenen sind unzulässige 
Sachen gefunden \\"Orden. Die Aus
wahl der unverdächtigen Gefange
nen erfolgt nach ZufalL Der An· 
staltsleiter hat dem LZA mit der 
Dienstanweisung Nr. 61/1991 vom 
20. Dezember 1991 unter Ziffer I.8. 
das folgende Aufgabengebiet Ober
tragen: . .Anstaltsinterne Ermittlun
gen und Bearbeitung von Angele
genheiten der Bek4mpfung der 
Ra usehgiftkrimina lilA" einschließ.. 
lieh der Vernehmungen \'On Gefan
genen - sofern nicht LPV zustAndig 
ist und der Anordnung von Kon
trollen gemilß § 84 Abs. 2 
StVollzG." Die Senatsverwaltung 
filr Justiz zeigte sich mit Schreiben 
vom 17. Ju[j 1991 mit dem Ober
sandten Entwurf der Geschäftsver
teilung fllr die Abteilung f!lr Zen
trale Aufgaben einverstanden und 
stimmte insofern einer Durcbsu· 
chungsanordnung gemäß § 84 
Abs. 2 StVollzG durch den LZA ,Jm 
Bereich der Bek4mpfung der 
Rauschgiftl'TiminaliiAt (Ziffer 1.8. 
der Dienstanweisung)" zu. 

Der Antragsteller mußte sieb am 
II. OJ...'lOber 1992 auf Anordnung 
des L7.A nach Ende des Besuchs in 
einem Nebenraum in Anwesenheit 
von zwei Vollzugsbediensteten ent
kleiden und wurde körperlich durch· 
sucht. Es wurde nichts Verbotenes 
gefunden. 

Der Antragsteller hält diese Durch
suchung fllr rocbtsY.i drig. Nach sei
ner Ansicht bestand keine Anord
nung im EinzeLfall. Mit am 19. No
vember 1992 eingegangenen Schrei
ben beantragt er festzustellen. daß 

1. die Durchsuchung rechtswidrig 
gewesen sei; und 

2. der Antragsteller ebenso wie an
dere Strafgefangene nicht mittels 
Entkleidung kOrperlieb durchsucht 
werden dOrfe, es sei denn, es liege 
Gefahr im Verzug und eine Einzel
fallanordnung des Anstaltsleiters 
vor. 

Die Anstalt beantragt. 

den Antrag als unbegründet zurück
zuweisen. 

Die Anstalt behaupte" die Durch· 
suchung auch der unverdächtigen 
Gefangenen schrecke jene damn ab, 
als Kurier tJltig zu werden. Sie hlllt 
die Durchsuchungspraxis unter Hin
weis auf die anstaltsinterne Rauseh
giftproblematik f!lr notwendig und 
rechtens. Sie meint, der LZA treffe 
mit zutlllliger Auswahl weniger un
vcrdilchtigcr Gefangener Einzelfall
anordnungen. 

u. 

A. Der Antrag des AntragsteUers zu 
I . ist gemäß § 1 15 Abs. 3 StVollzG 
zulässig. Das berechtigte Interesse 
des Antragstellers an der Feststel
lung der Rechtswidrigkeit der er
ledigten Durchsuchung folgt aus der 
Wiederholungsgcfahr. Denn die An· 
stalt hat sich von ihrer seit Septem· 
ber 1992 stAndigen Praxis nicht 
distanziert. 

Der Antrag zu 2. ist hingegen unzu· 
lllssJg. Das Strafvollzugsrecht kennt 
neben dem Fortsetzungsfeststel
lungsantrag nach § I I 5 Abs. 3 
StVollzG keinen allgemeinen Fest
stcllungsantrag. Soweit der Antrag 
auch im Interesse anderer Strafge
fangener eingelegt sein sollte, han
delt es sich um einen gemäß § I 09 
Abs. 2 StVollzG unzulässigen Popu
larantrag. 

B. Der Antrag zu I. ist begründet. 
Die mit Entkleidung Yerbundeoe 
körperliche Durchsuchung des An
rragstcllers am 11 . Ol..'lObcr 1992 00. 
ruht nicht auf einer Anordnung im 
Einzelfall gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG. 

Der Gesetzgeber bat mit der Not
wendigkeit einer Einzelfallanord
nung des Anstaltsleiters, die nach 
§ 156 Abs. 3 StVollzG nur mit Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde an 

Untergebene wie den LZA Obertra· 
gen werden kann, enge Vorausset
zungen fllr eine mit Entkleidung ver
bundene korperliehe Durchsuchung 
geschaffen. Diese Voraussetzungen 
machen die Intention des Gesetz
gebers deutlich, der die zwangs
weise Entkleidung filr derart gravie
rend ha.lt, daß er sie nur als Ausnah· 
mefall zulAßt. Der Anstaltsleiter darf 
eine mit Entkleidung verbundene 
kOrperliehe Untersuchung nur unter 
den nicht einschlägigen Vorausset
zungen des § 84 Abs. 3 StVollzG 
allgemein anordnen, also bei der 
Aufuahme in der Anstalt sowie nach 
jeder Abwesenheit von der Anstalt. 

Die mit dem vorliegenden Antrag 
angegriffene Durchsuchung beruht 
auf der unzulässigerweise allgemei
nen (im Sinne des § 84 Abs. 3 
StVollzG), das beißt absrrakt-gene
rellen Grundentscheidung, ständig 
einen Teil der aus dem Besuchszen
trum kommenden Gefangenen zu 
durchsuchen. Die tägliche Auswahl 
konkreter Nutzer des Sprcchzen
trums durch den einzelneo Durch
suchungsvermerk f!lhrt diese Grund
entscheidung aus und darf nicht iso
liert von ihr betrachtet werden. Eine 
isolierte Betrachtungsweise ließe 
den Zusammenhang, in den § 84 
Abs. 2 StVoUzG gestellt ist. und vor 
allem den Sinn der Norm außer 
acht. 

Aus der RochtsqueUenlehre ist die 
Unterscheidung zwischen einer kon
kret-individuellen Regelung ( Ver
waltungsakt; nach dessen Definition 
in § 35 Satz l VwVfG die ,.Rege
lung eines Einzelfalles") auf der 
einen Seite und einer absrrakt-gene
reUen Regelung (Rechtsnorm, nie
mals Verwaltungsak:t) auf der an
deren Seite bekannt; dazwischen lie
gen in der Zuordnung problema
tische konkret-generelle und ab
strakt-individuelle Regelungen (vgl. 
Ericbsen. in: Erichsen/Martens. All
gemeines Verwaltungsrccht, 9. Auf
Jage, Berlin 1992, § 11 Rdnrn. 41 
ff.; Maurer, Allgemeines Verwal
tungsrccht, 8. Außage, MOnehen 
1992, § 9 Rdom. 14 ff.). 

Nach dieser Systematik erscheint die 
f!lr Besuche an jedem Tag schlecht
bin vorgesehene Kontrolle eine ab
stra.l..-tc, das heißt filr eine Vielzahl 
von gleichen Sachverhalten geltende 
Grundentscheidung zu sein. Es kann 
deshalb dahinstehen. ob die kon
kret-genereUe Anordnung, an einem 
besonders bestimmten Besuchstag 
einige oder alle Besuch empfangen· 
den Gefangenen zu durchsuchen, 
noch einen Einzelfall gemäß § 84 
Abs. 2 StVoUzG darstellt (so LG 
Rcgcnsburg, Beschluß vom 13. Mai 
1982 - 2 StVK 50/80 [3 b), bestä
tigt vom OLG Nornberg, NStZ 
1982, 526). 

'der Iichtblick' - März/April 1993 

Eine abstraJ...'t-individuclle Regelung 
läßt sich als Einzelfallregelung im 
Sinn des§ 35 Satz I VwVfG einord
nen (Ericbsco. a. a . 0.. Rdnr. 45: 
Maurer, a. a. 0.. Rdnr. 20). Die 
Kammer kann offenlassen. ob eine 
abstrakt-individuelle Regelung sich 
auch unter den § 84 Abs. 2 
StVollzG filgt (so OLG Cclle, Be
schluß vom 8. Juni 1979 - 3 Ws 
122179) und desweitcrcn, ob eine 
Anordnung den Adressatenkreis 
hinreichend individualisiert, wenn 
\"On Bcsuehskonrrollen nach sach
lichen Kriterien (vgl. OLG Koblenz.. 
ZfSrrVo 1990. 56: ferner KG, NStZ 
1984, 94) \\~e Drogcnabhilngigkeit 
ausgewählte Gefangene betroffen 
sind. Eine hinreichende Individuali
sierung, die noch von einem Einzel
fall - sprechen ließe. ist jedenfalls 
nicht mehr gegeben, sobald die Aus
wahl dem Zufall Oberlassen \vird. 
mithin alle Gefangenen treffen kann. 
Deshalb verliert die Grundentschei
dung ihren abstral.."t-generellen Cha
rakter auch nicht dadurch. daß von 
\-omhercio bezwecJ...'t ist. bloß einen 
Bruchteil der unverdächtigen Gefun
gencn zu durchsuchen. 

Die abstraJ...'t-generelle Grundent
seheidung, ständig einen Bruchteil 
der Gefangenen zu durchsuchen, 
läßt sich nicht im Hinblick auf eine 
wohlmöglich überdurchschnittliche 
Betroffenheit der NA Tegel vom 
Drogenmißbrauch halten (in der 
Richtung aber Scbwind/Böhm-Ktlh
ling, StVoUzG. 2. Auflage, Bcrlin 
1991. § 84 Rdnr. 5). Die Kammer 
hat Verständnis filr die Bcmohun
gen der Anstalt, den grassierenden 
Drogenmißbrauch einzudämmen, 
und hält es f!lr einleuchtend. daß als 
Kuriere gerade auch die unverdilch
tigen Gefangenen geeignet sind. Das 
geltende Gesetz steht jedoch einer 
anderen Entscheidung entgegen. Es 
ist allein Sache des Gesetzgebers. 
zur Eindilmmuog eines zunehmen
den und durch HTV zusätzljch 
schAdliehen Drogenkonsums die 
Möglichkeiten wirksamer Drogen
prllveotion zu erweitern. Eine teleo
logische (durch den Zweck be
stimmt - An.m. d. Red.) Restriktion 
des § 84 Abs. 2 StVollzG verbietet 
sich schon deshalb, weil zur Zeit des 
lnkrafttretens des StVollzG das Dro
genproblem bereits bestand. Ein 
Rockgriff auf § 4 Abs. 2 Satz 2 
StVollzG scheidet wegen der Elci
stenz von§ 84 Abs. 2 StVollzG aus. 

Die gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG 
neben der Anordnung im Einzelfall 
alternativ bestehende Durc:bsu
ehungsmöglichkeit bei Gefahr im 
Verzuge ist nicht dargetan und liegt 
angesichts der ständigen Durch
suchungspraxisauch fern. 

( ... ) 



'der Iichtblick' - März/ April 199 3 

An die 
Senatsverwaltung filr Justiz 

12.3.1993 

Betr.: Durchsuchung von Gefange
nen nach § 84 Abs. 2 StVollzG im 
Sprechzentrum lliTI1 der NA Tcgel! 

Sehr geehrter Herr Marhofer! 

Zunächst einmal vielen Dank fur 
Ihre offene Ausführung, Ihr Schrei
ben \Om 3.2.1993 zu den Dun:bsu
chungen nach § 84 Abs. 2 StVollzG, 
die seit Oktober 92 im Sprechzen
trum riiiii der NA Tegel vollzogen 
werden. Ebenfalls wird lobend an
erkannt, daß einige Durchsuchungen 
erfolgreich verlaufen sind. Aller
dings weniger filr die Betroffenen, 
die nun durch dieses Ergebnis be
schwert sind. Unter Anbetracht Ihrer 
Ausfilhrungen läßt sieb nicht ermit
teln, wie viele Einzeldurchsuchun
gen ZWischenzeitlich durchgefilhrt 
wurden. Dagegen fehlt dann auch 
die Zuordnung bzw. die Aufschlos
selung. wie viele von diesen In
haftierten waren zuvor nach dem Er
kennmlsstand durchsucht worden, 
\>oO konkrete Befllrchtungen bestan
den, daß diese am Handel mit Be
täubungsmittel in Verbindung ste
hen oder beteiligt sind bzw. waren? 

Zugegen würde dann noch die Auf
rechnung erforderlich, wo einmal die 
Anzahl derjenigen Inhaftierten, die 
sonst nicht aufllllig gewesen sind, 
mit denjenigen. die der Drogenszene 
zugeordnet waren. Ebenfalls lassen 
lhre Ausführungen nicht erkennen, 
wie viele tatsächliche Einzelfunde 
erfolgten. Bei wie vielen Inhaftierten 
wurde die besagre Menge an uner
laubten Mineln aufgefunden? Ich 
wäre Ihnen sehr verbunden, wenn 
Sie mir noch die ausstehenden Sach
verhalte ergänzend mitteilen wür
den, um das Gesamtbild abzu
runden! 

Unmittelbar steht allerdings noch 
Ihre Annahme zu überprüfen, wo
nach Inhaftierte, die sonst als unauf
tlllig gelten, von skrupellosen Dro
gendealern zu Schleppert.Atigkeiten 
herangezogen werden, wenn nicht 
sogar filr die Dienste erpreßt wer
den! Inwieweit läßt sich Ihr Erkennt
nisstand im Hinblick der vorliegen
den Ergebnisse. hier die Durchsu
chungen nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
untermauern. wonach unaumilige 
Inhaftierte. die nach AktenJage zu
vor keinerlei Berührung mit Be
täubungsmitteln hatten, die von 
Rauschgifthändlern bzw. -konsu
menten zu Kurier- und Botendien
sten genötigt \\erden? Diese Frage 
ist letztlich nicht unbegründet, da 

wegen der h1er pral..1izierten Her
gebonsweise auch eme große Anzahl 
von Inhaftierten nach § 84 Abs. 2 
StVollzG durchsucht werden. die 
tatsächlich nichts mit dem Drogen
handel bzw. -konsum zu tun haben 
und auch nicht berührt werden 
wollen. 

Die rechtliche Bewertung der 
Durchsuchung nach § 8-1 Abs. 2 
StVollzG hat bereits der Gesetz· 
geber (BT-Drucks. 71918) als kri
tisch hervorgehoben. Dennoch war 
davon ausgegangen worden. daß 
diese Maßnahme nicht nach willkür
lichem Gusto durch die ermächtig
ten Entscheidungsträger angewendet 
werden soUte. Der Anwendungsbe
reich war eingegrenzt worden und 
sollte vorrangig nur bei "Gefuhr im 
Verzuge" in Anwendung kommen. 
Allerdings wurde die Möglichkeit 
einer willkürlichen Anwendung 
offen gehalten. die durch die Ermes
sensfrage eröffnet wird. 

Die ermessensfehlerfreie Prüfung ist 
diesbezüglich die Blankobefugnis 
filr eine allgemeine Anwendung zur 
Anordnung. wobei auf jeden 
Einzelfall eine einzelne Ent· 
scheidung getroffen ist. Bedauer
licherweise wird diese Fort
entwicklung dieser Rechtssituation 
von den Oberlandesgerichten (OLG) 
bestätigt. Ebenfalls fand sogar eine 
R~lativierung dahingehend statt, daß 
bereits eine Einzelanordnung der 
Durchsuchung nach § 84 Abs. 2 
StVollzG auch bl:i Anhaltspunkten 
für eine Geflihrdung der Sicherheit 
und Ordnung der Vollzugsanstalt 
zulässig ist. bei denen eine Gefahr 
im Verzuge nicht besteht (OLG 
Karlsruhe vom 16.1U982- 3 Ws 
225182). 

Deonoch bin ich davon überzeugt, 
daß gerade dann die Maßnahme 
nicht greifen kann und nicht greifen 
dar( so lange filr die betroffene Per
son kein wesentlicher Verdachts
moment besteht. So lange keine 
konkreten und gesicherten Erkennt
nisse einen Verdachtsmoment be
gründen, wtlrde es sich grundsätz
lich um eine Willkürentscheidung 
handeln. Dieser Tatsache Rechnung 
tragend. wird gerade don deutlich, 
wo die Maßnahme nach § 84 Abs, 2 

StVoUzG bei lnhaft-.enen angewen
det wird, die sonst dem Drogenfeld 
nicht zuzuordnen smd und auch 
sonst nicht auffi!llig waren. 

Selbst Ihre Annahme der Erpreßbar
keit von Inhaftierten ist nur eine sehr 
ungenaue Darstellung und vermittelt 
den Eindruck. daß diese zu einer 
Alibifunktion herangezogen wurde, 
um einen Allround-UmscWag unter 
den Inhaftienen zu legitimieren. 
Nach meiner Auffassung wird es 
sicherlich vereinzelt Inhaftierte ge
ben. die labil genug sind. um erpreß
bar zu sein! leb denke allerdings, 
daß diese die Ausnahme in dem hie
sigen Drogenmarkt sind und nur als 
geringfiigige Randerscheinung auf
treten. Wenn im Zusammenhang 
Ihrer Annahme eine ermessensfeh
lerfreie Entscheidung erfolgen 
müßte, wO.rde die Frage • .nach der 
Erpreßbarkeit einer bestimmten Per
son" in den Vordergrund rücken. 

Welche BewertungsnchtJinien 
wären geeignet, um die Frage zu be
jahen oder zu verneinen? Ich denke 
doch, daß die Inhaftierten keine Ver
filgungsmasse der Institution zu sein 
haben, sondern daß auch hier mora
lische Werte eine Grundlage der B~ 
handlung im Sozialisationsstatus be
inhalten. Dementsprechend muß der 
Inhaftierte auch hier im Vollzug auf 
Unversehrtheil seines Körpers und 
seiner Würde vertrauen dürfen, so 
lange er sich nichts bat zuschulden 
kommen lassen. Ich würde daher 
Ihre Institution bitten. nochmals 
gründlich die zur Zeit bestehende 
Situation um diese Durchsuchungen 
zu überdenken! In jedem Fall sind 
deonoch die Übergriffe auf Inhaf
tiene zu unterlassen, die nicht ein
deutig den Drogenfeld zuzuordnen 
sind und auch sonst nicht aufllillig 
wurden. 

Zwischenzeitlich hat die Strafvoll
streckungskammer (StVK) in dem 
Beschluß vom 2.3.1 993 - 545 StVK 
304192 - in einem Fall festgehalten, 
daß die durchgefilhrte Durchsu
chung nach § 84 Abs. 2 StVoUzG 
nach einer ermessensfehlerhaften 
Entscheidung vollzogen wurde. Der 
Beschluß ist zur Zeit noch nicht 
rechtskräftig. da dje Anstaltsleitung 
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noch d1e Möglichkeit besitzt. einen 
Einspruch gegen die Entscheidung 
be1 dem Kammergericht zu nehten. 

Dennoch ist zum jetz.igen Zeitpunkt 
interessant, daß die zuvor darge
brachte Stelluogna.hme der Anstalts
leitung im Tenor die gleiche Argu
mentanonsgrundlage aufwc1st., die 
Sie ID Ihrem Schreiben \Om 

3.2.1993 (4510 E-V 49.87) eben
falls \crwenden. Nach dem sich!· 
baren Zeichen der rechtlichen Be
wertung durch die StVK bleibt zu 
fragen. ob Sie geneigt sind. Ihre 
Bewertungsrichtlinien zu diesen 
Durchsuchungen zu ändern. und zu 
welchem neuen Meinungsb1Jd sind 
S1e nunmehr gelangt? 

Ln der Sitzung vom 11.3.1993 der 
GIV mit der Anstaltsleitung hat der 
Vollzugsleiter. Herr Schmidt-Fich, 
erklärt. daß die bisherige Hand
habung der Anstalt zu diesen besag-
ten Durchsuchungen, d1ese auch 
weiterhin so praltiziert werden wie 
bisher. Man sehe keinen Handlungs
bcdart: um davon abzurücken' 

Ich halte auch weiterhm die Vor
gehensweise und die Haltung der 
Anstaltsleitung filr rechtlich sehr 
bedenklich' 

Ein anderer Schauplatz zu diesen 
' Dun:hsuchungen wurde b1shcr von 

SenJust na.ch meinem Wissen un
berücksichtigt gelassen. Es handelt 
sich um ausländische Inhaftierte, die 
aus Glaubensgründen eine Durch-
suchung nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
insov.eit ablehnen dürfen, daß eine 
voUstAndige Entkleidung bei intim
sten Körperteilen nicht erfolgen 
darf. Die Anstaltsleitung hat in Ge
sprächen mit der Gesamtinsassen
vertretung (GIV) der NA Tegel er
klärt. daß diese gesetzliche Anhin
dung nach deren Auffilssung nicht 
besteht Ich denke doch. daß d1e An
staltsleitung einem Irrtum unterliegt! 
Eine wesentliche Rechtsgrundlage 
bildet der Artikel 4 I und 11 GG 
(Glaubens- und Ge\vissensfreiheit), 
\>o.elcher in der Entscheidung vom 
OLG Koblenz. Beschluß YOm 
2.10.19g5 - 2 Vollz (Ws) 15 85 -
zum Tragen kam. 

Inwieweit smd Sie Ober d1ese Situa
tion informiert und wie gestaltet sich 
nach Ihrer Auffassung die rechtliche 
Lage von ausländischen lnhafuerten. 
welche einer Durchsuchung nach 
§ 8-1 Abs. 2 StVollzG unterzogen 
wurden bzw. auch weiterhin 
werden? 

In Erwartung Ihrer Antwort ver
bleibe ich 

Hochachtungsvoll 

Hans-Joachim Fromm 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen1 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entscrechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Liebe Lichtblicker, 

mit besonderem Interesse habe 
ich Eure Probleme mit der Hand
habung/Auslegung des§ 84 
Abs. 2 StVollzG verfolgt. Tröstet 
Euch mit mir. Bei mir wurde eine 
entkleidende Untersuchung ge
mäß § 84 Abs. 2 StVollzG vor 
einem Regelausgang angeordnet 
Dieses deshalb, weil man "ver
mutete'', ich hätte Bargeld bei 
mir. Alle vorausgegangenen 
Untersuchungen meiner Person, 
meines Haftraumes und meines 
Arbeitsplatzes verliefen negativ. 

Da die ,,angeordnete" entklei
dende Untersuchung vor dem 
Haftausgang auch negativ verlief, 
wurde ich nach der Rückkehr 
vom Haftausgang untenichtel, 
daß mirtrotzaller negativen 
Untersuchungen keine weiteren 
Haftlockerungen gewahrt werden, 
weil die Vermutung, ich wäre im 
Besitz von Bargeld, weiter
besteht. Außerdem wurde mir der 
Arbeitsplatz gestrichen, auf den 
1ch 22 Monate ohne einen Fehl
tag und ohne einen Krankheitstag 
Uitig war. 

Natürlich führe ich hier das 
Rechtsschutzverfahren. Dieses ist 
anhängig bei der StVK Braun
schweig zum Aktenzeichen 50 
StVK 9/93. Ob..--r den Ausgang 
des Verfahrens werde ich Euch 
gerne berichten. 

In so einem Fall halte ich 
einen Feststellungsantrag ftlr 
rechtmäßig, da die ZielcrreichWlg 
nur Ober diese Klageart möglich 
isl. denn das erstreble Ziel ist 

weder mit der Anfechtung oder 
mit der Verpflichtungsklage er
reichbar. Dieses deshalb. weil die 
stattgefundene entkleidende 
UntersuchWlg vor dem Haftaus
gang nicht mehr rOckgängig zu 
machen ist (vgl. dazu OLG Celle 
- l Ws 48/92 [StrVollz)). 

Bezüglich der LockefWlgsver
sagung Wld der AblösWlg vom 
Arbeitsplatz trifft die OLG-Ent
scheidung rucht zu, deshalb ist 
von mir über das in Niedersach
sen noch vorgcscluiebene Verfah
ren die Gerichtsanrufung nach 
§ 109 StVollzG am laufen 

Th.r sehl, der Strafvollzug hat 
seine eigenen Gesetze. Willkür 
Wld Schikane sind überall an der 
Tagesordnung. Ich frage mich 
nur, wie da dem Resozialisie
rungsgrundsatz entsprochen 
werden soll 

Weiterhin \':icl Erfolg und \i el 
Schaffenskraft v.IQnscht Euch und 
allen Lichtblick-Lesern 

Sicgfried Klemm 
Braunschweig 

Lichtblick vom Jan./Febr. 1993 

Sehr geehrte Herren der 
Redal'tion, 

mit Befremden haben wir zur 
Kenntnis genommen, daß - wie 
auf Seite 14 ff. berichtet -
höehstrichtcrliche EntschcidWl
gcn nicht stets umgesetzt werden 
Daß sich die zitierte Entschei-

dung in der Praxis und in Anbe
tracht der BTM-Problcmatik nur 
auf die Frage, ob eine Unterhose 
anbehalten werden darf, be
schränkt Wld vom OLG Koblenz 
auch nur so verstanden wissen 
will, steht sicherlich außerhalb 
einer Debatte. 

Die BerichterstaltWlg wird 
jedoch so interpretiert, daß es 
sich um eine vollständige Ent
kleidWlg handelte. 

Vielleicht darf das Augerunerk 
auf 3 Ws 583/92 OLG Koblenz 
gerichtet werden. Der nunmehr 
zuständige 3. Senat hat an der 
Entscheidung des 2. Senats aus 
1985 rnit EntscheidWlg vom 
19.1 .1993 festgehalten, so daß 
z. Zt. jede Strafvollstreckungs
kammer, die infolge einer Fest
stellungs-, Verpflich!Wlgs- Wldl 
oder Unterlassungsklage mit 
einem Parallelfall betraut werden 
würde, im Falle des beabsich
tigten Abweichens, verpflichtet 
wäre, den BGH anzurufen. Da an 
der Rechtmäßigkeit der Entschei
dungen des OLG Koblenz. unter 
Beachtung der Komment.ierung 
zu Artikel 4 GG i. V. m. Artikel 
I GG keine Zweifel bestehen, ist 
eine Vorlage beim BGH oder 
BVerfD unbedenklich. 

Für die weitere Arbeit viel Er
folg und ,,Humor" wünschend, 
verbleiben wir mit freundlich
islamischen Grüßen 

Türkisch-Islamische 
Gesellschaft zu Diez 
Islamische Seelsorge 
Türk-Islam Cemiyeti, Diez e. V. 

'der Iichtblick' - M!!rz/April 1993 

Der Vorsitzende (Seelsorger) 
Ipek-ßache 
Lirnburger Straße 122 
W-6252 Diez 

Veröffentlichung des KG
Beschlusscs vom 19.3.1991-
5 Ws 43/91 Vollz- im Lichtblick 
Jan./Febr. 1993 

Liebe Lichtblicker, 

umseitig eine Abschrift meines 
heutigen Schreibens an Herrn 
Müllcr-Dietz, dessen Zeitscluift 
Th.r die obengenannte Eotschei
dWlg entnommen hattet. 

Natürlich kann die Verfas
SWlgsbeschwerde immer noch 
den ßach runtergehen; ich fmde 
aber, daß trotzdem, und so lange 
das noch nicht raus ist, die Ge
fangenen sich nicht gefallen 
lassen mnsscn, daß sie die paar 
Kröten nicht weitergezahlt be
kommen, wenn die Anstalt plötz
lich sagt, "arbeiten is heute 
nich"; es wäre ja zumindest eine 
Frage des Anstandes, vorher mit 
betroffenen Gefangenen zu klä
ren. wie man notwendige Sachen 
so organisiert, daß Gefangene 
möglichst weilig Schaden davon 
haben, oder? 

Also: Vielleicht wollt Ihr in 
der nachsten Rechtsprechungs
übersicht anmerken. daß das Ver
fas5Wlgsgericht durchaus noch 
anders entscheiden könnte, als es 
das KG getan hat. 

Beste GrOße 

RA Olaf Reisebel 
Berlin 

A.11lage 

Scluiftleiter d. ZßtrVo 
Hem1 Prof Dr. 
Heinz Mal/er-Dietz 
Universittit des Saarlandes 
W-6600 Saarbtticken 1 1 

19.3.1993 

Arbeitsvergütungfllr Strafgefan
gene bei Arbeitsausfall aus orga
nisatorischen Granden (Ver
öffilllliclumg KG-Beschl. v. 
19.3.91 in ZßtrVO 92, 386) 

Sehr geehrter 
Hen· Dr. Mtlller-Dietz, 

i11 vorskizziener Angelegellheil 
teile ich vorsorglich mit. daß ge
gen die Entscheidung des Kam
mergerichts mit Datum vom 
1 7.4. 1991 Veifassungsbe
scJI\I•erde anhlingig gen1acht 
wurde - sie trägt das Geschäfts
zeichen 2 BvR 60319 I und ist 
nach wie vor nicht entschieden; 



'der Iichtblick'- März/April1 993 

das ßulldesvetfassullgsgericlu 
hat die Sache immerhin so emsr 
ge11ommen. daß es mehrmals 
die Bundesregienmg und die 
Landesregienmgen zur Stellung
nahme aufgefordert hat; olme 
Erfolg allerdings. 

Ich halte die Rechtsprechung 
(u. a) des Kammergerichts in der 
nämlichen Frage fiJr vollkommen 
f alsch, da sie bargerlieh-recht
liche Gnmdprinzipien auf den 
Kopfstellt und gegen den An
gleichrmgsgnmdsat2 des§ 3 
StVollzG (insbes. Abs. 1 und 2 
betreffend) verst(Jßt; bei diese11 
und bei almliehen Gelegenheiten 
erinnere iclr mich geme an eine 
treffende Charakterisienmg voll
zugsbezogener Eiltscheidungen 
durch das BVetfG (BVetfGE 33, 
1, 10): .,DieseAriffassung ist 
rückblickend nur damit zu erklä
ren, daß die traditioneile Aus
gestaltung des Strafvollzuges als 
eines 'besonderen Gewaltverlrält
nisses' es zuließ, die Gnmdrechte 
des Strafgefangenen in einer rm
ertrdgliclzen Unbestinmuheir zu 
relativieren. " 

Mir f reundlichen Grüßen 

RA 0 /afl!eischel 
Berlin 

Liebe Kollegen vom Lichtblick! 

Betriffi Eure Ausgabe vom 
Jan./Febr. 1993, rund um die Uhr 
(Lebenslllnglich). Euer Bericht 
ist eigentlich gut, aber nun 
möchte ich ein paar Zeilen aus 
meiner Sicht schreiben. 

Ich befmde mich knapp 21 
Jahre hier in Tegel, davon 14- 15 
Jahre auf der Dealerstation, so 
genau weiß ich es nicht mehr, ab 
12 Jahre habe ich aufgehört zu 
zählen. 

Der Vorwand sind ein paar 
Grnrnm Haschisch, der wahre 
Grund ftlr mich ist, daß ich meine 
Unschuld beteure. 

Nun zu Eurem Artikel. Vor 
ungefhhr 18 Monaten sollte über 
mich ein Gutachten erstellt 
werden. So weit, so gut. Beim 
Gespräch sagte ich, daß ich un
schuldig sei, daraufhin wurde das 
Gutachten erst gar nicht in An
griff genommen 

Mit freundlichen Grüßen 

AdolfElgert 
Berlin-Tegel 

An die Lichtblick-Redaktion! 

Zum letzten Lichtblick in 
bezug auf die Menschlichkeit, 
zum Bericht von IIoppcl. 

Woran erkennt man die 
Menschlichkeit? Daran, daß man 
Geld verschenkt? Ist das alles? 
Weiß del)emge überhaupt, ob 
weht der Gedanke damit verbun
den war, hoffenilich setzt der
jenige die 200 DM in Heroin um 
und krepiert auf elegante Weise. 
Weiß man's? 

I Iat man in dem ganzen 
System schon mal Menschlich
keil erlebt, echte erlebt? Oder nur 
geheuchelte! DeJjenige, der ein 
bißeben nachdenkt und schon 
einige Dinge erlebt hat, gerade 
innerhalb der NA Tegel, sollte 
sich doch sagen: Menschlichkeit 
gibt es zwar, aber doch nicht hier 
innerhalb der Mauem von Tegel. 

Auch draußen wird sie mei
stens nur geheuchelt, um seine 
Vorteile zu nutzen. Ob nun ver
gessen und ein schlechtes Ge
wissen ntit 200 DM abgetan 
sind? Heute Willen und Geist ge
brochen, morgen dann 200 DM. 
Für ein Leben!! 

SoVIel zu dem Bericht über 
Menschlichkeit eines TAL der 
NA Tegel. 

Mit freundlichem Gruß 

DeUef Schirrmeister 
Berlin-Tegel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Neue Kriminologische 
Gesellschaft, Wissenschaftliche 
Vereinigung deutscher, österrei
chisther und schweizerischer 
Kriminologen e. V., veranstaltet 
vom 8.-10. Oktober 1993 in Frei
burg im Breisgau eine öffentliche 
Fachtagung zum Thema 

Das Verbrechensopfer in Ge
schichte und Gegenwart. 

Nähere lnformationen: 

Neue Kriminologische Gesell
schaft - GeschäftssteHe -
c/o Institut ftlr Kriminologie 
Cerrensstraße 34 
W-7400 Tübingen 
(ab Juli: 72076 Tübingen) 
W 0 70 71-29 29 31 und 

0 70 71 -29 20 01 

Wir wären llinen sehr dankbar, 
\\enn Sie die Leserinnen Ihrer 
Fachzeitschrift auf diese Veran
staltung aufmerksam ma.chen 
könnten. Für Ihre Unterstützung 
danken wir llmen und verbleiben 
ntit freundlichen Grüßen 

LA. Dr. W. Maschke 
- Geschäfl.sfllhrcr-

Neue Kriminologische 
GeseUschaft (NKG) 
Tübingcn 

Betrim Ausbildung/Umschu
lung zum Zimmermann 

19 

Unter dem Motto .,Wir zim
mern mit Hand und Verstand" 
beginnt im Mai l 993 ein neuer 
Lehrgang in der NA Schwalm
stadt. Die Umschulung, unterteilt 
in Theorie und Praxis, erarbeitet 
folgende Themen: 

I. Dachko~onen 
2. Deckenkonstruk-tionen 
3. Treppenbau 
4. Ingenieurholzbau 
5. Betonschalungen 

Die Ausbildung zum Zimmerer 
dauert 24 Monate, die Aushau
facharbeiterprüfung kann nach 16 
Monaten abgelegt werden. Wer 
Interesse hat, diesen am stärksten 
technisierten Bauberuf zu erler
nen, ow'ellde sich bine an den 
Pädagogischen Dienst im I-lause. 

Otto Blumenstein, Zimmerennstr. 
Paradeplatz 5 
W-3578 Schwalmstadt 2 
'lir 0 66 91 -7 71 61 
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(Berl iner Mo~cnpost vom 22.3. 1993) 

Im Kittchen ist 
kein Zimmer frei: 

U-Haftanstalt 
restlos überfüllt 

Zweites Haus im Ex-Stasi-Gefangnis? 
Für den Verband der justizvoll

zugsbediensteten Berlins (VdJB) 
ist die Situation .bedrohlich": Bis 
an den Rand gefüllt Ist die Unter· 
suchungs-Haftanstalt Moabit mit 
945 U-Häftlingeo bei einer Kapa
zität von 1023 Platzen. 

Oie Aostalt war zuletzt dwcb 
die spektakuläre Flucht des Dro· 
genbandlers Kurt Kuchenhecker 
in die Schlagzeilen geraten. Seit 
dem Mauerfall steigt die Zahl der 
U-Hiftlinge an der Spree steil an. 
Zum Vergleich: E.nde 1989 saßen 
lD West-Berlin .our" 580 Unter· 
suchungsgefangene ein. 

Schnelles Handeln fordert des
halb VdJB-Cbef joachlm Jetscb
roann von Berlins Politikern -
angesichts der Krim.inalitätsent· 
wicklung sowie der guten Albeit 
von Justiz und Polizei brauche die 
Hauptstadt elne zweite U·Haftan· 
stalt. Jetsehrnano verweist vor aJ. 
lern auf den dauerhaften starken 
Anstieg bei Gewalt-, Diebstahl
und jugendkriminalitat in Berlin 
seit dem MauerfaU. 

Als mögliches Gebelude für eine 
zweite U-Haftansllllt bat der VdJB 
das frühere Stasi-Gefängnis in 
Lichtenberg im Visier. Nach dem 
oeuen Haftplatzkonzept des Se· 
nats von 1992 soll Liebtenberg 
aber zur Frauen-Vollzugsanstalt 
umgebaut werden. Jetscbmano: 
• Wir erwarten jel%1 ganz schnelle 
Entscheidungen der Politik. • 

CDU unterstützt 
Standort in Lichtenberg 

Während sieb Justizsenatorin 
Jutta Limbach (SPD) noch bedeckt 
gibt, renneo die justizvollzugs
Bediensteten bei der CDU offene 
Türen ein . Die Partel unterstützt 
die Forderung einer :cweiten U· 
Haftanstalt in Licbteoberg. Frak· 
tioos -J ustizexperte Andreas Gram 
rechnet bis Ende 1993 mit 1400 
U-Häftlingen in Berlip. Dann 
stünde der Justizvollzug. vor dem 
Notstan«i~ und~~ die Ausglie· 
derung der 200 .normalen" Häft
llnge aus der Moabiter Anstalt 
könne nicht mehr helfen. 

Gram fordert angesicbts gerin
ger Zahlen die dezentrale Vertei
lung weiblieber Hlftlinge, die lD 
Pl6tzensee untergebracht sind 
und teilweise nach Liebtenberg 

verlegt werden sollen. So könne 
Lichtenberg für U-Häftlioge ge· 
nutzt werden. 

Noch in der .Diskussionspha
se" siebt sich die SPD-Fralctioo im 
Abgeordnetenhaus. Deren Justiz
sprecberin Barbars Rledmllller· 
Seel kritisiert die Justizverwal
tung: Diese habe bisher nicht ge
nau dargelegt, wie viele U-Haft· 
Betegungen durch lange Verfah· 
reosdauer bedingt seien. 

Mehr Heimplätze 
ffir Jugendliche 

Elnen Seitenhieb teilt die Ex
Senatorin gegen die CDU aus, die 
LOsungsvorschläge zum Problem 
jugendlieber U·Hift.linge bislang 
versäumt babe. 60 Prozent der 380 
Gefangenen in der Jugendstrafan
stalt Cbarlotteoburg sind U-Häft· 
Iinge. Riedmüller-Seel: .Bei Ju
gendlichen ist es mit mehr U·Piät· 
zen nicht getan. Es müssen mehr 
Heimplätze geschaffen werden." 

Als . sebr eng• wertet aucb die 
Justizverwaltung die U-Haft.Si· 
tuation. Gleichwohl warnt deren 
Abteilungsleiter Strafvollzug 
Christoph Flügge vor voreiligen 
Schlussen.,.Aucb Anfangderach
ziger Jahre gab es scbon dramati· 
sehe Belegungen." Niemand kön
ne U-Haft-Zahlen zuverlüsigpro
gnostizieren. Unbeeinflußbate 
Variablen blieben Straftäter-Zahl. 
Richterverhalten und die Dauer 
derU·Haft. NachFiüggesErkennt
nisseo macht dem Justizvollzug 
derzeit vor allem die Verfahrens· 
dauer zu schaffen. 

Liebtenberg mit seinen 100 avi· 
slerten Haftplätzen bringt nach 
Ansicht Flügges . nicht viel" für 
eine zweite U-Haftanstalt. Das Ge· 
böude sei auch zu entfernt vom 
Kriminalgericht Moabit mit der 
Masse der Verfahren. Für Flügge 
kommt als zweiter Standort nur 
eln Gebäude nahe Moabit in Fra
ge: Ein Neubau (.das dauert zehn 
Jahre") oder das Gebiude der 
Frauenhaftanstalt Plötzensee. 

Nach der Osterpause will die 
Koalition das Gesamtkonzept zum 
Berliner Strafvollzug, darunter 
das Haftplatzkonzept neu ver
handeln. Neben den U·HMtlingeo 
geht es auch um die Abtrennung 
drogensüchtiger Hirtlinge von 
Nlcbtdrogeoabbangigen in der 
HaftansttiltTegel. HansKnunp 

( Berliner Morgenpo~t vo m 22.3. 1993) 

Limbach: Keine 
Dumpingpreise 
Die Nachfrage in den Buch· 

binderbetrieben der JuaUzvoll 
zugaaa.talten iat nach der Ver
einigung zun!chst erheblieb 
angestiegen. Diea war imbe
tondere auf den 1tarkeo Bedarf 
in den Bezlrluverwaltungen im 
Oat· TeU zurtlck.zuftlhren. er· 
klirte Justiuenatorin jutta 

Llmbacb (SPD) auf eine parla
mentartsehe Anfrage. Auf· 
grund der deruitigen Albeit· 
markUage reduzieren sich die 
Aufträge an die Anstal tibetrie
be wieder. Daroll gerate ein 
wicbtlger Teil der Reaoziallsie
rungabemübungeo in Gefahr. 

Deo Vorwurf. Dumpingprel
NI der Buchbindereien in den 
HafUnttalten ruinierten die 
ulbatandlgen Finnen, wlet die 
Senatorln zurtlck. adn/BM 

( Der Tli)!C~spic)!cl vom 4.3.19\13) 

Besucher müssen draußen warten 
Kritik an neuer Pausenregelung in der Justizvollzugsanstalt Tegel 

Vollzugs· und Bewährungshelfer, Abge- wird jetzt während der Pausen fOr jeweils 
ordnete und Strafverteidiger demonstrier- eine Stunde vor die Gefängnismauem ge
ten gestern vor dem Haupttor der Justiz- schickt. Neben der .Freien Hure· haben 
vollzugsanstalt Thgel und begehrten mtt auch die Veretmgung Be.rhner Strafverlei
der Forderung .Wtr wollen reinr Einlaß m diger dte SIJ"affd!ligen- und Bewhltrungs
das Gefangrus. SeJI Anfang Februar wer- hille SO'A"Ie das Kriminalpolttisc::he Forum 
den sie alle in tbrer Arbeit mit Gefangenen Berhn die neue Pausenregelung kritisten. 
behindert, weil die JVA Tegel eine neue Die Senatsjustizverwaltung betont da
Pausenregelung für die Vollzugsbeamten gegen, daß die neue Regelung nur erprobt 
anwendet. Thg fü.r Tag wird jetit ein eben- werden solle. Außerdem sei man durch· 
so um$1ändliches wie absurdes Rllual Ner- eine Thrifetmgung mll dem Gesamtperso
anstaltet Zweunal am Tag 1vud der nalrat der Berhner JuSIJZ rechtlich an die 
Alltagstrott 1m Knast unterllto<hen. weil PausenzeHen gebunden. Doch nach der 
die Vollzugsbeamten ihre Pause einlegen. Arbeunetl\"erordnung ist es auch mbglich. 
Dafür aber milssen dJe Geiangenen abge· dle Anwesenheitszeit mit der Arbeitszeit 
Uiblt. in die Zellen eingeschlossen werden gleichzusetzen - dles muß Jedoch die in· 
und alle Besucher das Haus verlassen. nensenatsverwaltung genehmigen. Eine 
Nach dreißig Minuten Pause wiederholt derartige Regelung WÜIISChen slc:h indes
sich der Vorgang m umgekehrter Rethen- sen auch viele Vollzugsbeamte, wte Paul 
folge. Warmuth vom Anstaltsbeirat berichtet 

.Das geht auf Kosten unserer Khenten·, Doch biS sieb der Innensenator dantuf ein· 
wie dü! Bewahrungshelfenn Stgnd Mel- ~ ll!ßt, werden Bewährungshell~r weiterhin 
cbert von der Ost·Berhner .Freien HJ!fe· in der Kalte stehen oder dte Warteuit in 
sagt. Sie tst zwetmal in der Woche von 9 bts der Kne1pe .Zur goldenen Frethett•, ge· 
21 Uhr im Knast. hält Sprechstunde ab. und genüber der JVA. ilberbrucken. scheu 

1 Frankfuner Rundschau vom 8.3.1993) 

Zwangsarbeit weit verbreitet 
Genf er ILO rügt auch Praxis der Häftlingsarbeit in Deutschland 

GENF. 8. März (dpa). Millionen Men- Zu der Situation in einzelnen Ländern 
sehen in aller Welt müssen Zwangsarbeit listet der ILO-Bericht unter anderem fot
leisten und letden unter Ausbeutung. Das gende Fakten au!: 
stellte dle Internationale Arbelt.sorgani- Sudan: ln dem vom Bürgerkrieg er
sation (ILO) ln Ihrem am Montag ln Genf schütterlen Land rauben marodierende 
veröf:fentltchten Weltarbeits-Bericht für Soldaten auch Menschen, um sie für sich 
1993 fest. Er beschre1bl Fälle von Sklave- arbelten l'U lassen oder sie zu verkau!en. 
rei in Afrika (Mauritaruen und Sudan). Viele verarmte Familien verkau!en i.bre 
von Schuldknechtschaft in Asien (vor al- Kinder lilr etwa 70 Dollar. 
len in Pakistan und Indien) sowie moder- Pakistan: Das Land. in dem die Schuld
ne Formen der Zwangsarbeit in lAtein- knechl$cbaft am meisten verbreitet ist. 
amerika (Brasilien, Dominikanische Re- Der ILO liegen Schätzungen vor. daß 20 
publik). MiUionen Menschen - unter ihnen 7,5 

ln dem Bericht wird dle PraxJs in Millionen Kinder - diese Form von 
Deutschland kntisiert. HäftlinJ;e fUr Pri- Zwangsarbeit leisten müssen, um teils 
verunternehmen arbeiten zu !IlSSen. ohne vor Generationen gemachte Schulden zu
thre Einwi!U,une e!DZUholen, "i\c1e es in rückzuzahlen. 
der Konvention gegen Zwangsarbeit vor- Indien: Nach Schätzungen ~'On Hil!sor
gesehen ~t. Außerdem erhielten die Hält- ganisationen sind hier fünf Mlli!onen Er· 
Iinge nur fünf oder sechs Prozent der wachsene und zehn Millionen Kinder in 
sonst üblichen Löhne und seien auch Schuldknechtschaft Die Regierung 
nicht entspechend kranken- und sozial- spricht von 300000 Menschen. Die Kinder 
versichert. schuften vor allem in Teppichwebereien. 

Zu den ~hhmmsten Formen der Sowohl ln Indien als auch in Pakist.an ist 
Zwangsarbeit zählt ILO-Generaldirel<tor Schuldknechtschaft illegal 
Mtchel Bansenne die Ausheutune von Thailand: Kindenanger und Artwerber 
Kindern etwa in Haiti, Sr! Lanka und reisen dunlh dle ländlichen Gebiete und 
Thailand . .• Ob ln der Prostitution oder in nehmen Kinder aus armen Familien mit. 
Fabriken. Bordellen, Privathaushalten Es gibt sogar Läden, dle Kinder und Ju· 
oder anderswo - Zwangsarbeit von Kin- gendliche verkau!en, die dann in Privat
dem sollte energisch bekämpft und hart häusern. Restaurants, Fabriken und Bor-
bestraft werden", be1ont Hansenoe. dellenarbeiten müssen. 

(Der Ta~es,pic~tel vom 29.3.1993) 

Der Name ist das Programm 
"Täter-Opfer-Ausgleich" ~ill Jugendliche vor Strafverfahren bewahren 

Wenn die Polizei von allen StraJtaten 
erfahren hätte, die Frank Kassube als 
Jugendlicher begmg. hätte das lur Ihn 
sechs Wochen Arrest bedeutet - mmde
stens. Das sagt ~r selbst, und davon ist der 
Dtplomsotilllpadagoge uberzeugl Klauen 
uo Tante-Ernma·IAden, Autoretflll\ ~rste
cben, andere Kinder verprügeln oder einer 
Rentnerin die Handtasche wegreißen -
rund 95 Prozent aller Jugendlichen bis 
21 Jahre weichen nach Kassubes Schäl· 
zung mit solchen oder cibnlichea Straftaten 
fur kurze Zeit vom Pfad des Gesetzes ab, 
ohne .wtrkhch knminelt" zu sein. Das ver
anlaßt Kassube, steh in einem besonderen 
Projekt der Berliner Integrationshilfe zu 
engagieren. 

.Täter-Opfer-Ausgleich" existiert seit ei
nigen Monaten m ein paar renovierten 
Räumen in einem Hinterhof !n Friedrlchs
hain. Der Name 1St das Programm. Jugend
liche Straftater, bauftg spontan handelnd. 
sollen vor einem Strafverfahren bewahn 
werden. Dort gehe es nur um den Täter 
und die Schuldfrage. Die Interessen der 
Opfer aber blieben vor einem Gericht on 
nicht angemessen berücksichtigt Beim 
.Täler-Opfer-Ausgleich" ist das anders. 

Ein geständiger Titer und em von emem 
Schaden Betroffener sollen roJtemander 
uber das Vorgefallene reden. und das an et· 
nem neutralen Ort .• Fur einen Tater·Op-

fer-Ausgletch geeignete Falle werden von 
Jugendrichtern und Jugendgerichtshilfen 
nach Absprache mit der Staatsanwalt
schaft und dem Richter an uns überwie
sen·, sagt die Dlplomsozialpadagogin Su
sanneMeyer 
'Kassube erZählt von einem Fall. bei dem 

ein Schiller emem anderen mit einem Luft· 
druckgeweht in den Bauch schoß. Nach 
dem Ausgleich treffen sich die belden nun 
auch privat. .For viele Täter ist es sclune!"Z· 
lieh. wenn Ihnen im gemeinsamen Ge
spräch d ie Opferperspektive klargemacht 
wird", S<lgt Kassube. Was glaubst du. wie 
du dtch fUbten würdest. wenn einer au! 
dich einschlägtf - eine Frage. die viele zur 
Einsicht bringt. 

Wenn diese erst einmal vorhanden ist, ist 
eine abschließende Einigung dann mei· 
stens ntcbt mehr weiL Nicht Immer rel· 
eben em schhchtes .Entschuldigung•, ge
meinsame Aktlvitaten oder ein Geschenk 
als symbolische Geste. Oft letstel ein Täter 
darüber hinaus Schadensersatz oder 
Sclune!"Zet\$9eld. Im Ausgleich da:r:u ver· 
zichtet das Opfer au! ein weiteres Interesse 
an einer Strafverfolgung des Täters, und 
Frank Kassube kann mit seinen Mitarbei
terinnen einen Bericht an die Staatsan
waltschalt schretben mit der Bitte, das Ver
fahren euu:ustellen. Der jugendliche Täter 
entgeht etner Vorstrafe. STEFAN KUSCHEL 



Altersversorgung feh lt (Süddeutsche Zeitung vom 17.J.ICJCJJ ) 

Häftlingsarbeit soll besser bezahlt werden 
Bundesverfassungsgericht muß Streit um Stundenlohn für Gefangene entscheiden 

Von Andreas Roß m1t dem Z1el gegründet wurde. Strafge-
Augsburg - Strafgefangene erhalten !Ur fangeneo und ehemaligen Häftlingen in 
ihre Arbeit, die sie während der Hallreit Fragen der Resozialisierung zu helfen. 
ableisten . derzeit nur eme geringtt Vergti· .Dazu gehört natürlich die Verbesse
tung ''On 1.10 Mark pro Stundl!. Emzah· rung der Verdienstmöghcbkeiten und die 
Iungen m d1e gesettliche Altersversor- Einbeziehung der Inhaftierten in die ge
gung unterbleiben für d1~n Zeitlllum setzliehe Altersversorgung·. erklärten 
völlig. Ein ehemaliger Insasse der Justiz- Vereinschilf Norbert :lfiller und sein Pres
\'OÜ%Ugsanstalt Landsberg sieht sich da- sesprecher Werner Graeser am Dienstag 
durch in seinen Grundrechten verletzt vor Journalisten in Augsburg. Bislang sei 
und bat deshalb über seinen Münchner es so. daß Firmen an erbeilende Freigän
Anwalt Verf:~ssungsbeschwerde erhoben. ger Stundenlöhne zwischen 13 und 22 
Der Zwette Senat des Bundesverfas· Mark bezahlten. Der Gefangene sehe da
sungsgerichts in Karlsruhe bat die Be· von aber led1glich 1.10 Mark, während der 
schwerde im August letzten Jahres ange- Rest von den jeweiUgen Haftanstalten 
oommen und mittlerweile ein umfangrei· einbehalten werde Allein die bayerische 
ches Anhörungsverfahren bei den zustlin· Justizverwaltung habe auf diese Weise 
digen Verfassungsorganen sowie ein· 1991 rund 77 Millionen Mark eingenom
schlägig tätigen Verelnlgungen·und Ver- men. Sozialversicherungsbeiträge für die 
bänden eingeleitet. UnterstUtzt wird die arbeitenden Gefangenen würden davon 
Verfassungsbeschwerde vom Verein Au!- nber nicht bezahlt. Eine Landtagsanfrage 
schluß, der im Januar 1992 in Augsburg der SPD über die V!;rweridung der Gelder 

(Süddeutsche Zeitung vom 8.3. 1993) 

I 
se1 bis zur Stunde mch.t beontwortet "''Or
den. 

Der ehemalige Hh!thng aus Landsberg, 
der Verfassungsbeschwerde e1ngelegt hat. 
reklarmen beispielsweise e in ihm \'Orent· 
haltenes Arbeitsentgelt :ewischen 20 000 
und 25 000 Mark Nnch Ansicht von Miller 
und Graeser wUrde es durchaus einen 
Sinn haben, die Strafgefangenen nach 
Abzug dl!l' Haltkosten (Unterkunft. Ver· 
pflegung, \Vasche) ihrer Arbeit totspre
chend :tu emlohnen. Som1t konnten wö.h· 
rend der Hartzelt dte Famihen unter
stützt. möghche Schulden abgetragen 
und kleine Polster ft.lr d1e Zelt nach der 
Entlassung angelegt werden. wo es be
kanntlich schwierig sei. auf Anhieb Woh
nung und Arbeit zu finden . Der Gang zum 
Sozialamt, den während der Hortzeit die 
Familie und hinterher oftmals auch der 
Entlassene selbst antreten müsse. ist 
nach Meinung des Vere10s für den Staat 

-famburg erwägt Privatisierung der Gefängnisse 
SPD-Senatorin Pesehel-Gutzeit sucht neue Wege tn der Justizpolitik 

Jntemehmen Knast - Fre1he1tsent· 
zug als Ware - der K.nack1 als 

unde' Für Hamburgs Jusuzsenatonn 
)Te Mana Pesehel-Gutzell (SPD) 1st 
e tetlwe1se Pnvans1erung von Haftan· 
alten kein Tabu. Du~ ehemahge Rlch
nn denln uber neue Wege 10 der 
IStizpOhtik nach Anstoß gab das erste 
oropälsche Pnva~gehingms m Hull m 
•r englischen Grafschaft Yorkshire 
lte Wolds·. das d1e Senatonn gernde 
·memsam m1t1hrer nlederS:IChSISChen 
:.lleg~n He1d1 Alm-Merk (SPO) be
.chte. Wird se11 Apnl vongen Jahres 
•n der prtvaten S1cherhettsf1rm:1 
;roup 4 • betneben 

.Oo.s Unternehmen wtll GeWinn ma· Geld zugunst.en der Gefangenen e1nen 
eben, mdem es mtt dem Geld ökonomi- besseren SeMce und den Angestellt.en 
scher umgeht". betont d1e Senatonn. bessere AJ'be1tsbechngungen b1eten·. 
Darunter le1det mcht der Service. Es betont d1e Hamburger Justn.senoumn. 
werden sechs Genchte pro Tag angebo- Frau Peschei.Cutzelt halt d1e pnvate 
ten. den Gefangenen stehen F'itness· Bewachung \'On Absch1ebehaltlmgen 
raum. Computerfortbildung. Schuld· wegen des vergle1chs11;e1se genngen S1· 
ner- und Arbeitsamtsberatung zur Ver· cherheu.snsikos und d1e Obernahme 
higung. &summte Arbett.en werden von H1lfsarbe1ten m Untersuchungs
von den Hafthngen selbst ubernom· haftanstalten durch pnvate Arbeits· 
men kraft~ fur denkbar. 

keineswegs die kostengünstigere Alterna· 
tive. 

Ein ähnliches Problem sieht der Verein 
in der Ausklemmerung der Strafgefange
nen von der Rentenversicherung. Lang· 
-ze1thäftlinge bekämen oftmals' nur eine 
medrige Rente. was zur Folge habe, daß 
sie erneut die Hilfe des Sozialamtes in 
Anspruch nehmen müßten. Nach Aus
kunft von Graeser hat der Bundesgesetz· 
geber tm Strah•ollzugsgesetz 1977 zwar 
eine grundsätz.Jiche Regelung dieser Fra· 
ge angesprochen. doch offenbar das zum 
\'ollzug notwendige Ausführungsgesetz 
nicht erlassen. Der Verein will jetn über 
die Straffälligenhilfe und die Sozieldien· 
ste möglichst VIele Gl!fangene dazu bewe
gen, sich der Beschwerde anzuschließen 
und ihre .4\nspri.iche bei Gericht geltend 
zu machen. 

Frage nach Rechtsgrundlage 
Um zu konkreten Angaben und Zahlen 

über die Situation im deutseben Straf· 
vollz.ug zu kommen. hat das Bundesver
fassungsgericht einen umiangreichen 
Fragenkatalog den pOlitischen Organen 
und den beteiligten Verbänden zugeleiteL 
Da .,.1rd beispielsweise nach der Zahl der 
arbeitenden Strafgefangenen gefragt. 
nach deren Beschäftigungsformen. nach 
der Tagesarbeitszeit und nach dem Ertrag 
der Arben. Weiter wollen die Verfassungs· 
tlchter wissen. wem das Entgelt für die 
Gefangenenarbeit zufließt und aui wel· 
eher Rechtsgrundlage. Aber auch die De
fmitlon der Haftkosten und mögliche 
Mehrausgaben beziehungsweise Entla· 
stungen für den Staat im FaUe eines 
leistungsbezogenen Arbeitsentgelts inter· 
ess1eren den Zweiten Senat. 

\\'enn die Bundesregierung jetzt m11 
diesen Fragen konfrontien wird , müßte 
s1ch Bundeskanzler Helmu! Kohl eigent
hch an em Grußwon enooem. das er 1m 
September 1975 als CDü-\'orsttzender 
zur Bundestagung der Straffälligenhilfe 
geschrieben hatte. Der \'erem Aufschluß 
hat es parat: . Für eine echte Resozialisie
rung 1St es be1spte!swe1se unerläßUch. dall 
- wenigstens stufenwetse - die Strafge
iangenen in d te Sonal- und Arbeitslosen
versicherung etnbezogen we."den und für 
ihre Gefangenenarbeit ein echtes Arbeits
entgelt erhalten. welches ,·on•iegend für 
F:1milienunterhalt. Scbedeosbesenigung 
Kostenutgang SO\\'le die Bildung eines 
StartkapHals für die Zeit nach der Entlas· 
sung wn•·endl't werden sollte·. lautete 
Kohls damalige Erkenntnis. 

dem von der bnuschen Reg~erung 
•u ernchteten Untersuchungsgefang· 
s sind 320 Häfthnge, darunter l<e1ne 
..:hgefährhchen. untergebracht. 
;roup 4' e rh1eit emen Yenrag zu · 
<chst fur fünf Jahre und muß von der 
!gierung aufgestellte und stand1g kon· 
llli erte MindestStandards 10 der An• 
llt beachten. D1e 110 SicherheltSkraf· 

d1e besser bezahlt werden ols 1hre 
lllegen im Staatsdtenst, tragen ke1ne 
:tffen. Die Anstalt e rhält e1nen festen 
!ldbetrag, der dem e1 nes staatlichen 
•fängnisses gleicher Größe entspncht. 

Der Ge"'1nn - 10 em b1s zwe1 Jahren Gelost Wt'rden könnten damit akute 
angestrebt - entsteht ortenbar ''Or allem 1\achwuchsprobleme 1m Vollzugs· 
durch Personalemsparungecn: Die in dtenst \~"ahrend d1~ Untersuchungs
deutschen Gefang01ssen übhche auf- haft.3nstalten aus allen Nähten platzen. 
w~nd1ge Emzelbewachung fällt weu:ge- stnd \ On 1200 Vollzugsstellen 1n der 
hend weg. wetl du~ Hafthäuser nach Hnnsestadt 70 b1s 100 Stellen stand1g 
1nnen offen smd und d1e Insassen sich unbesetzt ln Harnburg dauert d1e Voll
dort fre1 bewegen Das Gelände ist von zu~ts·Ausboldung zwe1e1nhalb Jahre 
emer hlnf Meter hohen Stahlbeton· Doch auch Pnvaus1erungen bel der Be
Mauer umgeben. Grdßere SH:herheits· wachung von Absch1ebehatthngen und 
problerne hat es b1sher ntcht gegeben. o..• den .Zu!uhrd1ensten· 1n der U·Haft 
Dm~kt Uberuagen läßt Steh das engh· setzen Anderungen bundesrechthcher 
sehe Modell allerd1ngs schon aus ver- Gesetze voraus. 
fassungsrechtlichen Gründen nicht: Dte Hambu rger Jusmsenator1n begmnt 
Hohellhche Aufgaben durfen 1n be1 der Suche nach Verbundelen 1n 
Oeutsch land nur von o frentlich Bedten· kle1nen Schntten. Be1 der nochsten Ju · 
steten ubernommen werden . • Ich will Sttzm1n1sterkonferenz Wlli sie erst em· 
n1cht pr~vatisieren. sondern möchte - mal über 1hre pOSitiven Erfahrungen 1n 
ongesichts leerer Kassen- für dasselbe .The Wolds' benchten. dpa 

t ~üddcul,che Leirune \'Om 11.1.1993) 

Voscherau streitet weiter 

(Der Tajlcsspicj!CI von 2.1993) 
PRESSESPI E GEL 
LHE22E2hi EC Ef 

Künftig per Strafbefehl ein 
Jahr Freiheitsstrafe möglich 

EntlaStung der GerichtesoU J uristen für Ostdeutschland frei machen 

30NN, 28. Februar (AP~ Strafnchter und 
·höffengerichte können ab Montag Fret· 
·itsstrafen von bis tu einem Jahr ohne 
andlidle Hauptverhandlung mit einem 
.Uachen schrlftllchen Str8Jbelehl ver
.ngen. Voraussetzung ist. daß der Stuts
.walt dles so beantragt. die Strafe zur Be
lluung ausgesetzt wird. der Angeklagte 
~en Verteidiger hat und kein Jugendli
.ez ist. Dies ist eine der Kernregelungen 
s am I. Mtirz ln Kraft tretenden Recbts
legeenUastungsgesetzes. Seln H.auptziel 
es, die Gerlebte im alten Bundesgebiet 
tu entlasten. daß Richter, St.aala4nwllte 

1d Rechtspfleger für den Einsatz ln Ost· 
:utschland frei werden. 
Zu den weiteren Neuerungen gehören 
leb Mitteilung des Bundesjustlz:tnln.lste
.uns vom Sonntag: 
Die Wertgrenze für die Zust&ndlgkeit 
" Amtsgerlchtt wird von 6000 auf 10 000 
l.i erböbt. Glelchu!illg wird die Strafge
ilt der Amttgerichte von drei au1 vier 
hre erhöht. Beldes führt %II einer Entla· 
.mg der Landgerichte. 

~im Lendgencht können Eim.elrichter 
F4lle mit einem Streitwert bis 30 000 DM 
entscheiden. wenn sie nicht von grund· 
slittllcher Bedeutung sbd und weder 
rechtliche noch tatsächliche Schwierigkei
ten belnb&lten. 

Darilber hinaus sind nacb Mitteilung des 
Ministeriums wellere Verfahrens- und Ar· 
beltserlelcbterungen für die Richter vor
gesehen. Elweltert werde aucb die Mög· 
llcbkelt. Verfahren gegen Auflagen und 
Weisungen durch die StMtsanwaltschaft 
einzustellen. Bundesjuslizministerin Leut· 
heusser-Sdlllarrenberger äußerte die Er· 
wartung, daß die alten Bundesländer die 
als Folge der neuen Bestimmungen frei 
werdenden Juristen zügig nach Ost· 
deutschland entsenden, um dort den Auf
bau der Justiz zu stabilisieren. Nach Anga· 
ben der Mln.lsterin aind in den neueo Län
dern Jetzt 840 Richter und Staatsanwlilte 
50wie 610 Rechtspfleger aus Westdeutsch· 
land tätig. Das seien etwa 40 !'rozer.t der 
dort tatlgen Richter und Staatsanwälte 
und ein Drittel der Rechtspfleger . 

üddcut,chc Z~irunJ! \Om J.J.!•J9JJ 

Die falsche Verehrung 
der Kriminalstatistik 

~ln St.3usuken k~nn man \1tl . mit 
Knmmalstausuk~n <1lles .lnfJng~n Re
-selm:ißig d1enen letztere den lnnenpOlm· 
kem dazu. Alarm zu schln!ien. scharfere 
Geseue. wemger Datenschutz und mehr 
Rechte fur dte Pohu1 zu verlangen Eme 
soeben vorgelegte Studte des Knmmolo· 
gtschen Forschungsmsmuts N1edersaeh· 
~n t>ntz1eht dem Glauben 01n d1e Knml· 
n:~lstausuk den Boden· 01~s~ hat noch 
wen1g~r Aussng.-wert. 3ls F'nchleute 
schon b1sher wußten S•e 111bt d1e Kr1m1· 
n:~htdt und 1hre reg1onole \'t:•rtc1lung nuch 
mcht annähernd 1utreffend wto!d<'r 

\\',•r nölch sC'hn~ll .. m 13hck 10 d1ese Poli· 
z~istausnk poht1s~h nrgumo.>nUert . der ölt· 
l{um~nu,•rt ~vfohrl ich Zui,•tzt mußte dtes 
Im No"""'b"r flund ... skontl\'r Kohl erfnh· 
"'n, als "r drnmDIISCh" und !ur d"n Osten 
dt•r R~pubhk ..:ar .lbt•rwit71fN Kr1m1nali· 
t:llssprun~te wrm".ldt•t~ \\'1e s1ch dann 
h ... rau>St".lltt'. 1.~~ '"''Ir ~'" liurch.1us b,•
nchtlicher Anstieg vor; er fl~l aber bet 
weitem nicht so spektakulat aus. Wie von 
Kohl behauptet und zur Grundlege semer 

für Heroin an Süchtige 
Bonn (AP) - Der Hamburger Bürgermei· 
ster Henning \ 'oscherau will weiter kon
trollierte Abgabe ,·on Heroin an Süchtige 
fordern. auch wenn er am heutigen Ft-ei
tag mit seinem Antrag auf ~lodellversu· 
ehe im Bundesrat scheitert Der SPD· 
Pohtiker kündigte in Bonn schon einen 
oeuen Anlauf an: .Der nächste ",rd Er· 
folg haben. d1e Zeit ist em!acb re1f dafür: 
Spätestens in zwe1 Jahren werde er sieb 
durchsetzen. prognostizierte \'oscher:~u. 
Der Hamburger Antrag fordert d1e ärzt
lich \'erordnete und kontrollierte regelmä· 
ßige Abgabe \"On Betäubungsmitteln. be-
sonders Heroin. an tangjährigen Drogen· 
abhängigen zu erproben. Wenn der Bun· 
desrat seinem Antrag nicht folge. beginne 
zumindest in der SPD die Diskussion für 
die progl'ammatiscbe Weichenstellung in 
der künftigen Drogenp0htik. 

s1cherhe1lSpOimschen Forderungen ge
macht worden war. Derle1 le1chtfert1ges 
Reden beWlrla das Gegentetl von dem. 
was Polmker \'ersprechen: Das subjelnive 
Gefilhl der Uns1cberheit steogt. der Bür· 
ger empfmdet die knminelle Gefährdung 
noch \1el schlimmer. als sie obJektl\' ist. 

D1e Warnung vor dem Glauben an die 
Kr1mmalstatistik 1st mcht neu: Schon 
1915 schrieb der Strafrechtswissenschaft· 
l~r Karl Bindig im ersten Band seiner 
str:~frechtlichen Abhandlungen: • Was die 
\'erbrechensstatistik anlangt. vor der so 
\'lele anbetend in den Staub sinken. so 
tede 1ch diese \'erehrung mcht. \ 'or allen 
anderen Statistiken hat s1e den Vorzug 
der grdßten Ungenauigkeit ,·oraus • Dar· 
an hnt s1ch 1n den letzten achtzig Jahren 
n1chts ~eändert pra 
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LV. Haus V 
lnsassenvertretung der TA V 
Der Sprecher 

An die 
Teilanstaltsleiterin V 
Frau Pfahls 

Sehr geehrte Frau Pfahls! 

Berlin. den 1.3.1993 

Heute fand in der TA V auf der Station 3/4 
eine Vollversammlung (W) statt, an der ich 
im Auftrag der LV. der TA V als deren Spre
cher teilnahm. Da in dieser VV die Wahl des 
zukünftigen Insassenvertreters fi1r diese Sta
tion stattfinden sollte, war ich angehalten. bei 
dieser als Wahlhelfer tätig zu werden. 

Die VV begann gegen 17.45 Uhr. Ich traf 
allerdings erst gegen 17.30 Uhr ein. Vorab 
mußte ich allerdings feststellen, daß für die 
bevorstehende Wahl des Insassenvertreters 
einige fonnale Rahmenrichtlinien nicht prä
sent waren. 

In dieser VV informierte ich pflichtgemäß den 
GL, Herrn H., offiziell darüber, daß die Wahl 
au~ formellen Gründen nicht durchgeführt 
werden kann. Entsprechend wies ich auf die 
Wahlordnung hin, die in der Jlausverfügung 
Nr. 7/199 I" über das Statut und die Wahlord
nung der Insassenvcrtrerung oiedergelegt ist, 
Unter anderem heißt es dort zu Punkt 5, wcl-

TEGEL INTERN 

eher über die Regelung der ,Kandidatur" be-
stimmt, folgendes: 

(I) Die Gefangenen, die - nach Pn'ljimg 
durch den Teilanstaltsleiter - die Vorausset
zungen fiir eine Kandidatur etfollen, tragen 
sich spätestens 7 Tage vor dem beabsichtigten 
Wahltemun in die Wahlliste ein. 

(2) Die Wahlordnung. die Wahlliste und das 
Stalllt sind drei Wochen vor Ablauf der Wahl
periode der Insassenvertretung an den lnfor
mationsbrettem der Teilanstalt auszrthlingen. 

Nicht erfiillt wurde, daß drei Wochen vor der 
Wahl die Wahlordnung und die Wahlliste und 
das Statut vor Ablauf der Wahl nicht ausge
hängt wurden. Die Wahlordnung und das Sta
tut wurden überhaupt nicht ausgehängt. 
tAiiglich befand sich am Informationsbrett 
ein handschriftlich gefertigter Zettel mit 
Datum vom 13.2.1993, der die Wahlliste dar
stellte. Auch hier wurde die Zeitvorgabe un
terschritten und somit nicht eingehalten. 

Zudem war ich verwundert, daß aufgrund der 
Eintragungen keine Rückschlüsse möglich 
wurden, wann diese Namenseintragungen er
folgten. Somit war keine Oberprüfung 
möglich, ob die Kandidaten sich rechtzeitig in 
die Liste eingetragen haben. 

Wie gesagt, Herr If. wurde auf die bestehen
den Unzulänglichlteiten hingewiesen! Diese 
meine Ausfilhnmgen wurden allerdings von 
Ilerm II. ignoriert. Er gab zu erkennen, daß 
ilun die jeweiligen fonnalen Unzulänglichkei
ten durchaus bekannt waren, er allerdings 

'der Iichtblick' - März/April 1993 

keinen Handlungsbedarf sieht, um die Wahl 
der I. V. abzubrechen. Er bezieht sich auf den 
Standpu.nl1, daß die Richtlinien des Statuts 
und die der Wahlordnung aus der ,,Hausverftl
gung Nr. 711991" nur eine Orientierungshilfe 
ist und keine Rechtsverbindlichkeit be
inhaltet. 

Herr H. ließ darautlun die Wahl durchftlhren. 
Vorab wurde ich nochmals danach befragt. ob 
ich als Wahlhelfer fungiere. Dieses mußte ich 
allerdings aus bevorstehenden Gründen ableh
nen. Daraufltin wurde von Herrn H. ein an
derer Inhaftierter aus der Wohngruppe als 
Wahlhelfer bestimmt. An der Wahl WW"en 26 
Inhaftierte aus der Wohngruppe der Station 
3/4 anwesend. Auf den Kandidaten Bodo H. 
entfielen insgesamt 13 Stinunen. Herr H. 
nahm die Wahl an. 

Frau Pfahls, wir machen Sie darauf aufinerk
sam, daß aus den obengenannten Gründen die 
I. V. der TA V diese Wahl nicht anerkennt. 
Herr H. wurde gewahlt nach Richtlinien, die 
die Wahlordnung nicht hergibt Eine ord
nungsgemäße Wahl hat nicht stattgefunden. 
Unmittelbar ergibt sich hier der Verdacht, daß 
der Tatbestand des Wahlbetrugs erftlllt ist, 
was nach unserer Meinung auch disziplina
risch im Rahmen der Dienstaufsicht zu ver
folgen ist. 

Wir fechten hiermit die Wahl an und stellen 
den Antrag, den GL, Herrn H., dahingehend 
zu veipllichten, nach den Rahmenrichtlinien 
der geltenden Wahlordnung der Insassenver
tretung nach der ,,llausverfugung Nr. 7/1991" 
erneut eine Wahl zur Ermittlung des Insassen
vertreters der Station 3/4 durchzuftlbren. Herr 
II. hat (auch für ilm) unter Beachtung der gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen sich an 
die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit zu 
halten! 

Wir weisen darauf hin, daß die ,,IIausverfll
gung Nr. 7/1991" für uns, die LV., absolut 
bindende Wirkung besitzt. Das ist auch rich
tig so, denn jeder Inhaftierte, der das Ver
trauen auf Rechtsstaatlichkeit lUld der damit 
in Einklang bestehenden BestimmlUlgen und 
Gesetze haben soll, muß auf eine eindeutige 
Anwendllllg hin vertrauen können. Diese Be
stimmllllgcn dürfen nicht dazu dienen oder 
mißbraucht werden nach Gutdünken oder 
nach willi.'ilrlichem Wohlgefallen. Die Bür
ger, hier die Inhaftierten, müssen darauf ver
trauen können, daß ein Insassenvertreter 
grundsätzlich nach den geltenden Bestimmun
gen gewählt wurde. Und auch nur so und 
nicht anders! Denn glibe es Ausnahmen von 
der Regel, würde man keine Regeln !»
nötigen. 

Wir fordern Sie hiermit auf, Einhalt unter den 
Gruppenleitern zu gebieten. wo auch immer 
eine Wahl eines Insassenvertreters in der TA 
V stattfinden sollte lUld die betreuenden 
Organe über die eindeutigen Rahmenricht
linien in Kenntnis zu setzen und auf die ge
setzlich bindende Wirkung hin zu ver
pflichten! 

Hochachrungsvoll 

llans-Joachim Fromm 
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Die LV. der TA V informiert 

Der Stand der Dinge zum obigen Sachverhalt 
aus dem Schreiben vom J .3. 1993 ist bisher 
unverändert, da noch keine offizielle Bestäti
gung erteilt wurde, ob eine erneute Wahl 
stattfinden wird. Dementsprechend ist noch 
nicht entschieden, daß die Wahl des Pseudo
insassenvertreters der Station 3/4 aberkannt 
und somit nicht bestätigt wurde. 

Was war nun noch alles geschehen? Das 
Schreiben wurde am 2.3.1993 i.n der Sitzung 
der I.V. der TA V mit der TAL Frau Pfahls 
offiziell überreicht. Dort wurde der Sachstand 
mündlich vorgetragen und schnellstens nach 
einer im Sinne der I.V. zu treffenden Ent
scheidung begehrt. Wir erwarteten eine Ent
scheidung bis spätestens am 5.3.1993, da die 
Thematik unmittelbar am 6.3.1993 in der I. V. 
zu beraten war. Zum weiteren handelt es sich 
hier um eine die I. V. betreffenden Angelegen
heit, wo wider besseres Wissen die Wahlord
nung der I. V. allgemein mißachtet wurde. 
DiesbezUglieh WUrde in jedem Fall auch die 
Gesamtinsassenvertretung (GIV) über die 
Vorkommnisse zu unterrichten sein. Dieses 
wiederum WUrde dann am 7.3.1993 in der 
GIV vorgetragen. 

Da der Handlungsbedarf der GIV unausweich
lich vermutet wurde, sollte wie gesagt vorab 
ftir die I. V. eine positive Entscheidung fallen. 
Die besagte Entscheidung folgte nicht! Da die 
I. V. über den Verfahrensstand keine Inhalte 
kannte, mußte dennoch berücksichtigt wer
den, daß unser Antrag negativ beschieden 
werden könnte. In der Sitzung vom 6.3.1993 
hat dann die I. V. der TA V beschlossen, daß 
im Falle, wenn die An.nulierung der Wahl 
nicht erfolgen würde, die I. V. der TA V ge
schlossen aus dem Amt zurücktreten wird. 
Dieser Beschluß erfolgte einstimmig! 

TEGEL INTERN 

Die Entscheidungsgrtinde liegen auch klar er
sichtlich vor. Die I. V. ist ganz gewiß nicht der 
Pausenclown der A.nstaltsleitung. Die Wahl 
der Insassenvertretung und die Bildung der je
weiligen Insassenvertretung bis hin zur GIV 
läuft nach demokratischen Richtlinien ab. 
Diese sind einheitlich zum § 160 StVollzG in 
der Hausverfugung Nr. 7/1991 über das Statut 
und die Wahlordnung der Insassenvertretung 

11 !Je"'~ ~~r Sc.4i8 
l,<~tf vor clrr 
rrr:;h.f; ·-;eltf 
:Z.l(rick ~ ..e.tem 
Sh"k yfd/ c-..,( 

~~~c4 
1/<.r t.vff r J/4, . ·/ 
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festgelegt. Demnach muß jeder Insassenver
treter in der NA T egel nach ein und 
denselben Bestimmungen gewählt sein. Da
durch, daß ein Insassenvertreter die jeweilige 
Wahl angenommen hat, erkennt er die Be
stimmungen der Wahlordnung an und bindet 
sich somit, daß er sein Amt getreu den gelten
den Bestimmungen zum § 160 StVo1lzG 
pflichtgemäß ausübt. Hier wird ersichtlich, 
daß es sich bei dem hier zugrunde liegenden 
Sachverhalt um keine Bagatelle handelt. Der 
§ 160 StVollzG, die diesbezügliche Ausftlh
rungsvorschrift (AV) und die Hausverfilgung 
Nr. 711991 sind die Existenzgrundlage und 
die Arbeitsgrundlage der lnsassenvertretung. 
Eine Mißachtung der geltenden Bestimmun
gen würde unausweichlich nach· sich ziehen, 
daß die I. V. nicht nur in Frage gestellt, son
dem diese WUrde grundsätzlich sinnlos 
werden. 

Am 7.3.1993 wurde entsprechend die GIV 
über die gesamte Situation unterrichtet. Auf 
Nachfrage wurde am 9.3.1993 vom VDL der 
TA V der LV. mitgeteilt, daß nunmehr der 
Vorgang zur weiteren Entscheidung an die 
Anstaltsleitung weitergereicht ist. 

In der Sitzung der GIV mit der Anstaltsleitung 
am 11.3.1993 wurde der GIV von Herrn 
Sclunidt-Fich mitgeteilt, daß ein derartiger 
Vorgang noch nicht vorliegen würde. Somit 
bleibt auch weiterhin der Verfahrensstand un
gewiß. In jedem Fall werden wir euch in der 
nächsten Ausgabe über den weiteren Sach
stand informieren. Bis dann ... 

h1sassenvertretung der TA V 
Der Sprecher 
Hans-Joachim Fromm 
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Vollzugslockerungen 
Ein Siegesbeschluß von der Strafvollstreckungs
kammer macht noch keinen Urlaub! 

Wer kennt ihn nicht, den Raum zwischen Haft und Freiheit? Nach der 
Straflcitbcrecbnung und der ErsteDung des Vollzugsplanes geistert der 
sinnbildliebe Begriff" Vollzugslockenmgen" bei den meisten Inhaftier
ten durch den Kopf. Jeder Inhaftierte weiß, was unter dem Begriff zu 
verstehen ist Ob Ausgang oder Urlaub, diese sind wescutliebe Stati<r 
nen der Rückführung in die Gesellschaft Nicht jeder Inhaftierte erhält 
diese, oder auch nur sehr spärlich. Die meisten wissen überhaupt nicht 
wie ihnen geschieht, wenn mutig der erste Antrag für einen Tages
ausgang oder Urlaub gestellt wurde, dieser zu oft einfach abgelehnt 
wird. Da bat man das StVollzG und die Ausführungsvorschriften yor-

wiirts und rück-wärts gebetet und dann so was! Selbst wenn man noch 
zu1allig die Kommentienmg der Bundesregierung (BT-Drncks. 7/918) 
zum § 13 StVollzG in Händen hält, wird man verständnislos mit dem 
Kopf schütteln. Steht da doch: "... Der regelmäßige Urlaub hat die 
Aufgabe, die aus der Isolierung der Anstalt entstehenden Gefahren für 
die Lebenstüchtigkeit des Gefangenen und die Belastung seiner An
gehörigen zu vermindern: Er gibt daher dem Gefangenen Gelegenheit, 
seine Bindungen zu Angehörigen und nahestehenden Personen neu zu 
knüpfen und zu stärken und sich unter Bedingungen des nonualen 
Lebens zu erproben. . .. " 

Ablehnungsgründe der Anstalt sind von Fall 
zu Fall verschieden. Dennoch läßt sich der 
aUgemeine Trend erahnen. Beliebte Ableh
nungsgr1lndc der Anstalt sind zumeist: 

- Flucht- und Mißbrauchsgefahr 

- Tatgeschehen (Schwere der Schuld) 

- Vorentwicklung (evt. mehrfach vorbestraU) 

- Entwicklung m der Haft 

a) Auffi!lligkeiten und Nichtauflalligkeiten 

b) Otsziplinannaßnahmen 

- Psychologische Begutachtung 

und einiges mehr. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt, da jeder Fall ein Einzelfall 
ist und für sich ganz eigene individuelle 
typische Merkmale beinhaltet. 

Wer nun meint, das StVoUzG verstanden zu 
haben, und versucht ist, sieb sein verstan
denes Recht emzuklagen, wird im Regelfall 
zweiter Sieger sein. Der Klageweg vor die 
Strafvollst.rcekungskammer macht die Sache 
auch nicht gerade etnfach, da die Kammer nur 
das Ennessen 1lberprüil, ob nach den gesetz
lichen Bestimmungen verfahren wurde und 
das Ergebnis der Ablehnung ermessensfehler
frei erfolgte. 

Ein interessantes Beispiel einer gerichtlichen 
Klage nach § l09 StVollzG wurde erst kün
lich bekannt. Demnach beantragte ein Inhaf
tierter (Name der Redcti..1ion bekannt) in der 
Teilanstalt V emen Ausgang und emen Ur
laub aus der Haft Die Anstalt lehnte beide 
Anträge ab. Der Klageweg hatte teilweise Er
folg und lieferte im Ergebnis, daß die Ableh
nung des Ausgangs für rechtens erklärt wurde 
und die abgelehnte Urlaubsentscheidung auf
gehoben war und an die Anstalt zur erneuten 
Bcscheidung zurtickverwiesen wurde. Von 
einer nun nach menschlichem Ermessen er
neuten Urlaubsentscheidung wollte die An
stalt aber nichts wissen. Nach der dann zöger-

lieh erfolgten erneuten Entscheidung auf Ur
laub, erhielt der Inhaftierte für den 1. März 
I 993 emen Ausgang bewilligt. Was soll man 
mm davon halten? 

Dennoch sollte jeder auf seinen Rechtsan
spruch nicht verzichten und unter Umständen 
den Klageweg bestreiten. Gute Erfolgsaus
sichten bei der Urlaubsklage sind berechtigt. 
Die Anstalt macht es sich zwneist besonders 
einfach und pickt offensichtlich nur negative 
AuiDilligkeiten aus der Aktenlage heraus. 
Oder es werden Ablehnungsgrtlnde heran
gezogen, die letztlich gar keine sind' Positive 
Momente werden zumeist nicht berücksich
tigt. So war es dann auch bei dem hier als 
Beispiel angeführten Inhaftierten. Allerdings 
mußte hier dann noch der Erfahrungsschatz 
erweitert werden, denn Urlaub gab es auch 
weiterllln nicht. Und was sagt uns das? Ein 
Siegesbeschluß von der Strafvollstreckungs
kanuner macht noch keinen Urlaub! 

Hier nun der Beschluß des Landgerichts Ber
lin vom 27. Januar 1993 - 545 StVK (VoUz) 
314/92- als eventuelle Oricntierungshilfe!: 

In der Strafvollzugssache 

gegen 

die Justizvollzugsanstalt Tegel, 
vertreten durch den Anstaltsleiter, 

hat die 45. Strafkanuocr - Slrafvollstrek
kungskamrner des Landgerichts Bcrlin am 27. 
Januar 1993 beschlossen: 

I. Der Bescheid der Antragsgegnerin vom 
25.11.1992 wird insoweit aufgehoben, als 
er dem Antragsteller Regelurlaub versagt. 
Die Antragsgegnerin ist verpflichtet, über 
den Antrag des Antragstellers vom 
20.10.1992 beZÜglich der Gewährung von 
Regelurlaub erneut unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichtes zu ent-

scheiden. Im übrigen wird der Antrag 
zurückgewiesen. 

2. Die Kosten des Verfahrens und notwen
digen Auslagen des Antragstellers trägt 
dieser zur Hälfte selbst, im übrigen die 
Landcskasse. 

3. Die Streitwerte betragen beZÜglich der 
Versagung von Ausgang und Urlaub je
weils DM 300,-. 

Gründe: 

a) ( ... ) Er beantragte am 20. Oktober 1992 
die Gewahrung von Ausgang SO\"ie Regel
urlaub bei der Antragsgegnerin. Der Ausgang 
sollte am 2. November 1992 zwischen 8 Uhr 
und I 8 Uhr erfolgen. Der Antragsteller 
wollte, wie er auf dem Antragsformular 
formulierte, die Meldebehörde sowie einen 
Anwalt aufsuchen. Den Urlaub wünschte er 
vom 20. November 1992, 8 Uhr, bis zum 
22. November 1992, 20 Uhr, zu nehmen. Er 
gab an, seine Ehefrau . . . in der . . . aufsuchen 
zu wollen. Die Antragsgegnerin wies seine 
Anträge am 21. Oktober 1992 mündlich und 
mit Bescheid vom 25. November 1992 schrift
lich zurück. In dem Bescheid heißt es bezüg
lich des Begehrens auf Ausgang, dieses sei 
nicht hinreichend konkretisiert. Der Antrag
steller habe eine Begründung unterlassen, 
warum er zur Meldebehörde bzw. zum An
walt gehen müsse. Zur Ablehnung des Regel
urlaubs führt der Bescheid an, es sei zu be
fürchten, daß der Antragsteller sich dem wei
teren Strafvollzug entziehen oder den Urlaub 
zur .Begebung weiterer Straftaten mißbrau
chen v.'Crde. Der Antragsteller weise Persön
lichkeitsdefizite aufund zeige, daß er die Ver
antwortung ft1r seine Tat nicht auf sich 
nehme. Statt dessen spiele er die Schwere der 
Tat herunter. Seine mangelnde Bereitschaft 
zur Rechtstreue werde auch durch die Tat
sache verdeutlicht, daß er ein gegen seine 
Frau wegen eines Vorfalls am 29. April I 992 
verhängtcs unbefristetes Besuchsverbot als 
unangemessene Reaktion auf eine angebliche 
Bagatelle hingestellt habe. In dem Bescheid 
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heißt es, daß ,,nach alledem .. Vollzugslocke
rungen nicht gewährt werden können. Bei
läufig wird im Bescheid die Möglichkeit von 
Vollzugslockerungen, beginnend im Januar 
1993, in Aussicht gestellt. Der Antragsteller 
hat am 27. November 1992, noch in Unkennt
nis des schriftlichen Bescheides, einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung gestellt. 

Er beantragt sinngemäß, 

ihm unter Aufhebung des Bescheides vom 
25.11 .1992 Ausgang sowie Regelurlaub zu 
gewähren. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die Anträge ZUIÜckzuweisen. 

Sie nimmt zur Begründung auf den Bescheid 
Bezug. 

b) Der Antrag ist insgesamt zulässig. Er ver
stößt nicht gegen den prozessualen Grundsatz, 
wonach ein Rechtsmittel, mit dem eine Ent
scheidung bereits vor ihrem Erlaß angefoch
ten wird, unzulässig ist (vgl. BVerwGE 25, 
21; Kopp, Vv.GO, 9. Aufl 1992, § 68 Rdnr. 
2), auch wenn der Antragsteller bei Einlegung 
seines Antrages offenbar vom schriftlichen 
Bescheid noch keine Kenntnis gehabt hatte. 
Gemäß diesem Grundsatz verlangt das Straf
vollzugsgesetz, daß ein Antrag bei Gericht 
erst nach Ablelmung des Antrages gegenüber 
der Behörde gestellt werden darf, wenn nicht 
die Voraussetzungen eines Vomahmeantrages 
erftUlt sind (§ 112 Abs. 1 Satz I i. V. m. 
§ 1 13 Abs. 1 StVollzG); es verlangt jedoch 
nicht vom Antragsteller, der sieb gegen eine 
mündliche Ablehnung gewandt hat, einen er
neuten Antrag gegen die sc.hriftliche Ableh
nung seines Begehrens. Wenn § li2 Abs. I 
Satz 1 Strafvollzugsgesetz von schriftlicher 
Bekanntgabe der Ab1elmung handelt, so hat 
dies nur Bedeutung für den Fristenlauf Die 
schriftliche Bekräftigung der mündlichen Ab
lehnung gehört auch ohne ausdrilcklichen Ein
bezug seitens des Antragstellers zum Streit
gegenstand (vgl. OLG Zweibrücken, NStZ 
!992, 512, mit ähnlichem Sachverhalt). 

Der Antrag des AntragStellers ist auch nicht 
dadurch unzulässig geworden, daß die von 
ihm beabsichtigten Zeitpunkte für den Aus
gang sov.ie den Regelurlaub schon verstrichen 
waren, bevor er seinen Antrag bei Gericht 
stellte. llim geht es um diese Vollzugslocke
rungen, losgelöst von den konkret gewünsch
ten Terminen. 

Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller zu 
Recht den Ausgang verwehrt. Mangels einer 
derartigen generellen Lockerung gemäß den 
§§ 7 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. 11 Abs. 1 Nr. 2 
StVollzG kam nur noch ein Ausgang aus 
wichtigem Anlaß gemäß§ 35 Abs. I StVollzG 
in Betracht. Die Antragsgegnerin hat einen 
derartigen Ausgang ermessensfehlerhaft ab
gelehnt, da der Antragsteller keine näheren 
Gründe dafür angegeben hat, inwiefern ein 
wichtiger Anlaß bestanden haben soll. Selbst 
auf die Erwiderung der Antragsgegnerin im 
Rechtsstreit hin machte er keine weiteren An
gaben. 

TEGEL INTERN 

Die Antragsgegnerin hat hingegen die Gewäh
rung von Regelurlaub rechtswidrig abgelehnt, 
da sie von ihrem Ennessen nicht in einer dem 
Zweck der Ennächtigung entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht hat (§ I 15 Abs. 5 
i. V. m. § I3 StVollzG). Die Antragsgegnerin 
hat ihre Ablehnung auch darauf gestützt, daß 
der Antragsteller das seiner Frau gegenüber 
ausgesprochene Besuchsverbot ftlr unange
messen bezeichnet hat. Die Worte ,.nach alle
dem" aus dem Bescheid zeigen, daß die An
tragsgegnerin diese Reaktion nicht als über
flassigen zusätzlichen Beleg, sondern als mit
tragende Grundlage ftlr ihre Ablehnung 
ansieht. 

Zwar ist der Ordnungsverstoß der Ehefrau des 
Antragstellers keine Bagatelle, doch erscheint 
ein unbefristetes Besuchsverbol vor dem Hin
tergrund von Artikel 6 Abs. 1 GG als recht
lich zweifelhaft, da der Antragsteller dadurch 
seine Ehefrau bis zum Ende seiner Freiheits
strafe, d. h. nahezu ein Jahr. nicht mehr sehen 
kann. Es ist verständlich, wenn der Antrag
steller diese Disziplinarmaßnahme für unan
gemessen hält. Auf seine Reaktion läßt sich 
mithin nicht das Urteil stütZen, er weise in 
seiner Persönlichkeit Defizite auf. Das Ge
richt kann über die Ge\\i!hrung von Regel-

25 

urlaub nicht selbst abschließend entscheiden, 
da schon wegen § I I Abs. 2 i. V. m. § I 3 
Abs. I Satz 2 StVollzG keine Ermessensredu
zierung auf Null vorliegt. Maßgeblich ftlr die 
Beurteilung eines Antrages auf Verpflichtung 
ist der Zeitpunkt der Entscheidung (Schwind/ 
Böhm, Strafvollzugsgesetz, 2. Aufi. 1991, 
§ 115 Rdnr. 12), so daß mittlerweile§ 15 
StVollzG an Bedeutung fitr die Ermessensent
scheidung gewonnen hat, ohne allerdings die 
Gewährung von Vollzugslockerungen zwin
gend zu gebieten. 

c) Die Entscheidung über die Kosten des Ver
fahrens beruht auf§ 121 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
StVollzG sowie auf § 473 Abs. 4 StPO 
i. V. m. § 121 Abs. 4 StVollzG. Der Streit
wert ist gemäß den §§ 48 a i. V. m. 13 GKG 
festgesetzt. Der Auffangwert nach § 13 Abs. I 
Satz 2 GKG ftndet angesichts der strafvoll
zugsrechtlichen Besonderheiten keine Anwen
dung (AK StVollzG, 3. Aufl. 1990, § 12 
Rdnr. 9). 

Heydemann 
Richter 

Hans-Joachim Fromm 

15.05.1993 

19.06.1993 

17.07.1993 

14.08.1993 

18.09.1993 

16.10.1993 

20.11.1993 

18.12.1993 

Kevin allein zu Hause ................................... 110 Minuten 

Aracbnophobia ................ .......... .... ............. .. 109 Minuten 

Die Glücksjäger ........... .. ..... .. ......... ......... ...... 1 02 Minuten 

Der Feind in meinem Bett ......................... ... 1 00 Minuten 

Der Rosenkrieg .. ......... .......................... ........ 116 Minuten 

Roxaone ...... ........................... ........... .. .......... 107 Minuten 

König der Fischer* ..................... .... .... ... .... ... 138 Minuten 

Hot Shots................... ...... ..... .. ............... ........ 85 Minuten 

• Achtung: Beginn der Vorstellung bereits 8 Uhr wegen Überlänge (138 Minuten) 
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Die Unzufriedenheit über die von oben ver
ordnete Pausenregehmg lllr die Strafvollzugs
beamten zieht Kreise. Die wnstrittene Ver
ordnWJg soU erst nach sechs Monaten .,Probe.. 
lauf'' ausgewertet bzw. gegebenenfalls über
dacht werden. Dies halten insbesondere die 
Mitarbeiterinnen der Stra.lfalligenhilfe, die 
Gewerkschaft ÖTV, die VereinigWlg derBer
liner Strafverteidiger sowie die Bewährungs
helferlnnen für unzumutbar. 

Für die sofortige Au.ßerkraft.setzung der WJsin
nigen Zwangspausen hat sogar schon eine 
Demonstration vor der Justizvollzugsanstalt 
Tegel stattgefunden, zu der sich am 3. Män 
1993 ca. 100 Vertreter der verschiedenen 
Verbände zum Protest versammelten. 

Treffen tut es allerdings wieder einmal in be
sonderem Maße die letzten am Ende der 
Kette, nämlich die Insassen und deren Ange
hörige bzw. F retmde und Bekannte. Wir 
hatten ja bereits in Wlserer Jan.lfebr.-Aus
gabe wtter der Rubrik ,Das Allerletzte" auf 
die unhaltbare Situation filr die Besucher des 
Sprechzentrums hingewiesen. 

Bleibt zu hoffen, daß der interne Machtkampf 
zwischen der Justizverwaltung und der filr 
Personalangelegenheiten zuständigen Senats
verwaltung fllr Inneres nicht länger auf dem 
Rücken der Gefangenen und den sonstigen 
Betroffenen ausgetragen wird. 

Nit..'IJl.and will den aufopfeTWlgsvoll tätigen 
Bediensteten des Justizvollzuges ihr wohlver
dientes Erschöpfungspäuschen absprechen~ 
wir denken aber, daß auch bei den Justiz
beamten .Bargeld lacht" wtd sie sieb ihre ge
leistete Mehrarbeit bzw. den vollzugsbeding
ten Verzicht auf starre Pausen lieber in klin
gende Münze honorieren Jassen würden, so 
wie es bei der ständigen Einsatzbereitschaft in 
Krankenhäusern oder bei der Feuerwehr auch 
übhcb isL 

Ein .,Es brennt" - .,Tut WlS leid, wir haben 
gerade Pause .. :· gibt es in Berlin zum Glück 
nicht; wie wird jedoch ein fluchtbereiter Ge
fangener beschieden, der zur Pausenzeit ge
rade die Leiter an die Mauer stellt? 

Heißt es dann etwa: • .Betrieb:.Tilhe" - wtd was 
die Herren Gefangenen in der Pause unter-
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Unmut über Pausen 
Besucher müssen 
draußen warten ... 

-

-Die neue Verordnung der Pausenregelung für 
Justizbedienstete stößt auf heftige Kritik-

nelunen geht w1s nichts an ... ? Von krank
heitsbedingten Not.fllUen (Herrinfarkt o. ä.) 
lieber erst gar nicht zu reden!! t 

Pausenregelung schnellstens einer Neurege
lung bedarf. 

Wir meinen, so wie es j etzt ist, kann es im 
Interesse aller am Vollzugsgeschehen Betei
ligten nicht bleiben. Dazu gehört wahrlich 
nicht viel .,politische Vernunft" (die gibt es 
sehr selten, deshalb bei WlS auch nur in An
führungszeichen), um zu erkennen, daß die 

Gerade im Hinblick auf die kommende Som
merzeit (chronographisch) und den damit ein
hergehenden zusätzlichen Freistunden, ist es 
dringend geboten, eine Regelung zu fmden, 
die den Aufenthalt im Freien für die Gefange
nen nicht infolge der Betriebsruhe einschränkt 
oder gar ausfallen läßt. 

-kra-

(Die Tageszeitung vom 4_3.1993) 

Knäste lahmgelegt 
• Neue Verordnung für Justizbedien§tete stößt aufheftige Kritik I 
Probelauf wird nach sechs Monaten empirisch ausgewertet 

Berlin ... Wir wollen rein!" -
.. W1r wollen re1n!" skandierten ge· 
)tern mittagetliche ~tuarbeuer der 
Straffalligen· und Bewährung$· 
hllfe vor den Toren des Tegeler 
Knastes. Doch sie wurden nicht er
hört. Der Grund: Seit der Einfllh
rung der Pausenregelung fUr J u
Stllbedienstete in diesem Jahr ist 
der Knast vormi11ags und nachmit· 
tags fi.lr jeweils eine Stunde dicht. 

Egal ob Rechtsanwälte. Abge· 
ordnete, :vlitarbeiter der Straffälli· 
genhilfe oder Besucher, niemand 
kommt in der Pausenzeit rein. 
Drinnen müssen bereits begon· 
nene Sprechstunden für die Dauer 
der Pause abgebrochen werden. 
D1e Regelung stößt auch bei den 
Bediensteten und Insassen auf hef
tige Kritik. Denn die neue Rege· 
lung bedeutet mehr Arbeit und 
Arger: Für die Dauer der .,Be
triebsruhe" müssen die Gefange
nen eingeschlossen und danach 
wieder .. rausgeschlossen" werden. 

Mit der Aktion wollten die rund 

50 Mitarbeiterinnen der Straffälli
genhilfe auf d1e Absurdität dieser 
Regelung aufmerksam machen. 
Selbstverständlich habe jeder Be· 
dienstete das Recht auf zusam· 
menhängende Pausen, hieß es. 
Aber die Regelung dll rfe nicht so 
aussehen, daß damit - so wie jetzt
der gesamte Knast lahmgelegt 
werde. ,.Bei der BVG ist es doch 
auch nicht so, daß wegen der Pau· 
sen der Fahrer vormittags und 
nachmi11ags fUr eine Stunde alle 
Busse und U·Bahnen stillstehen··, 
sagte gestern der Sprecher des Kri· 
minalpolitischen Forums, Bernd 
Sprenger, zur taz. Sprenger und 
der vor dem Knast mitdemonstrie
rende Abgeordnete Alben Ecken 
(Bündnis 9().iGrUne) sind der Auf
fassung, daß die Pausenregelung 
mit den Zielen desStrafvollzugsge· 
setzes unvereinbar ist: lm Sinne 
des Re~ozialisierungsgedankens 

müsse eine Behandlung der Ge
fangenen durch Helfer und Thera· 
peuten von draußen während der 

Öffnungszeiten durchgängig ge
währleistet sein. An Jusuzsenato
rin Limbach (SPD) erging die For
derung. die Pausenregelung mit SO· 

fortiger Regelung auszusetzen und 
mit allen am Vollzugsgeschehen 
beteiligten Gruppen eine neue Re
gelung zu erarbeiten. 

Justizsprecherio Fölster verwies 
auf darauf. daß Justizsenatorin 
Limbacb die Pausenregelung auch 
fOr problematisch häll. Sie hätte 
sich deshalb bereits bei dem fOr die 
Arbeitszeitverordnung zuständi· 
gen Innensenator um eine Aus· 
nahmegenehmigung bemüht. Je· 
ner habe jedoch ablehnt. Limbach 
selbst hatte unlängst auf eine 
kleine Anfrage der Grünen geant
wortet, daß es sich bei der jetzigen 
Pausenregelung um einen "Probe
laur• handele. Nach sechs Mona
ten sei eine Auswertung "vorgese· 
hen". Das "empirisch abgesicherte 
Material" könne dazu dienen, eine 
Ausnahme von der Arbeitszeit ver· 
ordnungzu ermöglichen. plu 
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Initiiert durch den Verein Ku.K (KWlSt & 
Knast e. V., Hauptstraße 19, W-1000 Berli.lt 
62), entstand in der JVA Tegel ein beeindruk
keudes Stahlmonumenl Der in Bedin ange
sagte Bildhauer Traugott Fobbe leitete das 
Projekt. An kilnstierischen Arbeiten mit Me-
tall interessierte Gefangene wurden aufgeru
fen, an drei Wochenenden <lie Möglichkeit 
des Ausdrucks llber KlUlSt zu nutzen. Warum 
letztlich ganze vier Personen bei der Stahl
stange blieben, mag viele Gründe haben. 
Doch diese vier haben alles gegeben. 

Traugott Fobbe vermittelte leichtverständlich 
und präZise den Umgang mit Stahl, Scbweiß
lDld Schleifgeräten. In der Steinsetzerei des 
TVZ gab's an drei Wochenenden Heavy 
Metal! Das Monument ist nun kilnstierisch 
vollendet, t.echnisch muß noch geklärt wer
den, ob ehe Finanzierung einer Langzeitkon
servierung (Verzinkung) von der Anstalt über
nommen wird. ln dieser Frage wird sich das 
Interesse der Anstalt an solchen Projek-ten 
widerspiegeln. Anschließend soll das Kunst
werk im Anstaltsgelande aufgestellt und feier
lich enthüllt werden. Hier nun die Emdrücke 
der vier Künstler: 

Als ich aber rmseren Sozialarbeiter in einer 
Vollversammlung der Station von dem An
gebot htirte, dachte ich sofort an eine dieser 
langweiligen Kunstgroppen mit durch Gntp
penteilnahmezwang desimeressierten Teilneh
mern. Trotzdem fiberwog mein Interesse, mit 
Metall zu arbeiten. Durch eine gluckliche 
FUgung kanten aber genau die richtigen Leute 
zusammen. Ich hatte nie gedacht, daß hier in 
Tegel bei einem Gn1ppenprojekt soviel posi
tive Power entstehen kann. Mir hat die Sache 
in allen Beziehungen etwas gebracht. Das 
Erlemen handwer*ficher Ftihigkeiten sowie 
das Zusammenschweißen der Gruppe als Eilr
heie inclusrve des lvfachers Traugott Fohbe. 
Das beste Proje!..'1, das ich in all den Knast
jahren hier erlebt habe. (A. Bleckmann) 

Knast 93 -Bin rm WohngnppeJI\Iollzug ge
landet. Vur drängt sich mir hier manchmal 
leider das Gefillrl arif, der einzige Bewohner 
zu sein und den letzten Atomschlag verpaßt zu 
haben. Flure leer, Gruppenräume leer 
Standbild fn Zeitlupe. Nichts bewegt sich. Nur 
die kleine Stimme im Kopf sagt mir unab
ltissig: .. Beweg dich, Mann. bevor dich der 
7fock-in-der-Zelle-rmd-srarre-Löclrer-in-die
Wände-Vini.S' y(J//ig paralysiert hat." So ging 
ich mit einer ,\t[ischwlg aus Selbstdiszip/inie
rung und latentem Masochismus in die .. Eng
lisch ftJr AJ!f(tnger-", .. Gesprächs-", .. Tlrea
rer- " und .,Malgruppe". l.lnd dann am 
schwarzen Brett: Metallplastik mit Traugott 
Fohbe, Kunslp(Jdagoge. - Klang ja doch ein 
bißchen nach K6meifutter und Lila-Latz
hosen-Aktion. Na ja, anschauen kostet ja 
nichts, zur Not geht's halt auch einfach von 
der Haftzeit ab. 

Gleich am Artfang kam die angenehme Über
raschung: Der Typ war mehr Hardy Krllger 
als Maslifreak, und allein ein Blick auf das 
rangeschleppte Material zeigte Engagement, 
und daß hier wirklich was laufen I«Jmrte. 
(Ganz abgesehen von der Vorstellung, unter 
den Augen der Beamten mit Feile und Schv.'eiß
brenner zu arbeiten, ohne gleich netten KnasT zu 
riskimm!) Auch wenn leider welche abgespnm
gen sind und mal wieder mtr ein Kern geblieben 
ist, den man seitens der Anstalt wohl lieber mit 
'ner Kette am Bein als mit 'ner Sage in der Hand 
sieht Wir sind alle noch da, und der hoffentlich 
bald im Geltinde stehende Beweis for 
DurchfiJJu'barkeit. Vereinbanmgs- und FtJrde
rungrwtlrdigkeit ist allen sichtbar. 
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Die Panzerknacker 

Das Projekt war toll. Wif' aus ehr paar an
ftlng/ic}r abstrakten Begriffen pl6tzlich Ge
genstände entstanden, die man be-GREIFEN 
kann, war ein echtes Erlebnis. Kleine Fluch
ten aus dem ewig gleichen, leberwurstgrauen 
Knastalltag. Der Stolz. daß ich (und die cmde
ren) aus einer Idee was zum Anfassen herstel
len kann in einer Umwelr, in der sich fast 
alles nur im Kopf abspielt und Bilder und 
Ideen mit dem nlichsten Gedanken schon wie
der fort sind. Die Freude, in einer Gruppe zu 
arbeiten, in der sich einer auf den anderen 
verlassen konnte, jeder jedem half und die mal 
'\roS Produktives auf die Beine gestellt hat, ist 
sogar noch beim Schreiben in mir. Und sogar 
begeisterte Gesichter beim Anstaltspersonal, 
die sich atrfangs wohl genauso wenig drunter 
vorstellen konnten wie wir. Mein Dank an 
alle, die das Projekt enn6glicht haben. Es 
wird eine der seltenen, angenehmen Erinne
nmgen sein, die ich mit nach draußen nehme. 
Hat Spaß gemacht. (G. Frings) 

EnlUU!TUIIgsbericht! - Samstag morgen 
ausrllcken. 1TZ. ein Kunstprojekt steht auf 
dem Plan. 1000 Gedanken im Kopf Traume. 
Ho.ffnung, Neugier, Erwartungen. Freude: 
Kreativ sein, was schaffen. Dann entllich 
dort. Hallo hier. Tagehen da, und ein ·wildes 
Durcheinander. Nach den emleitenden Erklti
rungen vo11 Traugott, die ersten Enlttiuschun
gen, Lange Gesichter, aber immerhin sieben 
Leute von Tausend, 'ne ganze Menge. Schlei
fen, trennen, schweißm tlben, keine Probleme. 
Dann Brainstomting. Die Phantasien fließen 
zusammen. Projektleiter Traugott sortiert, 
bringr ~~e Bahn rein, C()()ler Typ, irgendwie. 
Bringt jedes Wochenende tausend Sachen 
rein, Werkzeug, Gerät, danrit wrr hier was auf 
die Beine stellen Echt top, und lu/ft wo er 
Jamn. Schon ist naclmrittag, und am nltchsten 
Morgen geht's weiter. Die RealiUJI sieht da 
etwas anders aus. Zu vier! wird es fast ein 
Marathon. Es entsteht ein ktmterbuntes 
Durcheinander, jeder hilfl jedem, gibt sich 
ein. Nachmittags noch nicht viel zu sehen. 
Alles zusammenpacken, stiubem wui cschUß. 

Am zweiten Wochenende wird zagig durchge
arbeitet, ordentlich was geschafft. Manches 
ist nicht realisierbar, aber wir finden "Lösun
gen. Die Freiheit lemt fliegen. der Knast steht 
schon lange, der Knacki kann noch nicht lau
fen, hat aber schon den Schiassel im Kopf. 
u1ui auch die Gemeinheit nimmt schon erste 
ZUge an. Wenn ich nur entfliehen k6nnte. Eine 
Woche Pause, also endlich mal ein freies 
Wochene1uie. Komiseires Gefolrl, gerade hier. 
Iclr vergaß die zwei kurzen Einlagen der 
Videogntppe TA V, aber konnste echt verges
sen, ey. Dann zum Endspurt, wir sperren ihn 
ein und malträtieren seinen arg geschundenen 
K6rper. geißeln ihn rmd brennen ihn. Alles 

imTVZ 
wird passend gemacht. Monumentale 
Visionen erschflttem mich. Wunsclrrräume 
einer besseren Gesellschaft werden ·wach in 
mir. Hab' rch mir doch noch die Finger 
verbrannt. (A MOller) 

Mann oh Mann, da denk' ich als ., Vollblut
metaller", .. allet kl.ar, mal wieder 'n bißchen 
Fwrken sprllhen lassen, Krach mit 'ner Flex 
machen und vor allem mal wieder frischen 
Stahl schnuppern, dat würde mir Spaß 
machen, zumal, wenn man jahrelange Ent
zrtgserscheinrmgen erleiden mußte". Mehr 
wußte feit erst mal nicht. Sta1tsclruß kam 
dann den Freitagnachmittag, der keinerlei 
weitere Überlegung zuließ: Sie wollen doch 
... , blabla .... morgen [rah, 8 Uhr, gelll's los. 
Nelmt'se sich 'ne Futterschassel samt ZubehtJr 
mit. Feierabend ist gegen 16 Uhr angesagt. 
lcke freu, frert, "~rot zrt fimern. soll mir recht 
sein; aber denkste Puppe, wir harren die glei
chen Arracken der Küche durchzustehen wie 
alle .. NidrtkDnstler" im Hause, und hlJtte 
nicht der eine oder andere ·was von dem mit
gebracht, was Mensch sich sonst so zuberei
tet, htitten wr·r wohl angefangen, unseren 
Knast zu vem1issen. Hätte uns ja alles nicht 
von den Socken gehauen, wenn da niclrt auch 
noch zrtvor 'n Haufen Zeit for Gelaber drauf
gegangen wdre (iclr ~wollte zflgig zur Tat 
schreiten). um Jedweden Medienspektakel ab
zuwUrgen (1\1achtigall, ick hör' dir trapsen!). 

Unser K1tnstguru Traugott Fobbe hat dann 
wirklich, wre schon im Jiorwort gewflrdigt, 
alles rilbergebraclrt. was Unbedarften vermit
telt werden muß, um a) zrt begreifen, was ein 
Kunstptldagoge ist (der was von seinem Ge
schtifl versteht!) rmd um b) in der Kilrze von 
nur drei Wochenenden ein Werk aus Sehroll 
zrt schaffen, welches seinesgleichen sucht 
(meine- subjektive- Beurteilung). Am tlexten 
Tag waren's nur noch drei (voo acht), und die 
Sache schien mir dwm auch bald von 
schlechten Zeichen gepriigt, nachdem uns die 
Videogruppe TA V den Mammutteil des Vor
mittags gestohlen hatte (eine profilienmgs
sQc/rtige GL Kl ... - oder so ii}rn/ich - voran). 
um sich in unser Ding (was ja mm schon fast 
zum Scheitem vorverurteilt war) aufs Zellu
loid zu bannen. Wir kriegen's also dennoch 
auf die Reihe, die lästigen Wegelagerer zu 
vergraulen, und nun ging's aber richtig los. 

Die Zusammenarbeit war riesig, die Leute 
o.k., der gwJZe Kram hat riesigen Spaß 
gemacht, u1ui ich stimme da4, eine solche 
Qruppe als Langzeitprojekt einzurichten. Das 
Argemis VIdeogroppe hat derweil Eingang in 
meine Akten genommen. Die Anstalt wird sich 
bei 8er &uhallwlg wieder einmal mehr in die 
Brust weifen, nach dem Motto .,Schaut alle 
mal her, was wir unsere Viecher alles machen 
lassen", und ich habe gelemt, daß unsereins 
sich gegen diese Art Mißbrauch meiner Per
son kaum wehren Jamn. 

Fazit: Kunst ist geil; Arbeit kann auch Spaß 
machen; profil(erungssachtige AnstaltsbUttel 
sind (m/i1ml. wie weih/.) 'ne große Kacke! (N. 
Brandmeier) 

-blk-
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Scheitern an der Freiheit? 
Gruppenangebot für die Zeit und die Probleme nach der Inhaftierung 

Wir spielen im täglichen Leben viele, oft sehr verschiedene 
Rollen: Bittsteller, Abgelehnte, Be"-"erber um Arbeit, 
Wohnung, Sozialhilfe, die selbstbe,vußte Frau, den tollen 
Typen, den Abgebrühten, den Pechvogel, die hilflose 
Frau ... 

Meist glauben wir, es muß so sein, diese Rolle sei gar nicht 
veränderbar- und gerade das macht uns oft Streß. 

Die Zeit der Inhaftierung geht dem Ende entgegen. Viele 
von Timen stellen sich sicherlich die Fragen: 

-Wie wird's draußen weitergehen? 
-Werde ich zurechtkommen? 
- Werde ich auf dieselben Probleme stoßen 'vie früher? 
-Werde ich genauso reagieren wie früher? 
- Besteht die Gefahr, daß ich vielleicht wieder einfahre? 
- Oder werde ich es diesmal schaffen? 

Was wir wollen: 

Wir wollen Ihnen anbieten, den täglichen Streß 

- mit dem Nachbarn 
- mit dem Chef 
- mit der Arbeitssuche 
- mit dem Sozialamt 
- mit der Ehrlichkeit 
- mit dem Geld 
- mit der Freizeit 
- mit der Beziehung 

und vieles andere mehr mal von ganz anderer Seite und in 
Ruhe zu begegnen, ihn uns genaucr anschauen und nach 
Auswegen zu suchen. 

Was wir nicht wollen: 

Wir wollen 

- keine Therapie mit Ihnen machen 
- niemanden dazu zwingen, mehr von sich zu zeigen, als 

er/sie das selber will. 

Was Sie von uns erwarten können: 

Die Bereitstellung von 

-Zeit 
-Raum 
-Ruhe 
- Atmosphäre 
-Offenheit 
- kein "Schubladen-Denken'·, 

damit Sie in sich Neues entdecken, Ihren Stärken auf die 
Spur kommen können. 

Sie sind 

- ein(e) zukünftige(r) .. Prenzlberger(in)" 
- in der Entlassungsphase, d. h. zugelassen zu Vollzugs-

lockerungen. 

Wir sind 

- zwei Sozialarbeiterinnen der Bewährungs- und Gerichts
hilfe 

- zuständig für den Bezirk Prenzlauer Berg. 

Die geplante Gruppe soll 

- außerhalb der Anstalt 
- einmal in der Woche 
- für 10 bis 15 Termine 
- ohne Ihr Urlaubs-/Ausgangskontingent zu belasten 

stattfinden. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir stehen lhnen 
bei Interesse fiir ein Vorgespräch zur Verfiigung: 

Renale Haase Ulla Schu/z-Stattaus 

Soziale Dienste 
Schönstedtstr. 5, 1000 Berlin 65 

• 4 60 01-
App.: 341 App.: 338 
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Am 6. und 7. Februar 1993 veranstaltete die 
Sozialpädagogische Abteilung ein Tischten
nis-Turnier. Teilnahmeberechtigt waren alle 
Insassen der Justizvollzugsanstalt Tegel. Die 
Durchfilhrung und organisatorische Leitung 
lag in den bewährten Händen der Beamten 
des Sportbüros. Gespielt wurde in der Turn
halle. 

Von den zunächst gemeldeten 54 Teilnehmern 
erschienen dann bei Turnierbeginn leider nur 
24 . . . Dies war natürlich erst einmal ein 
herber Rückschlag ftlr die sorgfliltig ausgetüf
telte Spielplanung. 

Damit die anwesenden Sportler nicht unter 
der Unzuverlässigkeit der fehlenden Turnier
partner zu leiden hatten, wurde kurzerhand 
improvisiert und die Ausspielung der End
runde neu angesetzt. Die erste Runde lief in1 
K.-o.-System über drei Gewinnsätze, an
schließend \vurden in einer Hoffuungsrunde 
noch Teilnehmer ft1r die Endrunde der letzten 
16 ausgespielt. Davon kamen dann die besten 
acht in die Schlußrunde. 

Zum Abschluß des ersten Spieltages hatte die 
Sozialpädagogische Abteilung für alle Teil
nehmer Kaffee und Kuchen bereitgestellt, so 
daß auch die Verlierer \\ieder frohgestimmt 
wurden. Herr Schadenberg, als Vertreter der 
Soz.päd. Abt. und Organisator der Veranstal
tung, hatte fur die Endausscheidung arn zwei
ten Turniertag den Anstaltsfotografen h\!steUt. 
Während der spannenden Schlußrunde der 
letzten acht, dann der besten vier und schließ
lich der beiden Finalteilneluner wurden die 
Fotos erstellt, die diesen Bericht illustrieren, 
und die man durchaus als gelungen bezeich
nen kann. 

Die beiden Pokalplätze der Finalrunde beleg
ten die Tischtennis-Asse Roland B. (Gesamt
sieger) und Michael Z. (2. Pokalplatz). Den 
beiden Kollegen dazu auch vom Lichtblick 
GTatulation und Respekt für die heraus
ragende sportliche Leistung. 

Natürlich zollen \\ir allen anderen Teilneh
mern des Turnieres ebenso unseren Beifall, 
schließlich vertrat auch cut Mitglied der Rc
daktionsgemeinschaft bei ·diesem Turnier die 
olympische Idee (,,Dabeisein ist alles ... ") 
und brachte es immerhin bis zur Endrunde der 
besten 16 Spieler. 

TEGEL INTERN 29 

Tischtennis-Turnier 

Die Idee der Sozialpädagogischen Abteihmg, 
in Zuktmft auch mal einen regulären Tisch
tennisverein von außerhalb einzuladen und 
die besten Spieler der NA Tegel dagegen an
treten zu lassen, halten wir rur gut und unter
stützenswert. Kurzum: Aus unserer Sicht war 

Foto: JVA Tegel 

dieses Tischtennis-Turnier ein Lichtblick m 
dem sonst eher emtönigen Sportgeschehen der 
NA Tegel. Allen Beteiligten auf diesen1 
Wege daher noch einmal ein dreifach GT.Jf 
SPORT.. .!!! 

-kra-

Foto: JVATegel 
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Schach! 
Die Schach-EM 92 der JVA Tegel ist entschieden! 

Bereits schon Tradition in der JVA Tegel, 
fand auch filr das Jahr 1992 eine Einzelmei
sterschaft im Schach statt. Hier trafen sieb 
Alteingesessene und Newcomer, Turnier
erfahrene und Neueinsteiger. Der Genius be
stimmte Strategie und Taktik, wogegen das 
Bewegen der Figuren eine reine Nervensache 
war. Zug um Zug war ein jeder gefordert, dem 
gegnerischen König den Garaus zu machen. 
Und zuallerletzt lebte das Spiel aus Fehlern, 
wa.c; v.iederum Ober Sieg und Niederlage ent
schied! 

Insgesamt waren 32 Spieler aus der JVA 
Tegel zu diesem Turnier gemeldet. Bedauer
licherweise sprangen einige ab, was den Tur
ruerplan anfiinglich durcheinander brachte. 
Dennoch gelang es, die Vorrunde zu starten. 
Ge!.-pielt wurde nach dem "Schweizer 

System". was bedeutete, daß jeweils die 
Punktgleichen gegeneinander spielen mußten. 
Bei mehreren Punktgleichen entschied dann 
das Los. 

Ab dem 6.11.1992 fand dann eirunal wöchent
lich in der TA V eine Begegnung statt. Die 
Vorentscheidung war auf fiinf Runden an
gesetzt. Zum Ende der Vorrunde wurden dann 
die verbleibenden 16 Turnierspieler in die 
,,A"- lUld ,,B''-Gruppe aufgeteilt 

Am 7.1.1993 begann dann in der TA VI die 
Hauptrunde. Dort lief es nllll nach dem 
Gesetz: Jeder gegen jeden, ohne Rückrunde 
(also nur jeweils eine Partie)! 

Die Zuordnllllg der Paaroogen erfolgte rruttels 
einer internationalen PaarlUlgstabelle. Jeder 
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mußte insgesamt sieben Partien spielen. Hier 
war nllll jeder gefordert, denn bereits ein klei
ner Fehler konnte verheerende Kettenreaktio
nen auslösen! An Spannung fehlte es nicht, 
und es \VUTdcn überwiegend gute Partien ge
spielt. Am Schluß der Mühe Lohn, gab die 
Siegereluung einiges her, welche am 
25.2.1993 in der TA VI stattfand. 

Der neue Schachmeister der JVA Tegel, der 
hervorragende Leistungen vorwies, ist Uec. 
(TA V), er erreichte 6 Punkte. Den zweiten 
Platz belegte Fro. (TA V) mit 5 Y, Punkten. 
AufPlatz drei konnte sich Kor. (TA fV) mit 5 
Punl..1en plazieren, und den vierten Platz 
sicherte sich Die. (ID/E) mit 3 Y, Punkten. 

In der ,.B"-Gruppe gelangte Pie. (TA V) mit 
6 Y, Punkten auf den ersten Platz. Da mit 5 
Punkten zwei Anwärter auf den zweiten Platz 
fielen, mußte eine Platzpartie die nötige Ent
scheidllllg bringen. Demnach wurde der 
zweite Platz von Loo. (TA V) mit 5 Punkten 
bestritten. Auf dem dritten Platz im B-Turnier 
folgte Mur. (TA VI) mit ebenfalls 5 Punkten. 
Und auf den vierten Platz gelangte dann rrut 
4 Y, Punl..'1en noch Mor. 

Die Siegerehrung hatte es dann aber in sich, 
denn es waren Sachpreise von insgesamt 
DM 3000,- zu vergeben. Die Renner waren 
auch wieder mal in dieser Meisterschaft 
diverse Bücher, Zigaretten, kiloweise Block
schokolade SO\\ie Kakao, Tee lUld noch eini
ges mehr ... 

Nachdem die einzelnen Plätze aufgerufen 
waren, wurde noch eine sogenannte Schön
heitspartie gepriesen, wegen besonderer Lei
stungen. Der Preis entfiel auf Die., der es 
innnerhin geschafft hatte, dem neuen Schach
meister von T egel eine Ge,,funpartie abzu
nehmen. So ist auch die Anekdote aus diesem 
Turnier, daß Die. nur 3 Y, Punkte erreichte 
und dennoch den beiden Besten des Turnieres 
trotze, und dem Turnierzweiten servierte er 
ein Remis! 

Als Abschluß der Siegerehrung wurde die 
auch bereits traditionelle Simultanveranstal
tung ausgetragen. Der neue Meister mußte 
sich gegen alle anwesenden Turnierspieler be
haupten. Nach meiner Überzeugung hat er 
dieses auch hervorragend gemeistert! 

Abschließend ist noch Michael Dietz für seine 
organisatorischen Leistungen zu danken, wel
cher nahezu im Alleingang die gesamte Tur
nierleitung ilbemomrnen hatte. Ebenfalls noch 
vielen Dank der evangelischen Seelsorge der 
JV A T egel für die persönliche Unterstützung 
SO\\ie auch Dank an die vielen zuständigen 
Zentral- und Zuftlhrbediensteten für ihre per
sönliche Anteilnahme! 

Das nächste häuserübergreifende Schachtur
nier wird voraussichtlich Ende Mai 1993 
stattfinden. Es handelt sich dann um den tra
ditionellen Pokal. Diesmal wird es der 
Pfingstpokal 1993 (symbolisch) sein. Viel
leicht sehen sich dann einige wieder fi1r eine 
weitere Begegnung zwischen Strategie und 
Taktik! In diesem Sinne, bis dann ... 

Hans-Joachim Fromm 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst - · 

Mündliche Anfrage Nr. 14 des Abgeordneten AJbert Eckert 
(Bündnis 90/Grüne [AL]IUFV) über "die J ustizsenatorin als 
Pausen-Clown der Gefängnisse": 

I. Hält der Senat die fur die Strafvollzugsbediensteten getroffene neue 
- und anfangs oft als Scherz aufgefaßte - Pausenregelung noch 
immer fur sachgerecht, nachdem sich sowohl die ÖTV filr die Be
diensteten, die Insassenvertretungen filr die Gefangenen, die Straf
verteidiger-Vereinigung fur die Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälte, verschiedene Mitglieder des Rechtsausschusses flir die 
Fraktionen, und fur die freien und staatlichen Träger der StraffiHli
genhilfe die Arbeiterwohlfahrt, die Fachgruppe Straffalligenhilfe 
des Kriminalpolitischen Fonuns und die Zentrale Beratungsstelle 
der freien Straffälligenhilfe mit entschiedenem Protest gegen die 
neuen Regelungen gewandt haben, die vorsehen, die Anstalten zu 
bestimmten Tageszeiten in Tiefschlaf fallen zu lassen und selbst 
Polizisten, Gerichtshelfer, Vollzugshelfer und Abgeordnete vor der 
Tür warten zu lassen? 

2. Ist gewährleistet, daß während der neuen ,,Betriebsruhe" der Ge
fangnisse nicht nur die Öffentlichkeit ausgeschlossen bleibt, son
dern sich auch Ausbrecher und Brände an diese ,,Betriebsruhe" - in 
Tegel täglich von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 
17.30 Uhr-halten? 

Antwort des Senats vom 25.2.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 2.3.1993): 

Zu l.: Entgegen der Fragestellung hat der Senat die Pausenregelung in 
der Sache immer ftir problematisch gehalten. Er hat sie· jedoch, und 
zwar aufgrund einer Rahmendienstvereinbarung mit dem Gesamtper
sonalrat der Berliner Justiz, aus Rechtsgrilnden treffen müssen, um 
seinen Verpflichtungen als Dienstherr und Arbeitgeber nach dem 
Arbeitszeitrecht gerecht zu werden, das bei durchgehender Arbeitszeit 
eine tägliche Pause von 30 Minuten Dauer vorsieht. Ferner dient die 
Pausenregelung dazu, empirisch abgesichertes Material fur eine 
etwaige Ausnahme von dem bezeichneten Recht zu erhalten, die bei 
entsprechenden dienstlichen Bedürfnissen grundsätzlieb zulässig ist 
Die bisherigen auch in der Frage angesprochenen Erfahrungen spre
chen dafur, daß die Pausenregelung vielfaltigen Interessen und Bedürf
nissen auch der Rechtspflege nicht ausreichend Rechnung trägt, und 
daß das notwendige Material gewonnen werden kann. Der Senat wird 
prüfen, zu welchem Zeitpunkt das der Fall ist. Bisher ist vorgesehen, 
die Auswertung des Probelaufs nach einem halben Jahr vorzunehmen. 

Der Senat weist ergänzend darauf hin, daß in den Justizvollzugsanstal
ten anderer Bundesländer der Besucherverkehr zur Pausenabwicklung 
in vergleichbarer Weise wie zur Zeit in Berlin eingeschränkt ist. 

Zu 2.: Die der Anstaltssicherheit dienenden Anordnungen haben bei 
akuten Anlässen Vorrang gegenüber der Pausenregelung, so daß 
Pausen von Bediensteten die Sicherheit der Anstalten nicht beeinträch
tigen. 

Prof Dr. Jutta Limbach 
Senatorin fiir Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 3247 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]IUFV) vom 14.12.1993 über "Datenschutz im 
Strafvollzug": 

DOCH NICHT 
J€.TZ.T- WIR_ 
HAß~ N TOTALE 

~~~m:;;..".,.~ "~~~~~ A~:r.:~ ßt:rR.IE. es R.UIIe! 
SA6€N .St€. 

:".,.......~'""" IH1"1, DAS. 

1. Kennt der Senat den Referentenentwurf "Viertes Gesetz zur Ände
rung des Strafvollzugsgesetzes" des Bundesministeriums der Justiz 
vom März 1991 (Aktenzeichen II B2A-4400/4-26-240324/91 )? 

2. Trifft es zu, daß dieser Entwurf im Juni 1991 an die Landesjustiz
verwaltungen mit der Bitte um Stellungnalune versandt wurde? 

3. Welche Stellungnahme hat die Senatsverwalttmg filr Justiz zu die
sem Referentenentwurf abgegeben? 

Welche Meinung vertritt der Senat insbesondere zu folgenden Pro
blemkreisen: 

- Einholung von Auskünften über Besucher bei den zuständigen 
Einwohnermeldeämtern 

- Weitergabe von Gefangenendaten an Behörden im Wege der 
Amtshilfe 

- Auskünfte an außenstehende Dritte über Gefangene 

- verminderte Sicherung der Dateien durch erweiterte Zugriffs
berechtigung 

- Zugang zu Gefangenendaten fur wissenschaftliche Zwecke 

- Einschränkung des ärZtlichen Berufsgeheimnisses zum Zwecke 
der Gefahrenabwendung? 

4. Hat unter den Länderjustizverwaltungen eine Besprechung des ge
nannten Referentenentwurfes stattgefunden? Wenn ja, mit welchem 
Ergebnis? 

5. J.st der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin zu den oben ge
nanntenProblemen gefragt worden? 

Wenn ja, liegt eine Stellungnahme dazu vor? Wenn nein, warum 
wurde er nicht befragt? 

Antwort des Senats vom 5.1.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 8.1.1993): 
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Zu 1.: Ja. Dieser Entwurf wurde jedoch als vorläufiger Referentenent
wurf gekennzeichnet. 

Zu 2.-4.: Der vorläufige Referentenwurf eines "Vierten Gesetzes zur 
Ändenmg des Strafvollzugsgesetzes" ist den Landesjustizverwaltllllgen 
im J.uni 1991 nicht zur schriftlichen Stellungnahme, sondern zusam
men mit der Einladung zu einer Besprechung Ober diesen Entwurf 
llbersandt worden. An dieser Besprechung hat ein Mitarbeiter der 
Senatsverwaltung filr Justiz teilgenommen. 

Referentenbesprechungen sind dadurch gekennzeichnet, daß sie einen 
Austausch von Erfahrungswissen und Sachverstand herbeiftlhren 
sollen. Sie bauen aber nur in sehr seltenen Fällen auf in den Häusern 
bereits abgeschlossenen Meinungsbildungsprozessen auf und sind auch 
nicht auf Präsentation bereits gefertigter Formulierungen angelegt. An
gesichts dieses Cha.rakters kann die Frage nach der in der Besprechung 
abgegebenen Stellungnahme nicht beantwortet werden. 

In der Besprechung wurden vielmehr Anregungen aller Landesjustiz
verwaltungen diskutiert, die aber keine Verbindlichkeit hatten und 
sich, wie das in einem Diskussionsprozeß üblich ist, z. T. auch gewan
delt haben. Der endgültige Gesetzentwurf: zu dem dann auch eine ab
schließende Meinllllgsbildung zu erfolgen hat, wird dagegen erst jetzt 
- auch unter Verwendung der in der Besprechung erlangten 
Kenntnisse- im Bundesministerium der Justiz erarbeitet. Da noch Er
örterungen mit anderen Stellen (u. a. BundesdatenschU12beauftragter, 
Ärztekammer, Bundesministerium des lnnem) stattfinden, ist ein 
Ternun ftl.r die Vorlage noch nicht zu benennen. 

Zu den aufgefl1hrten Problemkreisen ist im Senat aus den bezeichneten 
Gründen noch keine Meinungsbildung erfolgt. 

Zu 5.: Dem Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin \vurde der vor
läufige Referentenentwurf im Juli 1991 zur Stel1W1gnahme übersandt 
Im August 1991 übermittelte er ein Arbeitspapier der Datenschutz
beauftragten des Bundes und der Länder zu grundsätzlichen Fragen 
des Datenschutzes. Ein weiteres Schreiben vom September 1991 ent
hielt im wesentlichen Vorschläge, die sich auf eine nach Abschluß des 
Gesetzgebungsverfahrens zu schaffende gemeinsame Verwaltungsvor
schrift bezogen. Die Vorstellungen der Datenschutzbeauftragten sind 
in der BesprechWlg über den Referentenentwurf erörtert worden. 1m 
Hinbhck auf die unterschiedlichen Landesdatenschutzgesetze war je
doch eine abschließende Meinungsbildung nicht möglich. 

In der Stellungnahme des Senats zum Bericht des Berliner Daten
schutzbeauftragten zum 31. Dezember 1991 (Drucksache 12/1760 des 
Abgeordnetenhauses von Berlin) ist der Berliner Datenschutzbeauf
tragte deshalb auch auf seine Einflußmöglichkeiten über den BW1des
datenschutzbeauftragten hingewiesen worden. Diese bieten sich ins
besondere deshalb an. weil auch der Datenschutz bei einer sonst vom 
Bund geregelten Materie der konkurrierenden Gesetzgebung vom Bun
desgesetzgeber geregelt werden sollte (Tz. 3.1 der Mitteilung - zur 
Kenntnisnahme - über die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage vor 
Einftlhrung oder Umplanung neuer ADV-Systeme - Drucksache 
12/1987 des Abgeordnetenhauses von Berlin -). 

Entsprechende Gesetzgebungsvorhaben des BW1des bestehen ftl.r die 
Bereiche des Straf-, Jugend- und Untersuchllllgshaftvollzuges. 

Detlef Borrmann 
Staatssekretär 
filr die Senatorin ftl.r Justiz 

Mündliche Anfrage Nr. 20 des Abgeordneten Dr. Christian Zippel 
(CDU) über .,Strafrecbt5verschärfung statt nutzloser AppeUe an 
die Justiz": 

I. Wie steht der Senat zu den immer lauter werdenden Forderungen 
nach Verschärfung des Strafrechts angesichts der zunehmenden 
Kriminalität in unserem Land? 

2. Hat der Senat den Eindruck, daß die Appelle na.ch Ausschöpfimg 
der vorliegenden strafrechtlichen BestimmlUlgen Wirkung zeigen? 
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Antwort des Senats vom 22.1. I 993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 27.1.1993)· 

Zu 1.: Der Senat hat, um hinsichtlich der in der Frage angesprochenen 
Forderungen eine verläßliche Beurteihmgsgrundlage zu erhalten, zu
nächst die Generalstaatsanwälte beim Kammergericht und beim Land
gericht sowie die Präsidentin des Kammergerichts Wld den Präsidenten 
des Landgerichts um eine Stellungnahme gebeten. Diese haben ihrer
seits in den gerichtlichen Spruchkörpern bzw. bei denAbteiJungen der 
Staatsanwaltschaft nachgefragt, zu deren Zuständigkeitsbereich der 
Rechtsextremismus und die Gewaltdelil1e gehören. Diese Berichte 
haben eine allgemeine Absage gegenüber der Verschärfung des Straf
rechts ergeben. 

Allerdings sind einige ErgänZUngen von Straftatbeständen als erforder
lich betrachtet worden. Der Senat hat daraufhin einer Bundesratsini
tiative zugestimmt, die Strafbarkeitstücken bei der Verwendung natio
nalsozialistischer Symbole (§ 86 a des Strafgesetzbuchs) und beim 
Tatbestand der Volksverhetzung (§ 130 des Strafgesetzbuchs) schlie
ßen sollen. Dagegen hat der Senat der Forderung nach einer Änderung 
der Vorschriften über den Landfriedensbruch (§ 125 des Strafgesetz
buchs) nicht zugestimmt, weil das geltende Recht so weit befriedigt, 
wie dies prak-tisch überhaupt nur möglich ist, und der Strafrahmen der 
Vorschrift bisher kaum ausgeschöpft wurde. 

Zu 2.: Der Generalstaatsanwalt beim Kammergericht hat eine am 
I . Januar 1993 in Kraft getretene interne Weisung erlassen, nach der 
die Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft in der HauptverhandlWlg 
besonders auf ein angemessenes Strafmaß zu achten Wld ggf. im Falle 
eines als zu milde erachteten gerichtlichen Urteils Rechtsmittel einzu
legen haben. Diese Maßnahme hat mehr als bloß Appellcharakter, je
doch lassen sieb ihre Wirkungen angesichts der erst kurzen Geltungs
dauernoch nicht übersehen. 

Richterliche Entscheidungen werden m Unabhängigkeit und fUr den 
jeweils einzelnen Fall getroffen, so daß ihre Beeinflussung durch Wei
sungen oder öffentliche Äußerungen ausscheidet. Immerhin ist aber 
auch fiir Richter die Beunruhigung, die in der Öffentlichkeit durch 
eine Straftat entsteht, nicht unwichtig. Sie spielt vielmehr z. B. dort 
eine Rolle, wo es um die Wahl zwischen einer kurzen Freiheitsstrafe 
Wld einer Geldstrafe gebt (§ 47 des Strafgesetzbuchs) oder wo zu ent
scheiden ist, ob eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden 
soll oder nicht (§ 56 des Strafgesetzbuchs). In beiden Situationen 
spielen nicht nur täterbezogene Merkmale, sondern auch das Merkmal 
der Verteidigung der RechtsordnWlg eine Rolle. Deren Notwendigkeit 
spricht gegen die EntscheidWlg ftl.r die Geldstrafe oder gegen die Straf
aussetzung zur Bewährung. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin fiir Justiz 

Mündliche Altfrage Nr. 11 der Abgeordneten Giseta Greiner 
(CDU) über ,.Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber an Buch
binderbetriebe in Justizvollzugsanstalten": 

I. Trifit es zu, daß das Kapazitätsvolumen der in Eigenregie geftlhrten 
Buchbinderbetriebe der Justizvollzugsanstalten in den letzten zv<'ölf 
Monaten ausgedehnt '"urde? 

2. Ist dem Senat bekannt, daß bei der günstigeren Preisgestaltung die
ser Betriebe ein ausgewogener Wettbewerb mit den selbständigen 
Buchbinderbetrieben zunehmend unterlaufen wird? 

Antwort des Senats vom 11 .3.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 15.3.1993): 

Zu 1.: Seit der Vereinigung der Stadt ist die Nachfrage ftl.r derartige 
Aufträge besonders aus den Bezirksverwaltungen im früheren Ostteil 
der Stadt erheblich angestiegen. Dies hat zu einer verbesserten Aus
lastung der Buchbinderbetriebe gefilhrt. Der Senat begrilßt diese Ent
wicklung, weil hierdurch den Justizvo!Jzugsanstalten ermöglicht wird, 
dem gesetzlichen Auftrag entsprechend Strafgefangene in \\<lrtschaft-
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lieh ergiebiger Arbeit einzusetzen, an die auch nach der Entlassung zur 
Schaffung einer Existenzgrundlage angeknüpft werden kann. 

Der Senat nutzt die Gelegenheit dieser Frage, um auf die Sorgen hin
zuweisen, die hinsichtlich der Beschaffung eines ausreichenden Ar
beitsvolwnens filr die Anstaltsbetriebe allgemein bestehen. Der der
zeitige Arbeitsmarlet mit den hohen Arbeitslosenzahlen vermindert das 
Interesse zur Auftragsvergabe an Anstaltsbetriebe erheblich. Damit ge
rät ein wichtiger Teil der Resozialisierungsbemühungen in Gefahr. 

Zu 2.: Dem Senat ist die Preisgestaltung bekannt, es besteht keine Ab
sicht, davon abzuweichen. Nach den Bestimmungen der Arbeitsver
waltungsordnung sind filr die Erzeugnisse und Leisttmgen der An
staltsbetriebe Preise zu berechnen, die sich an denen der freien Wirt
schaft ftlr Eneugnisse und Leistungen gleicher Art und Güte orientie
ren. Wenn gleichwohl eine günstigere Preisgestaltung zu verzeichnen 
ist, so resultiert dies aus der Tatsache, daß nicht unbedingt der Quali
tätsstandard von Betrieben außerhalb der Justizvollzugsanstalten er
reicht wird. 

Im übrigen hat die Preisgestaltung auf die Auftragsvergabe durch 
öffentliche Stellen keinen Einfluß. De1m selbst bei gleicher Preis
gestaltung wOrden sie regelmäßig die Betriebe der Justizvollzugsan
stalten in Anspruch nehmen, weil Verwaltungsdienststellen in der 
Regel tUr derartige Aufträge keine eigenen Haushaltsmittel verwenden 
mllssen, da sie nach§ 61 LHO als interne Verrechnungen, d. h. ohne 
Wertausgleich abgerechnet werden. 

Pro( Dr. Jutta Limbach 
Senatorin tUr Justiz 

Bilanz der Berliner AIDS-Politik 

Die Senatsverwaltung fttr Gesundheit teilt mit 

15. März 1993 

Nach Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes ist der IOOOste AIDS
Tote in Berlin zu beklagen. ,,Das ist fttr mich Anlaß genug, ein erwei
tertes Konzept zur AIDS-Prävention bei jungen Menschen in Berlin 
vonustellen", so Gesundheitssenator Dr. Peter Lother aufder heutigen 
Pressekonferenz im Schöneberger Rathaus. 

,,Berlin verfugt über eine bundesweit einzigartige Infrastruktur aus Be
ratungs-, Betreuungs- und Pflegeprojekten im Selbsthilfebereich, Bera
tungsstellen der Gesundheitsämter, niedergelassenen Schwerpunkt
praxen, spezialisierten Sozialstationen, Tageskliniken, Schwerpunkt
krankenhäusern und einem landesweiten Angebot an HIV-Ambulanzen 
und Präventionsprogrammen fUr junge Menschen. 

Dennoch sind in Berlin bisher 1000 Menschen an einer Infektion mit 
HIV verstorben. Für mich bedeutet dies eine drängende Mahnung, 
Maßnahmen der Prävention und Versorgung im AIDS-Bereich trotz 
aller erreichten Erfolge auch künftig nicht zu vernachlässigen. 

Die Sicherung unserer Infrastruktur bleibt deshalb oberstes Ziel der 
Berliner AIDS-Politik.« 

Bis zum Jahresende 1992 erkrankten 1974 Menschen an AIDS, davon 
33 im Ostteil der Stadt. Bezogen auf bundesweit 9205 Fälle bedeutet 
dies, daß jeder ftlnfte an AIDS Erkrani'1e in Berlin lebt und hier ver
sorgt wird. Die Zahl der lllV-Infizierten in Berlin wird vom Senat auf 
rund 15 000 geschätzt. 

Unterschiede ergeben sich im Vergleich der Berliner Zahlen mit dem 
Bundesdurchschnitt bei dem Anteil von Frauen (Berlin 6,3 %~ bundes
weit 8,8 %) bzw. beim Anteil Schwuler und Bisexueller (Berlin 
78,8 %; bundesweit 68,9 %) an der Gesamtzahl der Erkrankten. Aber 
auch andere Daten weisen im Vergleich Differenzen auf: Hatten in 
Berlin nur 2,9% der Erkrankten ein heterosexuelles Infektionsrisiko, 
waren es bundesweit 5,1 %; mit 49,7% liegt die Sterbequote der Er
krankten in Berlin wn über 3% unter dem Bundesdurchschnitt 
(53%). Bis Ende des Jahres starben 982 Menschen in Berlin (davon 
19 Patienten im Ostteil) an AIDS, inzwischen sind es über I 000! 
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.Meine Aufinerksamkeit gilt aber auch der zweiten Hauptbetroffeneu
gruppe - den Drogenabhängigen. Deren gesundheitliche Versorgung 
muß deutlich verbessert werden!" Für Maßnahmen der Zuwendungs
empfanger stehen im Gesundheitsetat 1993 Mittel in Höhe von 
5,8 Mio. DM zur Verfil.gung, das ist mehr als im Vmjahr- "angesichts 
stagnierender Haushaltsansätze und pauschaler Minderausgaben in 
allen Ressorts ein bemerkenswerter Erfolg unserer Bemühungen", so 
Dr. Luther. 

Mit rund 15 Mio. DM gibt das Land Berlin in diesem Jahr ein Mehr
faches für vergleichbare Maßnahmen der AIDS-Prävention und Ver
sorgung Betroffener gegenüber den übrigen Bundesländern aus, so
W'Ohl bezogen auf die Bevölkerungszahl als auch auf die Zahl der an 
AIDS Erkrankten. Während einzelne Bundesländer, so Baden-Würt
temberg und Hessen. ihre Landesmittel gegentiber 1992 deutlich redu
zieren, liegt der Zuwachs in Berlin bei rund 2 %. ,,Damit sichern wir 
auch die Betreuung der Menschen mit HIV und AIDS, die in nicht ge
ringer Zahl aus anderen Bundesländern nach Berlin kommen", erldarte 
der Gesundheitssenator. 

,,Berlin ist im Bundesmaßstab auch beispielhaft hinsichtlich der ver
einbarten finanziellen Regelungen bei der Betreuung der an AIDS Er
krankten. Als einziges Bundesland hat Berlin kostendeckende Pflege
sätze fil.r AIDS-Patienten im tellstationären (Tageskliniken) und statio
nären Bereich. Darüber hinaus beteiligen sich Sozialleistungsträger 
wie die Krankenkassen und Sozialämter, Institutionen wie die Arzte
kammer und private Einzelpersonen und Unternehmen insbesondere 
auch mit finanziellen Mitteln an der Betreuung von Menschen mit HlV 
und AIDS". 

Die in der AIDS-Politik der letzten Jahre erreichten Erfolge waren nur 
durch unveränderte Anstrengungen des Berliner Senats möglich. An
gesichts zu erwartender steigender Zahlen von Menschen mit HIV und 
AIDS und der unbestritten notwendigen Fortsetzung der Präventions
arbeit müßten auch in den nächsten Jahren erhebliche Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden. 
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§§ 13, 46, 51 Abs. 3, 75 Abs. 2 StVollzG, Nr. 6 Abs. 2 und 3 VV zu 
§ 13 StVollzG(Gewährung einer Urlaubsbeihilfe) 

1. Bei der Prüfung der Bedürftigkelt eines Gefangenen im Hin
blick auf die Gewährung einer Beihilfe aus staatlieben Mitteln 
sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse insgesamt zu 
berücksichtigen. Eine Inanspruchnahme des Überbrückungsgel
des gemäß Nr. 6 Abs. 2 Satz 7 VV zu § 13 StVollzG i. V. m. Nr. 2 
Abs. 1 VV zu § 51 StVollzG kommt im Sinne von § 51 Abs. 3 
StVoUzG auch bei der Gewährung \o'OD Regelurlaub in Betracbl 

2. Gibt ein Gefangener sein Taschengeld (§ 46 StVollzG) aus, ohne 
eine Urlaubsrücklage zu bilden, kann ihm dies nicht zum Vor
wurf gereichen, unwirtschaftlich i. S. d. Nr. 6 Abs. 3 VV zu § 13 
StVollzG i. V. m. § 75 Abs. 2 StVollzG gehandelt zu haben. 

OLGHamm, Beschluß vom 11.12.1990-1 Vollz (Ws) 145/90-

Gründe: 

Der Betroffene verbüßt in der Justizvollzugsanstalt R. Freiheitsstrafe. 
Für die Zeit vom 5. bis zum 7. Januar 1990 gewährte ihm der Anstalts.. 
Ieiter Urlaub nach § 13 StVollzG. Einen vom Betroffenen gestellten 
Antrag auf Gewährung einer Lebensunterhalts- und Falutkostenbeihilfe 
lehnte der Anstaltsleiter am 29. Dezember 1989 ab. Den dagegen ge
richteten Widerspruch des Betroffenen vom 5. Januar 1990 wies der 
Präsident des Justizvollzugsamts Rheinland mit Bescheid vom 9. März 
1990 ZUI1lclc. Zur Begründung ft1hrte er im w-esentlichen aus, die Ge
währung einer Beihilfe komme nicht in Frage, weil der Betroffene 
selber keine Anstrengungen unternommen habe, Hausgeld anzusparen 
und er noch am 22. Dezember 1989 in Kenntnis der bevorstehenden 
Beurlaubung das gesamte Taschengeld in Höhe von DM 37,80 voll
ständig fiJr den Einkauf verwendet habe. 

Mit seinem Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat sich der Betrof
fene gegen diese Verftlgungen der Vollzugsbehörden gewendet. Die 
Strafvollstreckungskammer hat mit dem angefochtenen Beschluß, der 
obige Feststellungen enthält, den Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
zurückgewiesen mit der Begrundung, die angefochtene Entscheidung 
des Anstaltsleiters in der Fassung des Widerspruchsbescheides lasse 
Ennessensfehler nicht erkennen. 

Hiergegen richtet sieb die vom Betroffenen am 2. Oktober 1990 zu Pro
tokoll des Rechtspflegers des Amtsgerichts R. eingelegte und begrUn
dete Rechtsbeschwerde. Er rügt mit näherer Ausftlhrung die Verletzung 
sachlichen Rechts. 

Das Rechtsmittel ist verspätet, da es nicht binnen eines Monats nach 
Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eingelegt und begründet 
worden ist(§ 118 Abs. I StVollzG). Ausweislich der bei den Akten be
ftndlicben Zustellungsurkunde wurde der angefochtene Beschluß dem 
Betroffenen am 30. August 1990 zugestellt Da der 30. September 
1990 ein Sonntag war, endete die Frist gemäß §§ 120 Abs. I StVollzG, 
43 StPO mit Ablauf des l. Oktobers 1990. 
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Dem Betroffenen ·war jedoch antragsgemäß gegen die Säumnis Wieder
einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, da er diese nicht ver
schuldet hat (§§ 120 Abs. I StVollzG, 44 StPO). Wie der Rechtspfle
ger des Amtsgerichts mitgeteilt hat, ging der Antrag des Betroffenen 
vom 28. September 1990 auf Beurkundw1g des von ihm einzulegenden 
Rechtsmittels am 28. September 1990 ein. Daß dieses Begehren erst 
gegen Ende der Rechtsmittelfrist gestellt wurde. kann dem Betroffenen 
nicht zum Vorwurf gereichen, da auch ein Strafgefangener die ihm vom 
Gesetz eingeräumte Rechtsmittelfiist voll in Anspruch nehmen kann. 
Wenn unter diesen Umständen der Rechtspfleger das Protokoll nicht 
mehr rechtzeitig aufuehmen konnte, fällt dieses nicht in den Verant
wortungsbereich des Betroffenen. Von der Erhebung der Gerichts
kosten ftlr die Wiedereinsetzung war gemäß § 8 GKG abzusehen. 

Die besonderen Zulässigkeilsvoraussetzungen nach § 116 StVollzG fii.r 
die Rechtsbeschwerde sind auch gegeben. Es ist geboten, die Nachprü
fung der angefochtenen Entscheidung sowohl zur Sicherong einer ein
heitlichen Rechtsprechung als auch zur Fortbildung des Rechts zu er
möglichen. 

Das Rechtsmittel ist auch begründet. 

Der Senat geht nach den Umständen des Falles davon aus, daß die Ent
scheidung 'des Anstaltsleiters, die im angefochtenen Beschluß wegen 
der revisionsrechtlichen Ausgestaltung der Rechtsbeschwerde hätte 
mitgeteilt werden müssen, keine \'lfeitergehende Begründung als der 
Widerspruchsbescheid hane. Zu Unrecht hält die Strafvollstreckungs
kammer die angefochtene Entscheidung in Gestalt des Widerspruchs
bescheides fur ermessensfehlerfrei. 

Das Strafvollzugsgesetz enthält keine rechtliche Regelung da.rtlber, 
wann und unter welchen Umständen einem Strafgefangenen Beihilfe 
zu Urlaubskosten zu gewähren ist. Die Verwaltung ist aber zugunsten 
der Strafgefangenen eine Selbstbindung eingegangen, indem in den 
bundeseinheitlichen Venvaltungsvorschriften zum Strafvollzugsgesetz 
(VVStVollzG) vom I. Januar 1977 unter Nr. 6 , Abs. 2 Satz 3 zu § 13 
bestimmt ist, daß, soweit die eigenen Mittel des Gefangenen nicht aus
reichen, ihm eine Beihilfe ftlr die Urlaubszeit aus staatlichen Mitteln 
gewährt werden kann. Nach der Formulierung dieser Bestimmung ist 
den Vollzugsbehörden ein Ermessensspielraum hierbei nicht ein
geräumt. 

Die Vollzugsbehörde hat ihr Ennessen rechtsfehlerhaft ausgeübt. Nach 
Nr. 6 Abs. 3 VVStVollzG zu§ 13 gilt bei der Prüfung, ob Beihilfe aus 
staatlichen Mitteln zu gewähren ist, § 75 entsprechend. Danach sind, 
in Anwendung von § 75 Abs. 2 StVollzG, von der Vollzugsbehörde bei 
ihrer Entscheidung der persönliche Arbeitseinsatz des Gefangenen und 
die Wirtschaftlichkeit seiner Verfügungen über Eigengeld und Haus
geld während der Strafzeit zu berücksichtigen. Eine solche Unwirt
schaftlichkeit, die die Vollzugsbehörde zum Nachteil des Betroffenen 
hat ausschlagen lassen, hat sie darin gefunden, daß er am 22. Dezem
ber 1989 in Kenntnis des bevorstehenden Urlaubs das gesamte 
Taschengeld in Höhe von DM 37,80 vollständig bei einem Einkauf 
ausgegeben hat. Dem kann nicht gefolgt werden. Das Taschengeld, das 
ein Gefangener gemäß § 46 StVollzG erhält, wenn er ohne eigenes 
Verschuldeo kein Arbeitsentgelt und keine Ausbildungsbeihilfe erhält, 
ist anfgrund der Verwaltungsvorschriften zu dieser Bestimmung knapp 
bemessen, wie auch die Höhe des dem Betroffenen filr Dezember 1 989 
gutgeschriebenen Betrages erkennen läßt. Es steht dem Gefangenen zur 
Verftigung, damit er die dringenden Lebensbedürfnisse befriedigen und 
sich in sehr bescheidenem Umfang Annehmlichkeiten verschaffen 
kann. Wenn ein Gefangener diesen begrenzten Betrag solchermaßen 
ausgibt, ohne eine Urlaubsrücklage zu bilden, kann ihm dieses nicht 
zum Vorwurf gereichen, un\\irtschaftlich gehandelt zu haben. 
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Da aus Abs. 3 der W zu§ 46 folgt, daß das Taschengeld monatlich tu 
gewähren ist. koiUlte vom Betroffenen um so weniger gefordert wer
den. er möge von seinem Dezembertaschengeld etwas für den Urlaub 
zurücklegen, als dieser erst im Januar gewährt werden sollte. 

Die. ferner im Widerspruchsbescheid gegebene Begründung, der Be
troffene habe keinerlei Anstrengung unternommen, Hausgeld anzuspa
ren, ist nicht geeignet, die Ermessensentscheidwtg zu tragen. Die Voll
zugsbehörde hat es wtterlassen, jegliche nähere Begründung zu geben. 
Es ist nicht dargelegt, ob der Betroffene, über die Rücklage eines 
Teiles des Taschengeldes hinaus, eine von ihm nicht wahrgenommene 
Möglichkeit gehabt hat, Hausgeld zurückzulegen. Da die Strafvoll
streckungskammer die Entscheidungen der Vollzugsbehörden für recht
lich unbedenklich erachtet hat, war der Beschluß aufzuheben. 

Gemäß§ 119 Abs. 4 StVollzG brauchte die Sache nicht an die Straf
vollstreckungskammer zurückverwiesen zu werden, sondern der Senat 
konnte abschließend entscheiden. 

Da, •Nie oben dargelegt, die Vollzugsbehörden ihr Ermessen rechts
fehlerhaft ausgeübt haben, waren die VerfUgung des Anstaltsleiters 
wtd der Widerspruchsbescheid aufzuheben wtd der Anstaltsleiter SJUU
weisen. unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut 
über den Antrag des Betroffenen zu befinden. 

Für die weitere Behandlung der Sache weist der Senat darauf hin. daß 
bei der Prüfung der Bedürftigkeit des Betroffenen seine Einkommens
Wld Vermögensverhältnisse insgesamt zu berücksichtigen sind, insbe
sondere er gemäß Nr. 6 Abs. 2 Satz 2 WStVollzG ~;u § 13 in Verbin
dWtg mit Nr. 2 Abs. 1 WStVollzG zu§ 51 der Gefangene fur die Be
streitung der Urlaubskosten auf sein Überbrückungsgeld "\<-enviesen 
werden kann, wenn zu l!n\-'arten ist. daß dem Gefangenen bei der Ent
lassWlg in die Freiheit ein Überbrückungsgeld in angemessener Höhe 
zur Verfligung steht. Der Senat ist dabei der Ansicht, daß die Inan
spruchnahme des Überbrückungsgeldes nicht nur im Sinne von § 51 
Abs. 3 StVollzG in Betracht kommt, wenn der Urlaub - im engeren 
Sinne- der Eingliederung des Gefangenen dient, er bei:;pielsweise also 
gewährt v.ird zur Erlangung eines Arbeitsplatzes oder einer Unterkunft 
fi\r die Zeit nach der Entlassung. Wenn schon bei emem aus soZ1alen 
Gründen solchermaßen dringend gebotenen Urlaub Überbrückungsgeld 
verwendet werden kann, wenn bis zur Entlassung der erforderliche Ge
samtbetrag wieder angespart werden kann oder nicht in voller Höhe 
benötigt "'ird, so muß es möglich sein, einen Gefangenen unter diesen 
Voraussetzungen um so eher auf das Überbrückungsgeld zu verweisen 
und keine staatliche Beihilfe zu gewähren, wenn Urlaub nach § 13 
StVollzG, der ja immer auch ein Mittel der Resozialisierung ist, aus 
weniger dringendem Anlaß gewährt wird. Dem steht nicht entgegen, 
daß in Nr. 6 Abs. 2 Satz 2 W zu§ 13 StVollzG aufNr. 2 Abs. 1 zu 
§51 StVollzG verwiesen wird. 'Worin wiederum§ 51 Abs. 3 StVollzG 
angefiihrt ist. Nach letzterer Best.unmung soll der Anstaltsleiter gestal
ten, daß das Überbrückungsgeld filr Ausgaben in Anspruch genommen 
wird, die der Eingliederung des Gefangenen dienen. Dazu zählen nach 
Nr. 2 Abs. 2 der W zu§ 51 StVollzG insbesondere Aufwendungen zur 
Erlangung eines Arbeitsplatzes und einer Unterlrunft nach der Ent
lassung. Diese Bestimmungen sind bei der Bev.ilügung einer Urlaubs
beihilfe nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 2 W zu § 13 StVollzG jedoch nicht 
unmittelbar, sondern nur entsprechend anzuwenden. so daß die oben 
vom Senat vorgenommene Auslegung nicht nur statthaft, sondern 
geboten erscheint. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 121, Abs. 1, 4 StVollzG, 467 
StPO. Über den Antrag auf Ge."vabrung von Prozeßkostenhilfe brauchte 
nicht entschieden zu werden, da den Betroffenen keine Kostenlast 
trim. 

Entnommen aus Zeitschrift fü r Strafvollzug und StraffälligenhUfe, 
42. Jahrgang, Heft 1, Seite 55, Februar 1993 

§ 27 Abs. 1 Satz 2 StVollzG (Gebotensein akustischer BesuchsOber
wachung) 

1. Der Umstand, daß ein Strafgefangener schon seit Jahren eine 
negath:e und abiebnende Haltung zum Strafvollzug einnimmt, 
kann für sich allein eine akustische Besuchsüberwachung aus 

35 

Behandlungsgründen nicht rechtfertigen. Es ist nicht enicbt
lich, wie bei einer solchen Situation aus einem Gespräch des Ge
fangenen mit seiner Mutter konkrete Anhaltspunkte für eine er
folgversprechende Behandlung gewonnen werden könnten (vgl. 
auch OLG Saarbrücken ZfStrVo 1984, S. 176). 

2. Die Frage, ob aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt eine akustische Besuchsüberwachung geboten ist, bedarf 
der Prüfung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände 
des Einzelfalles. 

3. Das Merkmal des Gebotenseins akustischer Besuchsüber
wachung aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt ist bei Besuchen von Penonen, die dem 
Gefangenen nahestchen, unter Beachtung des Penönlicbkeits-
rechts des Gefangenen nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art 1 Abs. 1 GG eng auszulegen (vgl. OLG Frankfurt ZfStrVo 
1990, s. 186). 

OLG Nürnberg, Beschluß vom 13.5.1992 - Ws 443/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft l. Seite 56. Februar 1993 

§ 47 StVollzG, § 850 d Abs. 1 Satz 2 ZPO (Unprandbarkeit des Haus
geldes) 

Das Hausgeld eines Strafgefangenen gehört zum notwendigen Un
terhalt im Sinne des § 850 d Abs. 1 Satz 2 ZPO. Es ist dementspre
chend unpfändbar und kann nicht für Unterhaltsforderungen in 
Anspruch genommen ,.,·erden. 

LG Münster, Beschluß vom 27.6.1991-5 T 251/91-

Gründe: 

Der Gläubiger betreibt die Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner 
wegen laufenden und ruckständigen Unterhalts aus dem Versäumnis
urteil des Amtsgerichts Coesfeld vom 12.11.1985 - 5 F 503/84 - . Er 
hat am 31.10.1990 beim Amtsgericht einen Pfandungs- und Überwei
sungsbeschluß CT'Nirkt, durch den unter anderem auch das einen Betrag 
von DM 30,- übersteigende Hausgeld des Schuldners geptlndet 'vird 

Der Drittschuldner hat am 11 . Dezember 1990 gegen die P~ung des 
Hausgeldes Erinnerung eingelegt, welche durch den angefochtenen Be
schluß vom Amtsgericht zurückge,viesen worden ist. Mit der .hiergegen 
gerichteten und rechtzeitig eingelegten sofortigen Beschwerde begehrt 
der Drittschuldner "-'Citerhin, die Pfhndung des Hausgeldes. welches 
dem Schuldner nach § 47 Strafvollzugsgesetz ausgezahlt wird, aufzu
heben. 

Wegen der näheren Einzelheiten \vird auf die Erinnerung vom 
11.1,2.1990, den angefochtenen Beschluß und die Beschwerde Bezug 
genommen. 

Die Besch\'1-·erde hat Erfolg. 

Auch die Kammer hält mit dem Beschwerdeft1hrer das den1 Schuldner 
ausgezahlte Hausgeld fllr Wlpflindbar im Sinne der § 851 Abs. 2 ZPO, 
§ 393 BGB. 

Wenn em Gefangener einer Arbeit nachgeht und damit Einkommen er
zielt, muß ihm von seinem Einkommen durch den Leiter der Vollzugs
anstalt ein Teil nach § 47 Strafvollzugsgesetz als ,,Hausgeld" gutge
scluieben werden. Ober dieses Geld kann der Gefangene frei verfugen, 
d. h. c:r kann sich davon Nahrungs- oder Genußmitt.el wie etwa Schoko
lade oder Zigaretten, oder aber Bßcher oder Zeitschriften kaufen, oder 
aber bei gewährtem Ausgang seine Fahrtkosten bestreiten. 

Das. einem Gefangenen zustehende Hausgeld ist deswegen zweck
gebWlden filr die Befriedigung von persönlichen Bedürfnissen des Ge
fangenen. Würde das Hausgeld oder ein Teil desselben an den hier 
pfiindend.en Gläubiger für dessen Unterhalt gezahlt, würde diese 
Zweckbestimmung des Hausgeldes aufgehoben. 
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Aus den Materialien zum Strafvollzugsgesetz (Bundestagsdrucksache 
7/918} vom 23. Juli 1973 ergibt sich, daß der Gesetzgeber erreichen 
wollte, daß der Gefangene sein Hausgeld ftlr den Einkauf oder ander
weitig frei verwenden kann und einen ZugritT anderer nicht zu beftlrch
ten braucht. Die Kammer schließt sich deswegen der in Literatur und 
Rechtsprechung herrschenden Meinung (vgl. Calliess/Müller-Dietz, 
Strafvollzugsgesetz, 4. Aufl., § 47, Rz. 1, LG Regensburg, Zeitschrift 
ftlr Strafvollzug, 1981. S. 314) an, wonach das Hausgeld eines Straf
gefangenen zum notwendigen Unterhalt im Sinne von § 850 d Abs. I 
Satz 2 ZPO gehört, daher unpOindbar ist und auch nicht ftlr Unterhalts
forderungen in Ansprnch genommen werden kann. 

Der gegenteiligen Meinung von Stöber (Forderungspflindung, Rz. 140), 
wonach das Hausgeld bis auf einen Betrag von DM 30,- generell 
pfllndbar sei, kann sich die Kammer nicht anschließen. Stöber folgert 
dies aus der Tatsache, daß nach den §§ 93 Abs. 2, 121 Abs. 5 Strafvoll
zugsgesetz die Vollzugsanstall und auch die Gerichtskasse in bestimm
ten Fällen die Möglichkeit des Zugriffs auf das Hausgeld des Gefange
nen haben, soweit dieses Hausgeld DM 30,- übersteigl Die Kammer 
hält diese Schlußfolgerung filr nicht überzeugend. Die sich aus den ge
nannten Vorschriften ergebende Zugriffsmöglichkeit bezieht sich auf 
streng eingegrenzte Ausnahmesituationen, die genannten Vorschriften 
sind Ausnahmevorschriften. Eine Erweiterung der Aufrechnungsmög
lichkeit (und Zugriffsmöglich.keit) auf andere Forderungen, sei es der 
Vollzugsbehörde oder anderer Gläubiger, verbietet sich aus dem Aus
nahmecharakter des § 93 Strafvollzugsgesetz (und des § 121 Abs. 5 
Strafvollzugsgesetz), vgl. OLG Hamm, NStZ 1984, S. 432. Nach alle
dem hat die Beschwerde des Drittschuldners Erfolg. Es ist daher, wie 
geschehen, zu entscheiden. 

Entnommen aus Zeitschrift für StrafvoUzug und Straff"alligenbilfe, 
42. Jahrgang, Heft I , Seite 58, Februar 1993 

§ 119 StPO, §§ 850 ff. ZPO (Ptandbarkeit des Eigengeldes des Unter
suchungsgefangenen) 

Trotz grundsitzlieber Pfiindbarkeit seines Eigengeldes sind dem 
Untersuchungsgefangenen 20 % des Sozialhilferegelsatzes pfän
dungsfrei zu belassen, da die Versorgung des Untersuchungsgefan
genen nicht aUe persönlichen Bedürfnisse, sondern lediglieb den 
elementaren Lebensbedarf umfaßt 

AG Stuttgart, Beschluß vom 12.8.1992 - VI M.7894/91-

Anmerkung der Schriftleitung: Die Entscheidung folgt der Rechtspre
chung des Landgerichts Frankfurt, Rechtspfleger 1989, 33. 

Entnommen aus Zeitschrift tUT Strafvollzug und Straff"alligenhilfe, 
42. Jahrgang, Heft 1, Selte 59. Februar 1993 

§ 29 Abs. 1 Nr . 1 BtMG; § 267 StPO (Strafloser Konsum von BtM) 

An den Voraussetzungen des unerlaubten Erwerbs von BtM kann 
es fehlen, wenn Rauschgift nur zum M.itgenuß oder in verbrauchs
gerechter Menge zum sofortigen Verbrauch an Ort und Stelle hin
gegeben wird. 

BGH, Beschluß vom 24.11 .1992- 1 StR 780/92 (LG Stuttgart) 

· Aus den Gründen: 

Das LG hat den Angekl. wegen unerlaubten Erwerbs von BtM zu einer 
Freiheitsstrafe von 1 J. bei Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt 
Die auf die Sachrüge gestützte Revision des Angekl. ist begründet. 

I. Nach den Feststellungen war der Angekl. in der Zeit von Anfang 
Juli 1990 bis Ende September 1991 nur neun Wochen drogenfrei. In 
der übrigen Zeit betrug sein durchschnittlicher Tagesverbrauch 0,5 g 
Heroin. Diese Menge erhi,elt er ,jeweils in einzelnen Konsumportionen 
auf einem Löffel vorbereitet" vom Mitangekl. ausgehändigt. Insgesamt 
verabreichte dieser im genannten Zeitraum an den Angekl. 196 g 
Heroin unentgeltlich. Innerhalb desselben Zeitraums injiziene sieb der 
AngeJd. nach und nach diese Heroinmenge. 
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Diese - auf den eigenen Angaben des Angekl. und auf denen des Mit
angekl. beruhenden - Feststellungen legten die Erörterung nahe, ob es 
sich um (fortgesetzten) unerlaubten Erwerb i. S. d. § 29 Abs. I Nr. 1 
BtMG oder um straflosen Konsum handelt: Der Tatbestand des uner
laubten Erwerbs setzt voraus, daß der Täter - auf abgeleitetem Wege -
eigene tatsächliche V cmügungsgewall über das BtM erlangt. Daran 
kann es fehlen , wenn das Rauschgift nur zum Mitgenuß oder, was hier 
in Betracht kommt, in verbrauchsgerechter Menge und zum sofortigen 
Verbrauch an Ort und Stelle hingegeben wird (vg}. dazu BGH StV 
1981, 625; LG München I StV 1984, 77. 78 m. Anm. Grabow, OLG 
Frank:furtiMain StV 1989. 20. 21 ; Körner, BtMG 3. A § 29 Rdnr. 515, 
518). Auf diese Frage ist die StrK, wie die Revision zu Recht rügt, 
nicht eingegangen. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 3, Seite 132, 
März 1993 

§§ 67 Abs. 4, 61 d Abs. 1 Satz 3 StGB (Anrechnung der Unterbrin
gung auf Strafe) 

Wird die Unterbringung vor der St rafe vollzogen, so ist die An
recbnungsmöglichkeit (§ 67 Abs. 4 StGB) nicht beschränkt auf die 
ursprüngliche Höchstfrist von maximal xwei Jahren (§ 67 Abs. 1 
Satz 1 StGB); vielmehr ist die gesamte tatsäebliche Dauer bis zur 
2ß-Grenze anzurechnen. 

Die Vorschrift des § 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB verweist ausschließ
lieb auf die Vorschrift des § 67 d Abs. 4 StGB. Die Obergrenze für 
die Höchstfristverlängerung liegt mithin nicht bei vier Jahren, 
sondern bei 2 Jahren zuzüglich 2/3 der erkannten Strafe. 

OLG Frankfurt/M., Beschluß vom 30.6.1992- 3 Ws 335/92 

Sacb\<·erhalt: 

Mit Beschluß vom 18.3.1 992 hat die StVK - inzwischen bestands
kräftig - die Fortdauer der Unterbringung angeordnet und zugleich vor
erwähnte Anträge der StA abgelehnt. Gegen die Ablehnung ihrer Fest
steilungsanträge wendet sich die StA mit ihrer sofortigen Beschwerde. 
Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg. 

Aus den Gründen: 

. . . Zu Recht hat die St VK - allerdings nur in den Ortinden des ange
fochtenen Beschlusses -die Höchstfrist ftlr die Unterbringung auf den 
27.12.1996 festgesetzt und festgestellt, daß die gesamte Zeit der Unter
bringung bis maxll1lal 2/3 der erkannten Strafe (gekürzt um die Zeit 
der Untersuchungshaft) auf die Strafe anzurechnen ist. 

Die Höchstfrist filr die Unterbringung betragt grundsätzlich Z\vei Jahre 
(§ 67 Abs. l Satz I. Halbs. StGB). Wird die Unterbrin.,oung- wie vor
liegend - vor der Strafe vollzogen, so verlängert sich die Höehstfrist 
um die Dauer der Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der 
Maßregel auf die Strafe angerechnet wird (§ 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB). 
§ 67 Abs. 4 StGB bestimmt, daß die Anrechnung bis zur Erledigung 
von 2/3 der verhängten Strafe erfolgt. Das Zusammenspiel der gesetz
lichen Regelungen und die hieraus zu ziehenden Folgerungen filr die 
Berechnung der verlllngerten Höchstfrist und des Umfangs einer An
rechnung der Unterbringungsdauer auf die Strafe sind umstritten. 

Teils wird vom Wortlaut des § 67 Abs. 4 StGB ausgegangen, der keine 
weitere zeitliche Begrenzung der Anrechnung als die Erreichung des 
2/3-Zeitpunktes vorsehe, und in der Soweit-Formulierung des § 67 d 
Abs. 1 Satz 3 StGB nur ein Verweis auf diese Anrechnungsregelung 
des § 67 Abs. 4 StGB gesehen (vgL Iianack in LK § 67 Rn. 25: Scharf, 
Rpß. 985, 319: LG München L Recht und Psychiatrie 1984, 1986: 
sämtlich filr den Rechtszustand vor dem 23. StrÄG). Die jeweilige 
Obergrenze der Höchstfristverlängerung liegt nach dieser Auffassung 
mithin bei Z\Vei Jahren ZUZüglich 2/3 der Strafe abZüg].ich des Teils der 
Strafe anderweit, insbesondere durch Anrechnung vor dem Maßregel
vollzug erlittenen Untersuchungshaft(§ 51 StGB) erledigt wurde. Legt 
man diesen Berechnungsmodus zugrunde, so endet die Höchstfrist -
wie im angefochtenen Beschluß angenommen - am 27.12.1996 (tat
sächlicher Unterbringungsbeo;inn am 25.9 1991 zuzüglich zwei Jahre 
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zuzüglich 2/3 von 5 Jahren = 40 Monate abzUglieb 29 Tage Untersu
chungshaft). Nach dieser Auffassung ist nach Vollzug der Maßregel die 
gesamte Unterbringungsdauer bis zur 2/3-Grenze vollständig anzu
rechnen. 

Die gegenteilige Auffassung sieht hingegen in der Regelung des § 67 d 
Abs. I Satz l I. Halbs. StGB - der Bestimmung der Grundhöchstfrist -
sowohl eine zusätzliche Begrenzung der Anrechnungsmöglichkeit (§ 67 
Abs. 4 StGB) als auch eine Limitierung der verlängerten Höchstfrist 
(§ 67 d Abs. I Satz 3 StGB). Sie argumentiert, weil die gesetzliche 
Höchstdauer der Unterbringung nach § 64 StGB twei Jahre betrage, 
bestehe auch nur ein höehstmöglicher Anrechnungszeitraum von zwei 
Jahren, der zu einer Verlängerung nach § 67 Abs. 4, 67 d Abs. 1 Satz 3 
StGB auf höchstens vier Jahre ftihre (OLG Hamm, Beschluß vom 
7.7.1989-3 Ws 474/84, 3 Ws 2I4/87; vom 18.4.1989-3 Ws 338/88; 
Volckart NStZ 1987, 215. LG Faderborn NStZ 1990, 357; Dreher
Tröndle, StGB, 45. A , § 67 d. Rn. 3 a; Horn in SK § 67 d, Rn. 5; vgl. 
auch Horstkottein LK § 67 d, Rn. I5). Nach dieser Auffassung wäre
ausgehend vom tatsächlichen Unterbringungstermin am 25. (nicht 26.) 
9.1991 - mithin die Höehstfrist der Unterbringung auf den 24.9.1995 
festzusetzen. Ferner wäre höchstens die Zeit vom 25.9.1991 bis 
24.9.1993 auf die Strafe anzurechnen, so daß während der Unterbrin
gungszeit weder die Hälfte noch gar 2/3 der Strafe durch Anrechnung 
verbüßt werden können. 

Eine vermittelnde Meinung (LG Kleve NStZ 1991 , 486; wohl auch 
Lackner, StGB, 19. A. § 67, Rn. 5; § 67 d, Rn. 2) legt§ 67 d Abs I 
Satz 3 StGB dahin aus, daß sich die Höehstfrist der Unterbringung nur 
um die Dauer der Freiheitsstrafe verlängere, soweit die Zeit des Voll
zugs der Maßregel während der Zweijahresfiist des § 67 d Abs. I 
Satz I StGB auf die Strafe angerechnet werde; eine Verlängerung der 
Grundhöchstfrist also nur durch Erledigung der Strafverbüßung wäh
rend des Laufes der Grundhöehstfrist eintrete. Insoweit folgt sie also 
der zuletzt genannten Auffassung, insbesondere dem OLG Ramm. Be
Zilglich der Anrechnungsfrage (§ 67 Abs. 4 StGB) tritt das LG Kleve 
hingegen der erstgenannten Auffassung bei. Es hält also die gesamte 
Zeit der tatsächlichen Unterbringung bis zur 2/3-Grenze ftlr anrechen
bar. Hinsichtlich der Anrechnungsfrage ist auch das OLG Düsseldorf 
im Beschluß vom 27.5.1991 (4 a Ws 81- 84/92) der erstgenannten 
Auffassung gefolgt. Die Frage der Höehstfiistberechnung hat es offen 
gelassen. Der Senat folgt im Einklang mit dem angefochtenen Be
schluß der erstgenannten Auffassung. 

Für deren Richtigkeit spricht zunächst der Wortlaut der Vorschriften 
der §§ 67 Abs. 4 und 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB. § 67 Abs. 4 StGB ent
hält keine weitergebende Limitierung der Dauer der Anrechnung als 
diejenige der 2/3-Begrenzung, sieht man von der hier nicht interessie
renden Nichtanrechnung des Maßregelvollzugs im Falle des Abbruchs 
wegen Sinnlosigkeit (§ 67 d Abs. 5 StGB) ab. § 67 d Abs. 1 Satz 3 
StGB nimmt nicht auf die Höchstfrist des § 67 d Abs. I Satz I 
I. Halbs. StGB Bezug. Nach dem klaren Wortlaut der letztgenannten 
Vorschrift kommt ihr keinerlei einschränkende Funktion hinsichtlich 
der Anrechenbarkeit des Maßregelvollzugs auf die Strafe und bezüg
lich der verlängerten Höchstfrist zu. Nach dem Zusammenspiel der 
Vorschriften bestimmt ferner nicht die Berechnung der verlängerten 
Höchstfiist -der Maßregel die Dauer und die Grenze der Anrechnung, 
sondern umgekehrt steuert allein die - auf 2/3 begrenzte - Anrech
nungsdauer die Berechnung der verlängerten Höchstfrist der Unterbrin
gung. Zugleich ist die Berechnung der verlängerten Höchstfiist durch 
den Verweis in § 67 d Abs. I Satz 3 StGB auf§ 67 Abs. 4 StGB mit 
der Berechnung der Anrechnungsdauer verkoppelt Eine Berechnung 
der Verlängerung der Höchstfrist unabhängig von der Anrechnungs
dauer läßt der Gesetzestext gerade nicht zu. 

Aus Jetztgenannter Überlegung folgt, daß die vermittelnde Meinung 
des LG Kleve fehlgeht. Aber auch die insbesondere vom OLG Ramm 
vertretene Auffassung, daß die Anrechnungsmöglichkeit beschränkt sei 
auf die ursprüngliche Höchstfrist von maximal zwei Jahren und ferner 
auch nur diese zwei Jahre ,.verlängerungswirksam" sei, also der ur
sprUnglichen Höehstfrist zugeschlagen werden könnten, ist mit dem 
Wortlaut und der Systematik des derzeit gtlltigen Gesetzes nicht in 
Einklang zu bringen. Sie wird deshalb auch wesentlich mit dem Ver
weis auf den früheren Rechtszustand, nämlich mit der Erwägung be
gründet, der einschränkende Nebensatz in § 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB 
habe vor der erst durch das 23. StrÄG vom 13.4.1986 eingeftihrten An-
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rechnungsbegrenzung auf 2/3 der Strafe in § 67 Abs. 4 StGB keinerlei 
Sinn ergeben, \\enn eine unabhängig von der zweijährigen Höchst
dauer zu berechnende Anrechnung zu erfolgen hätte; er sei deshalb nur 
mit der Begrenzung der grundsätzlichen Artrechenbarkeit des Maß
regelvollzugs (§ 67 Abs. 4) auf dessen Grundhöchstfrist (§ 67 d Abs. 1 
Satz 1 I. Halbs. StGB) zu erklären. Dieses Argument mag in der Tat 
vor der Anrechnungsbegrenzung auf 2/3 der Strafe durch das 23. 
StrÄG eine gewisse Überzeugungskraft besessen haben. Nach dieser 
Einftlgung ist aber die keinerlei weitere Artrechnungsbegrenzung ent
haltende eindeutige Regelung des § 67 Abs. 4 StGB einer Auslegung 
nicht mehr fähig und ist ohne Einschränkung anzuwenden. Die Soweit
Formulierung in § 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB hat nunmehr einen eben
falls eindeutigen Sinn, nämlich den alleinigen Verweis auf die eine Be
grenzung ausschließlich regelnde Vorschrift des§ 67 Abs. 4 StGB. Für 
die Fälle, ftlr die noch § 67 Abs. 4 a. F. Anwendung findet, besteht 
lediglich eine Unklarheit der gesetzlichen Vorschriften, die sich nicht 
zu Lasten des Verurteilten auswirken darf, so daß § 67 Abs. I Satz 3 
StGB keine weitergebende Anrechnungsbegrenzung entnommen wer
den kann (so auch OLG Düsseldorf, Beschluß vom 27.5.199I - 4 a Ws 
81 - 84/91 ; Lack:ner, StGB, 19. A , § 67 Rdnr. 5). Ist aber die Anrech
nungszeit nicht auf die Zeit der ursprünglichen Höchstfrist des § 67 d 
Abs. I Satz 1 l. Halbs. StGB (2 Jahre) begrenzt, so kann auch die Ver
längerungsirist in § 67 d Abs. 1 Satz 3 StGB nicht durch die ursprüng
liche Höchstfrist begrenzt sein, sondern ausschließlich durch die 
2/3-Grenze in § 67 Abs. 4 StGB. Die Auffassung des OLG Ramm ver
kehrt hingegen den oben dargestellten gesetzlichen Regelungszusam
menhang von Artrechnungsbegrenzung einerseits und Berechnung der 
verlängerten Höehstfrist andererseits m sein genaues Gegenteil: Sie 
entnimmt der die Verlängerung der Höchstfrist regelnden Vorschrift 
des § 67 d Abs. I Satz 3 StGB (die Soweit-Formulierung enthalte 
einen "unvollkommen zum Ausdruck gekommenen" Verweis auf die 
Grundhöchstfrist) eine Grenze ftlr die Dauer der Anrechnung, statt um
gekehrt in gesetzlichen Einschränkungen der Anrechnungsdauer die 
GTenze der Verlängerung der Höebstfrist zu erblicken. 

Dem OLG Hamm ist ferner zuzugeben, daß eine nahezu unbefristete 
Unterbringung nicht der gesetzgeberischen Intention entspricht, und 
daß nach der hier vertretenen Auffassung § 67 Abs. 1 Satz 3 StGB -
theoretisch- eine Unterbringungszeit von bis zu I2 Jahren (2 + 2/3 von 
15 Jahren= IO Jahre) zuläßt. Dem gesetzlichen Willen nach Begren
zung der Unterbringungsdauer auf eine angemessene und erfolgver
sprechende Dauer der stationären Behandlung tragen aber die Vor
schriften des § 67 d Abs. 5 Satz 1 StGB und § 67 Abs. 5 Satz 2 StGB 
hinreichend Rechnung. § 67 d Abs. 5 Satz 1 StGB ermöglicht eine 
Beendigung der Unterbringung bereits nach einem Jahr, wenn ihre 
Fortdauer aussichtslos erscheint. § 67 Abs. 2 Satz 2 StGB gibt der 
Strafvollstreckungskammer insbesondere dann die Möglichkeit, den 
Vollzug der Strafe anzuordnen, wenn eine Besserung durch Weiter
behandlung im Maßregelvollzug nicht zu envarten, aber noch eine 
lange Freiheitsstrafe zu vollstrecken ist, worauf der angefochtene~ 
schluß zutreffend hinweist. 

Die Auffassung des OLG Hamm führt schließlich zu nicht mehr trag
baren Ergebnissen. Sie benachteiligt durch die auf höchstens zwei 
Jahre begrenzte Anrechnungsdauer zu langfristigen Freiheitsstrafen 
Verurteilte, bei denen ausnahmsweise ein längerfristiger Maßregelvoll
zug indiziert ist und sie verhindert vor allem - wie auch im vorliegen
den Fall -bei längerfristigen Freiheitsstrafen das vom Gesetzgeber ge
WÜll.SChte Ergebnis, nämlich eine Reststrafenaussetzung bereits nach 
Beendigung des Maßregelvollzuges (§ 67 Abs. 5 Satz 1 StGB), da 
durch die Begrenzung der Anrechnungsmöglichkeit auf zwei Jahre der 
Halbstrafenzeitpunl-..i nicht während der Dauer des Maßregelvollzugs 
erreicht werden kann. 

Nach alledem ist die angefochtene Entscheidung zu Recht davon aus
gegangen, daß die Höehstfrist ftlr die Maßregel mit Ablauf des 
27.12.1996 verstrichen ist und eine Anrechnung des Maßregelvoll
zuges bis zur 2/3-Grenze des § 67 Abs. 4 StGB zu erfolgen hat. Diese 
Feststellungen waren lediglich durch Ergänzung des Tenors auszu
sprechen. 

Mitgeteilt von RiOLG Dr. Reinhard Müller-Metz, Frankfurt!M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 2, Seite 92, 
Februar 1993 
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Einkauf in Tegel -
oder wie werde ich schnell reich! 

Mit Beginn des 1. Aprils (das ist leider kein 
Aprilscherz!) wechselte der Einkaufslieferant 
ftlr die Justizvollzugsanstalt T egel. Der bis
herige Lieferant hat aus Altersgründen auf
gehört. Obwohl die Wirtschaftsverwaltung der 
NA Tegel d!verse Großhändler wie Karstadt, 
Aldi usw. anschrieb, fand sich niemand, der 
an dieser Belieferung interessiert gewesen 
Wäre. Einzig· und allein die Firmen König und 
DA VO bewarben sich darum, die Gefangenen 

in Tegel zukünftig mit diversen Lebens- und 
Genußmitteln zu versorgen 

Nachdem die Gefangenen die Einkaufslisten 
ausgehändigt bekamen, bheb ihnen zunächst 
einmal die Spucke weg. Nicht nur, daß einige 
Genußmittel wie z. B. Kailee zum Teil ca. 
10% teurer geworden sind, nein, einige ver
trautgewordene Artikel fehlen im Sortiment. 
Das Erstaunen wurde größer, weil auf der 

ZB Zentrale Beratuopatelle 
cler freien StrafläiDaenhiHe lD Berlin 

Bundesallee 42, W- 1000 Berlin 31 Telefon: 86 05 41 
Fahrverbindungen: 
U·Bahnllnk:n 7 und' - U-Bahnhor Berliner Straße • llu<llnltn 104 und 204 

Wir beraten 
-Straffällige 
-Haft~ntltJ.ssene 
-von Inhaftierung bedrohte Personen 
-Angehörige, Freunde und Belcannte 

bei 
·persönlichen Problemen 
-EntltJssungsvorbereitungen 
-rechtlichen Problemen (r.b. Sor.ißlhilje) 
- der Wohnungssuche 
·fi_nanr.~lkn Problemen 
-Oberschuldung (Schuldenregulierung) 
-Geldstrafen 
·Problemen mil der Arbeit 

ZusättUc:h bie~n wir sozialtherapeutische 
~präc:be uod G ruppen ao 

Ti lguoa uoti.obringüch er Geldst.rafeo 
durch Ableistuog voo gemeinnütziger 
Arbeit 
Beratuns durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berline. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 1~.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 • 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 • 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZR 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nach Vcrc:inbarunJ schrirtlich, tclc(onbch b-t.w. ill>cr 
ihrc(n) Gruppenietier (in) oderOher •vnrmcltlcr" 

Rückseite der Einkaufsliste zu lesen stand, 
daß die Angabe des Verfallsdatums eines 
Lebensmittels nicht zwingend sei, sondern die 
Ware eben auch noch nach diesem Datum, 
was von der Firma als Haltbarkeitsdatum be
zeichnet wurde, ohne Probleme verbraucht 
werden kann. 

Diese Information stinunt so einfach nicht. 
Der Gewerbeaußendienst kontrolliert in 
Berlin regelmäßig die LebensmitteUäden. 
Wenn sich im Kühlregal Ware mit abgelau
fenem Verfalldatum befindet, kostet das 
schon beim ersten Mal einige Hundert Mark 
Strafe. Warum die Firma schreibt, daß auch 
Ware, die nur noch denselben Tag haltbar ist, 
ausgeliefert werden kann, ist leicht verstand
lieh. Liegt doch nun das Risiko nicht mehr 
beim Verkäufer. sondern beim Käufer. Zwei 
bis drei Wochen sind die Waren in der Regel 
haltbar. Dann werden sie am letzten Tag eben 
irgendeinem "dummen" Gefangenen "ange
dreht", der noch "froh" sein muß, überhaupt 
etwas zu bekommen. Immerhin ist zwischen
zeitlich das Warenangebot um ein paar Arti
kel erweitert worden. 

Es ist traurig, daß sich wirklich niemand sonst 
findet, der an einem Umsatz von 800 000 DM 
bis I ,2 Mio. DM jährlich interessiert ist und 
die Belieferung der NA T egel übernehmen 
möchte. Wir waren schon immer der Mei
nung, daß es unbedingt nötig ist, daß in 
Tegel, wie auch in ~deren bundesdeutseben 
N As üblich, ein Verkaufsladen eingerichtet 
wird, in dem die Gefangenen einmal wöchent
lich oder eventuell auch öfter, je nachdem wie 
das organisatorisch zu bewerkstelligen wäre, 
ihre Waren einkaufen und dabei vor allem 
auch sehen wUrden, \\'8S sie kaufen. 

Das Strafvollzugsgesetz schreibt doch vor, 
daß das Leben im Vollzug dem Leben drau
ßen soweit als möglich angeglichen sein soll. 
Natürlich kaufen Leute draußen auch über 
Versandhäuser, aber Lebensmittel werden auf 
Sicht gekauft. Ein Verkaufsladen in Tegel 
würde das Angebot an Frischwaren verbes
sern und dem Angleichungsgrundsalz gerech
ter werden. 

-gäh-
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Buch 
Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 MUnchen 19 

Sheldrake/ Abraham!McKenna 

Denken am Rande des Undenkbaren 

Neue Dimensionen des Denk:ens und For
schens werden der Wissenschaft vor allem 
von solchen Wissenschaftlern erschlossen. die 
den Mut haben, die Wege des allgemein An
erkannten zu verlassen und in Bereiche des 
bisher Undenkbaren vorzustoßen. Rupert 
Sireidrake studierte Philosophie in Harvard 
und promovierte in Biochemie an der Univer
sität von Cambridge. Terence ,\,-fcKeuna, Eth
nologe und Anthropologe, hat sich besonders 
mit der Kulturgeschichte psychoak'tiver Sub
stanzen beschäftigt. Ralph Abraham, Profes
sor tnr Mathema~ war maßgeblich an der 
Entwicklung der das moderne wissenschaft
liebe Denken umwälzenden Chaos-Theorie 
beteiligt. 

Alle drei Autoren sind einerseits - jeder auf 
seinem Gebiet - als international anerkannte 
Fachleute ausgewiesen, zugleich aber auch als 
balmbrechende Neuerer und kreative Quer
denker bekannt Das Vergnügen am Aben
teuer des Geistes überträgt sich auf den Leser. 
Die funkensprühenden Ausfilhrungen dieser 
drei Wissenschaftler über Gott und die Welt, 
Chaos und Kreativität sind herausforderndes 
Lesefutter tnr alle, die bereit sind, den Hinter
hof der Schulwissenschaften zu verlassen, um 
sich auf eine schwindelerregende Gratwande
rung des Denkens zu begeben. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Yvette Pierpaoli 

Eine Frau für tausend Kinder 

-rdh-

Dieses Buch beinhaltet die Lebensgeschichte 
einer Frau, die ein sehr tmgeWOhnliches 
Leben gefilhrt hat. Mit 17 von zu Hause ver
stoßen, schlägt sie sich in Paris durch, geht 
1967 nach Kambodscha und wird dort eine er
folgreiche Geschäftsfrau, bis das Regime der 
Roten Khmer ihr Leben entscheidend ver
ändert und sie zum Rettungsengel für Tau
sende von Kindern wird. In Kambodscha, 
Thailand und Afrika kämpft sie gegen Hun
ger, Flüchtlingselend und Kriegsnot In 
Guatemala hilft sie den Indios, ihre zerstörten 
Dörfer wiederaufzubauen. In Bolivien gründet 

ste in den Slums der Großstädte Kinderhäuser 
-alles aus eigener Initiative und Kraft. Elend 
und Lieblosigkeit hat Yvelte Pierpaoli. 1940 
in Metz geboren, in iluer Kindheit selbst 
erfahren. denn auch sie war ein Kind der 
Straße. 

1985 rief sie das Hilfswerk Tomorrow ins 
Leben. bekannt durch den Song We are the 
·world. 1988 eröffuete sie in La Paz ein Ge
sundheits- und Bildungszentrum fi1r Kinder. 

:Qiese leidenschaftlich tmd aufwühlend ge
schriebene Biographie ist voller Abenteuer 
und Erlebnisse. Sie beweist, was ein einzelner 
Mensch schaffen kann, wenn er den Glauben 
und die Überzeugung hat, daß sich die Welt 
eben doch verändern läßt ... 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München I 9 

Barrie Sherman I Phil Judkins 

VirtueU R eality 

-rdh-

Seit der Erfindung des Mikrochips hat keine 
Teclmologie so sehr die Gemüter erhitzt wie 
Virtuell Reality. das neue Zauberwort der 
InformationsgeseUschaft, die am ehesten der 
3-D-Animation vergleichbar ist. Computer 
schaffen heute künstliche dreidimensionale 
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Welten, in denen sich der Mensch bewegen 
und in die er gestaltend eingreifen kann. 

Mit der Schaffung derartiger virtueller Welten 
wird eine völlig neuartige Kommuni.kations
fonn Z\vischen Mensch und Computer in 
ersten Anwendungen sichtbar. Eine Einsatz
möglichkeit ist der Bereich der Architektur, 
wo Computersimulationen Planungen der
gestalt in Modelle umsetzen können. daß sie 
bereits vor ihrer baulichen Ausfilhrung "be
gehbar'" werden. In der chemischen Forschtmg 
können Moleküle virtuell erzeugt und um
gebaut und in der Medizin schwierige Opera
tionen im Vorfeld eines Eingriffs simuliert 
werden. Die Unterhalttmgsindustrie ist ein 
anderer Schwerpunkt, wo virtuelle Realitllt 
als Cyberspace dabei ist, sich einen Namen zu 
machen. 

Die beiden Autoren stellen diese neue faszi
nierende Technologie in einer auch .fiir den 
Nichtfachmann leicht verständlichen Sprache 
dar. Dabei geht es ihnen nicht nur um die 
Technik an sich und ihre Anwendungsmög
lichkeiten, sondern auch und vor allem um die 
Auswirkungen auf die Anwender und um die 
gesellschaftlichen Folgen, die in ihrer Konse
quenz mit der Einführung des Fernsehens ver
gleichbar sind. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Wolfgang Leppmann 

Rilke- Leben & Werk 

-rdh-

"Von allen unseren Dichtern hat keiner so 
geheimnisvoll gelebt wie Rainer Maria Rilke. 
hnmer war er auf dem Wege durch die Welt, 
und niemand, nicht einmal er selbst, wußte im 
voraus, wohin er sich wenden wQrde." So cha
rakterisiert Stefan Zweig den nach Goethe in 
aller Welt meistgelesenen deutschen Lyriker. 
Rilke ist das Idol ganzer Generationen. Sie 
sahen in ibm den Dichterpar excellence. 

Diese Rilke-Biographie des Literaturwissen
schaftlers Wolfgang Leppmann gilt nach \vie 
vor als das umfassendste Werk, das nicht nur 
die Werke des Dichters interpretiert, sondern 
ihn auch aus einer anderen Sichtweise als 
Vertreter einer Periode des gesellschaftlichen 
Umbruchs zeigt. Die Detailtreue und die Dar
stellung zeitgeschichtlicher Hintergründe 
lassen dieses Werk zu einer unvergeßlichen 
Lektüre werden. 

-rdh-



Der Mensch 
ist frei geboren, 

jedoch wo 
man hinblickt, 

liegt er 
in Ketten 

Jean Jaques Rousseau · 
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